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Frankfurter Statistische Berichte 2024

 Editorial

Editorial
Einmal jährlich veröffentlicht die Statistikstelle ihre „Frankfurter Statistischen Berich-
te“. In diesem Jahr ist das Heft umfangreicher ausgefallen als in den letzten Jahren. 
Entsprechend groß ist die Vielfalt der Themen. Besonders freut es uns, dass die Digi-
talisierung in der Datendistribution schnell voranschreitet und die Leistungsfähigkeit 
der Frankfurter Statistik in diesem Bereich widerspiegelt.

Neben der fortschreitenden Digitalisierung entwickelt die Statistikstelle ihr Datenan-
gebot auch hinsichtlich der räumlichen Granularität und inhaltlichen Tiefe konsequent 
weiter. Alle genannten Veränderungen spiegeln sich in der Themenvielfalt dieses Hef-
tes wieder.

Zu Beginn befasst sich Michael Wolfsteiner mit den aktuellen Entwicklungen im Kon-
text der Informationsbereitstellung und Wissensvermittlung. Er beleuchtet den Weg 
der Statistik von der analogen in die digitale Welt. Besonderes Augenmerk legt er 
auf die Reihe „Frankfurt STATISTIK.AKTUELL“, die seit über 30 Jahren ein fester Be-
standteil der statistischen Berichterstattung ist.

Christian Stein liefert mit seiner Betrachtung der Beteiligung bei der Bevölkerungs-
umfrage einen methodischen Beitrag. Von besonderem Interesse sind die Effekte und 
Unterschiede, die sich bzgl. der Onlinevariante des Fragebogens und dessen ge-
druckter Version ergeben.

Die nachfolgenden Teile sind inhaltlich ausgerichtet. So kombiniert Ralf Gutfleisch 
Ergebnisse aus der Mikrozensuszusatzerhebung Wohnen zu den Eigenschaften und der Nutzungsart der 
Wohnungen mit Informationen wie der Größe und dem monatlichen Einkommen der befragten Haushalte.

Nach vielen Jahren einer geringeren Bedeutung greift Oliver Brücher in seinem Artikel das Thema Kriminal-
statistik wieder auf. Den Schwerpunkt bildet dabei die deliktorientierte Auswertung im Spiegel eines Städte-
vergleichs zur Einordnung der Frankfurter Situation. Im letzten Beitrag widmet sich Stefan Jung den ersten 
verfügbaren Daten zum „Bürgergeld“. Dieses ersetzte die Mindestsicherungsleistungen Arbeitslosengeld II 
und Sozialgeld, auch als „Hartz IV“ bezeichnet. Zentraler Punkt ist die Darstellung der Veränderungen zu den 
vorangegangenen Leistungen. 

An der Entstehung dieses Heftes wirkten zahlreiche Personen mit. Ihnen allen gilt unser Dank. Ein besonderes 
Dankeschön geht an die Autoren der vorliegenden Ausgabe. Sollten bei Ihnen Fragen zu den Inhalten offen-
bleiben oder weiterer Informationsbedarf bestehen, wenden Sie sich gerne an die Statistikstelle.

Frankfurt am Main, im Oktober 2024

Stadträtin Eileen O’Sullivan Lisa Rühmann 

Dezernentin für Bürger:innen, Leiterin des Bürgeramtes,  
Digitales und Internationales Statistik und Wahlen

Den Band „Frankfurter Statistische Berichte 2024“ finden Sie auch im Internet unter 
www.frankfurt.de/ statistische_berichte oder mit dem QR-Code auf dem hinteren Umschlag. 
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Frankfurter Statistische Berichte 2024

In eigener Sache

In eigener Sache
Sie hatten in der Vergangenheit unsere Schwergewichte „Statistisches Jahrbuch“ und „Stadtteilheft“ abon-
niert? Waren Sie Empfängerin bzw. Empfänger unserer „frankfurt statistik.aktuell“? Oder haben Sie schlicht 
und einfach Interesse an Daten, Informationen und Wissen zu und über Frankfurt? Dann bleiben Sie mit uns 
in Kontakt und nutzen unseren neuen STATISTIK.NEWSLETTER.

Seit dem Jahresbeginn 2023 digitalisieren wir unser Angebot in der Statistikstelle zusehends. Mit dem Go-live 
unseres STATISTIK.PORTAL unter statistikportal.frankfurt.de (siehe Beitrag ab Seite 2) haben wir diesen Weg 
begonnen. Das Portal löste die bereits genannten Tabellenwerke „Statistisches Jahrbuch“ und „Materialien 
zur Stadtbeobachtung“ ab und wir haben es seit dem Start inhaltlich deutlich erweitert.

Den eingeschlagenen Weg bei den digitalen Publikationen setzen wir seit Kurzem mit der Reihe „Frankfurt 
STATISTIK.AKTUELL“ konsequent fort (siehe Beitrag ab Seite 12). In naher Zukunft stellen wir weitere Veröf-
fentlichungsreihen der Frankfurter STATISTIK auf eine digitale Berichterstattung um.

Mit unserem Newsletter bekommen Sie all diese Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach und sind immer 
bestens über unsere aktuellen Veröffentlichungen informiert. Lassen Sie sich überraschen!

Noch längere Zeit als gedruckte Version bekommen Sie die vorliegende Reihe „Frankfurter Statistische Be-
richte“ mit ihren umfangreichen Analysen und Texten. Viel Spaß bei der Lektüre dieses Heftes, aber auch beim 
Entdecken unseres Online-Angebotes wünscht Ihnen

Dr. Michael Wolfsteiner 
Leiter der Statistikstelle 

statistikportal.frankfurt.de/newsletter

statistikportal.frankfurt.de/newsletter
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Von analog zu digital . . .

In heutigen Zeiten ist der Zugriff auf Daten, Infor-
mationen und Wissen 24 Stunden lang, an sieben 
Tagen der Woche eine absolute Selbstverständlich-
keit – das Smartphone macht den Zugang dazu ubi-
quitär und frei von zeitlichen Restriktionen. Eine mo-
derne kommunale Statistikstelle hat diesen Zugang 
zu bedienen, wenn sie in Zeiten von Fake News und 
aufgeheizten Debatten in den Sozialen Medien ih-
rem Anspruch gerecht werden möchte, faktenba-
siertes Wissen und damit valide Bewertungs- und 
Entscheidungsgrundlagen zu liefern.

Frankfurt STATISTIK: Daten – Informationen – 
Wissen

Die kommunale Statistikstelle der Stadt Frankfurt 
am Main liefert seit fast 160 Jahren fundierte Grund-
lagen für Entscheiderinnen und Entscheider. Im 
Laufe der Zeit wandelten sich die Inhalte, aber auch 
das Selbstverständnis der Organisationseinheit.

Standen zunächst Datenerfassung und -lieferung 
im Mittelpunkt der Arbeit, so hat sich dies vor allem 
seit der Jahrtausendwende geändert. Heute sind 
die Datenerfassung und -verarbeitung nach wir vor 
wichtige Bestandteile der Tätigkeit, so beispielswei-
se im Rahmen von Befragungen oder in der Bau-
tätigkeitsstatistik. Allerdings nützen Rohdaten, z. B. 
in der Form „07071865“, den Nachfragerinnen und 
-fragern nichts. Deshalb reichert die Statistikstelle
diese Rohdaten mit Metadaten an und generiert auf

diesem Wege Informationen – im Beispiel durch die 
Beschreibung, dass es sich bei den ersten beiden 
Stellen (07) um den Tag, der dritten und vierten (07) 
um den Monat und der fünften bis achten (1865) um 
das Jahr handelt.

In Zeiten zunehmender Digitalisierung und Automa-
tion bei der Datenaufbereitung spielt die Ableitung 
von Wissen aus den generierten Daten und Infor-
mationen eine immer größere Rolle. Dabei entsteht 
Wissen durch Analyseprozesse auf Basis der In-
formationen sowie deren Kombination mit Erfah-
rungen und Kenntnissen. So wird aus dem Datum 
7. Juli 1865 mit der notwendigen Kenntnis der Grün-

Von analog zu digital: Informations- und Wissensdistribution mit dem 
STATISTIK.PORTAL
Dr. Michael Wolfsteiner

2024
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Abb. 1 Die Geschichte der Frankfurter Statistik und ihrer Publikationen

(1) Vorheriger Titel „Statistische Monatsberichte“, erste Erscheinung im Jahr 1936.

Abb. 2 Aus Daten Wissen generieren – die Kernauf-
gabe der Statistikstelle
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2024

Start 
Frankfurt 
STATISTIK.AKTUELL
digital

Start 
STATISTIK.PORTAL

20232022

erste Erscheinung 
Frankfurter 
Umfragen 

2012

erste Erscheinung 
Strukturdatenatlas
sowie Materialien zur
Stadtbeobachtung
– Stadtteildaten,
– Regional- und
Großstädte-
vergleich

erste Erscheinung
Wahlanalysen und
Materialien zur
Stadtbeobachtung
und frankfurt
statistik aktuell

19931973

erste Erscheinung
Frankfurter
Statistische
Berichte (1)

erste Erscheinung
Statistisches
Jahrbuch

19521865

Gründung 
„Statistisches 
Amt der freien 
Stadt Frankfurt“

dungstag des Statistischen Amtes der freien Stadt 
Frankfurt – der Tag des entsprechenden Magistrats-
beschlusses. Im Vergleich mit anderen Stellen der 
Stadtverwaltung zeigt sich in einer Analyse: Die Sta-
tistik ist eine der ältesten Organisationseinheiten der 
gesamten Stadtverwaltung Frankfurt am Main!

Analoge Schwergewichte weichen: 70 Ausga-
ben Jahrbuch, 10 Ausgaben Stadtteilheft

Bis zum zweiten Jahrzehnt des aktuellen Jahrtau-
sends spielte die analoge Informations- und Wis-
sensverbreitung eine – auch im eigentlichen Wort-
sinn – gewichtige Rolle. Im Dezember 2021 erschien 
die letzte von 70 Ausgaben des „Statistischen Jahr-
buchs Frankfurt am Main“, wobei der Datenstand, 
wie in dieser Reihe üblich, ein Jahr zurücklag und 
sich auf 2020 bezog. Dieses Werk umfasste 307 
Seiten und wog 1 030 Gramm (Bürgeramt, 2021d).

Erstmals aufgelegt wurde das Statistische Jahrbuch 
19521, allerdings mit geringerem Umfang (180 Sei-
ten) und Gewicht (730 gr mit hartem Einband). Das 
Jahrbuch erschien mit zwei Ausnahmen jedes Jahr. 
Lediglich für die Jahre 1955 und 1956 gab es 1956 
ein Doppelheft und 1987 musste auf die Erstellung 
des Zahlenwerks wegen der in diesem Jahr stattfin-
denden Volkszählung verzichtet werden.

Über die Jahre ist der Umfang des Statistischen 
Jahrbuchs kontinuierlich gestiegen, 2012 hatte es 
207 Seiten und brachte 770 Gramm auf die Waa-

1 Bereits vor dem Statistischen Jahrbuch gab es solche 
jährlichen Übersichten, nämlich „Statistische Jahresübersich-
ten“ und anschließend „Statistisches Handbuch der Stadt 
Frankfurt am Main“.

Bürgeramt, Statistik und Wahlen

Statistisches
Jahrbuch 
Frankfurt

am
Main
2021 

Bürgeramt, Statistik und Wahlen
DER MAGISTRAT

Bürgeramt, Statistik und Wahlen

DER MAGISTRAT

DER MAGISTRAT – Bürgeramt, Statistik und Wahlen

Bürgeramt, Statistik und Wahlen
DER MAGISTRAT

Bürgeramt, Statistik und Wahlen

DER MAGISTRAT

DER MAGISTRAT – Bürgeramt, Statistik und Wahlen

Frankfurt am Main: Stadtteildaten 2020
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Abb. 3 Giganten der analogen Welt – die letzten Aus-
gaben der zwei großen Tabellensammlungen

ge. In diesem Jahr erschien das deutlich jüngere, 
zweite analoge Referenzwerk: die „Materialien zur 
Stadtbeobachtung – Stadtteildaten“2 (MSB Stadt-
teile). Auch dieses Heft wurde, wie das Jahrbuch, 
2021 letztmalig gedruckt. 2012 mit dem Datenstand 
2011 aufgelegt, ersetzten die MSB Stadtteile die 
kleinräumige Datenbereitstellung im Jahrbuch und 
erweiterten das regelmäßige Datenangebot auf der 
Stadtteilebene erheblich. Das Heft ergänzte das ge-
wichtige Jahrbuch um 151 Seiten und 530 Gramm 
(Bürgeramt, 2021a).

Bis zur letzten Ausgabe stieg auch der Umfang die-
ses Heftes auf 204 Seiten und es bestand aus 680 

2 Statistikintern wird dieses Heft in Kurzform als „Stadtteilheft“ 
bezeichnet.
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Abb. 4 Jährlich aktualisiert wird der Strukturdatenatlas Stadtteildaten seit 2012 angeboten

Gramm Papier. Insgesamt lieferten die beiden Rei-
hen zum Jahresende 2021 also 511 Seiten geballte 
Informationen zu allen Bereichen des städtischen 
Lebens in Frankfurt und brachten zusammen 1 710 
Gramm auf die Waage.

Stadtteilatlanten als erster Schritt in eine digita-
le Informationsvermittlung

Parallel zu den MSB Stadtteile erschien erstmalig 
ein vollständig digitales Angebot der Frankfurter 
Statistik: die „Strukturdatenatlanten Stadtteildaten“3 
sowie „Stadtteilprofile“4. Bis heute im Einsatz, lie-
fern diese Angebote alle wichtigen Informationen zu 
den Frankfurter Stadtteilen, wobei die Daten jährlich 
aktualisiert werden. Mit einer interaktiven Karte als 
Kernelement ermöglichen die Strukturdatenatlanten 

3 Abrufbar unter (Bürgeramt, 2021b).
4 Abrufbar unter (Bürgeramt, 2021c).

Seiten Gewicht in gr

Statistisches Jahrbuch

1951 180 730

2012 207 770

2021 307 1 030

MSB Stadtteile

1951 - -

2012 151 530

2021 204 680

insgesamt

1951 180 730

2012 358 1 300

2021 511 1 710

Tab. 1 Die Entwicklung des Statischen Jahrbuchs 
und der Materialien zur Stadtbeobachtung.
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einen schnellen und komprimierten Blick auf Zahlen 
über die Stadt Frankfurt am Main.

Von Beginn an legte die Statistikstelle nicht nur Wert 
darauf, in den Strukturdatenatlanten Informationen 
gut aufbereitet und leicht verständlich anzubieten, 
sondern die zugrundeliegenden Daten auch down-
loadbar zu machen. Der Download erfolgt als Datei 
im Microsoft® Excel-Format und sie kann in üblichen 
Tabellenkalkulationen genutzt und zu eigenen Zwe-
cken weiterverarbeitet werden.

Digitale Distribution: Kernelement der statisti-
schen Dienstleistung

Am 1. Februar 2023 trat die Statistikstelle in die 
nächste Phase der statistischen Dienstleitung ein: 
das Frankfurt STATISTIK.PORTAL ging online5 und 
löste zunächst die analogen Datensammlungen des 
Statistischen Jahrbuchs sowie der MSB Stadtteile 
ab. Beim Go-live war das Portal nur mit dem An-
gebot unter dem aktuellen Menüpunkt „DATEN“ 
online, eröffnete darüber hinaus aber völlig neue 
Möglichkeiten der Informations- und Wissensver-

5 Erreichbar ist das Portal unter statistikportal.frankfurt.de 
(Bürgeramt, 2024).

mittlung, die konsequent genutzt und ausgebaut 
wurden und werden.

Unter der Haube: Aufbau und Betrieb des 
STATISTIK.PORTAL

Das STATISTIK.PORTAL basiert technisch auf dem 
Informationsmanagement-System DUVA6, das von 
der Gemeinschaft der deutschen Städtestatistik 
entwickelt wird. Neben den administrativen Kern-
elementen des Systems umfasst dieses einen gan-
zen Baukasten an Modulen, mit denen Daten und 
Informationen nach dem EVA-Prinzip von der Erfas-
sung über die Verarbeitung bis hin zur Ausgabe be-
handelt werden können.

Technisch handelt es sich um (webbasierte) Anwen-
dungen, die auf einen Datenbankserver zugreifen, 
auf dem alle notwendigen Daten gehalten werden. 
Das gesamte System wird durch die Stadt Frank-
furt am Main selbst gehostet und bedarf keinerlei 
Dienstleistungen von externen Cloud-Anbietern.

6 Informationen zum System und ausführliche Modulbeschrei-
bungen finden sich unter (DUVA, 2024).

Abb. 5 Startseite des STATISTIK.PORTAL
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Vom Datum zur Information: ohne Metadaten 
geht es nicht

DUVA war von Beginn an ein vollständig metadaten-
getriebenes System. In der Konsequenz bedeutet 
das, dass kein Datum in das System aufgenommen 
werden kann, ohne es mit Metadaten zu beschrei-
ben. Zum einen entsteht daraus eine unermessliche 
Wissensbasis, da neben der eigentlichen Beschrei-
bung der Daten auch wichtige Informationen wie 
Datenquelle, -aktualität, Aktualisierungsfrequenz 
usw. erfasst werden.

Zum anderen ermöglichen die Metadaten eine se-
mantische Suche und damit eine sehr einfache Er-
schließung der Inhalte. Nutzerinnen und Nutzer kön-
nen auf Basis der Metadaten im System, ähnlich wie 
von Suchmaschinen im Web bekannt, Suchanfra-
gen im Klartext formulieren und erhalten im Ergeb-
nis eine Auflistung aller Datenbestände, Veröffentli-
chungen usw., die ihre Frage beantworten könnten.

Da für alle Interessierten die semantische Suche 
der wichtigste Zugang zum riesigen Informations- 
und Wissensbestand der Statistikstelle ist, stellt 
das Suchfeld das zentrale Element der Website dar. 

Selbstverständlich gibt es nach wie vor den tra-
dierten Informationszugang über eine strukturierte 
Ordnung in Form eines automatisiert aus den Me-
tadaten erstellten Inhaltsverzeichnisses, das durch 
Themenkacheln repräsentiert ist. Über diese The-
menkacheln kann gestöbert und das eigene Inter-
essensgebiet erkundet werden (siehe Abbildung 5, 
Seite 5).

Innerhalb des jeweiligen Themas bieten Filter die 
Möglichkeit, den Informationsumfang zielgenauer 
einzuschränken. So kann die Auswahl aufgrund von 
Unterthemen (z. B. die Bevölkerungsvorausberech-
nung im Thema Bevölkerung), anhand bestimmter 
Raumbezüge (z. B. Stadtbezirke oder Stadtteile) 
sowie einer zeitlichen Vorgabe (z. B. das Jahr 2023) 
eingeschränkt werden.

Zentrale Quelle: lesbare Informationen für 
Mensch und Maschine

Das STATISTIK.PORTAL bietet nicht nur Informati-
onen für Nutzende, die am Bildschirm sitzen. Viel-
mehr können die Informationen auch als einfache 
Tabellen oder Datendownloads in einer XML-Struk-
tur7 ausgeliefert werden. Das heißt, dass die Daten 
maschinenlesbar sind und durch die Beschreibung 
in XML auch direkt maschinell weiterverarbeitet 
werden können.

Für die Statistikstelle als Informationsanbieter be-
deutet dies, dass Daten und Metadaten nur einma-
lig einzustellen sind. Anschließend können diese in 
verschiedenen Formen (z. B. Tabellen und Grafiken) 
veröffentlicht oder eben zum Download angeboten 
werden.

Reden mit der Welt: Open Data und andere 
Schnittstellen

Ein System wie das STATISTIK.PORTAL steht nicht 
allein in der Welt. Zum einen existieren Netzwerke 
und Standards, zum anderen gibt es andere Syste-
me und Portale, die die Informationen nutzen und in 
einer eigenen Darstellung anbieten können.

Beide Kommunikationswege kann das STATISTIK.
PORTAL bedienen. Ein wichtiges Netzwerk sind die 
verteilten Server im Open-Data-Verbund. Idee hin-
ter dem Verbund ist, dass die Daten an nur einer 
Stelle gehalten, die Metadaten zur Auffindbarkeit 
und der Beschreibung des Datenabrufs aber in den 
unterschiedlichsten Portalen recherchierbar sind. 
Nutzende werden dann transparent an den daten-
haltenden Server weitergeleitet und können die ge-

7 Zur Beschreibung der Extensible Markup Language s. 
Centrum für Informations- und Sachbearbeitung, kein Datum.

Abb. 6 Filtermöglichkeiten im Thema Bevölkerung



7

Frankfurter Statistische Berichte 2024

Von analog zu digital . . .

Abb. 7 Verschiedene Präsentationsformen der Informationen im STATISTIK.PORTAL

Ansichtenwechsel der 
Präsentationssformen
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wünschten Informationen von diesem direkt abru-
fen.

Über eine Standardschnittstelle liefert das STATIS-
TIK.PORTAL auf Anfrage eines entfernten Servers 
seine relevanten Metadaten an andere Systeme 
aus – dies wird als „Harvesting“ bezeichnet – und 
antwortet dann auf Anfragen von Nutzenden. Im 
europäischen System betreiben die Nationalstaa-
ten8 und auch die Europäische Union9 selbst Open-
Data-Server.

Für andere Portale der Stadt Frankfurt am Main10 
sind die Informationen des STATISTIK.PORTAL 
ebenfalls abrufbar. So können in diesen Portalen 
auch statistische Informationen sichtbar gemacht 
werden, wobei die Daten weiterhin auf dem Statis-
tikserver liegen und lediglich in der jeweiligen Dar-
stellungsform auf dem anderen Server erscheinen, 
z. B. als Karte im Geoportal11.

Aktuelle Nutzung des Informationsangebotes

Nachdem das STATISTIK.PORTAL im Februar 2023 
online ging, war das Interesse von Beginn an sehr 
hoch. Pro Tag werden im Schnitt rund 100 Auswer-
tungen – d. h. Tabellen, Grafiken, Downloads etc. 

8 Siehe hierzu (FITKO, 2024).
9 Siehe hierzu (Europäische Union, 2024).
10 Insbesondere handelt es sich hier um das Geoportal (Stadt-

vermessungsamt, 2024) sowie die Urban Data Plattform 
(Stadt Frankfurt am Main, 2024).

11 Siehe hierzu (Stadtvermessungsamt, 2024).

– abgerufen. Bemerkenswert ist, dass dies für alle 
Tage – also auch die Wochenenden oder Feiertage 
– zutrifft und es zeigt, dass die 24/7-Verfügbarkeit 
von Daten und Informationen ein wichtiger Aspekt 
für die Nutzenden ist.

Die Zahl der abgerufenen Auswertungen steigt seit 
dem Go-live tendenziell an. Die hohen Abrufzahlen 
im November 2023 (5 008) lassen sich mit zwei Ver-
anstaltungen12 erklären, bei denen das STATISTIK.
PORTAL vorgestellt wurde und der Spitzenwert 
im April 2024 (7 943) geht auf die Vorstellung der 
neuesten Ergebnisse der jährlich durchgeführten 
Mehrthemenumfrage zurück. Eine detaillierte Erfas-
sung und Analyse der Nutzungsstatistik ist aufgrund 
des gesetzlich festgelegten Opt-Ins (Nutzende müs-
sen einem Tracking durch Webanalysetools explizit 
zustimmen) nicht mehr sinnvoll möglich, da die Ab-
lehnungsquote im Moment des ersten Portalaufrufs 
sehr hoch ist und damit viele Besuche nicht erfasst 
werden können.

Anspruch und Ziel: Daten- und Informations-
drehscheibe der Stadt Frankfurt am Main

Die technische Infrastruktur und vor allen Dingen 
die entstandene Expertise in der Statistikstelle füh-
ren zum Ziel, das STATISTIK.PORTAL zur Daten- 
und Informationsdrehscheibe für alle städtischen 
Daten weiterzuentwickeln. Insbesondere gilt dies 
für die Daten, die in Geschäftsprozessen anfallen, 

12 Eine der Veranstaltungen war der Data Science Summit in 
Frankfurt (Data Science Summit, 2023).
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Abb. 8 Monatliche Entwicklung der Auswertungsabrufe seit dem Go-live im Februar 2023
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bestenfalls im Längsschnitt vorhanden sind und so 
in der Planung und beim Monitoring genutzt wer-
den können. Explizit ausgeschlossen sind hiervon 
Echtzeit-Sensordaten, da das System nicht für de-
ren Verarbeitung entwickelt wurde und somit nicht 
die erforderliche Performance liefert.

Alle Komponenten des Systems stehen sämtlichen 
Dienststellen der Stadtverwaltung Frankfurt am 
Main zur Mitnutzung offen. DUVA ist an die Stadt 
lizensiert und die Leistung des Serversystems, soll 
heißen die Hardwareausstattung, ist frei skalierbar. 
Allerdings ist dies nicht die einzig entscheidende 
Komponente für den hohen Anspruch an die Posi-
tionierung des STATISTIK.PORTAL als zentrale Da-
ten- und Informationsdrehscheibe.

Neben wichtigen Lerneffekten beim technischen 
Aufbau des Statistikportals konnte die Statistikstelle 
vor allen Dingen ein sehr umfangreiches Knowhow 
bei der Erschließung und Aufbereitung von Daten für 
ein solches Portal aufbauen. Vorhandene Kenntnis-
se aus der internen digitalen Datenaufbereitung und 
Analyse verbanden sich im Entwicklungsprozess 
mit Erkenntnissen in den Bereichen digitale Daten-
visualisierung sowie Datenschutz- und Geheimhal-
tungsaspekte. Technik und Know-how bilden hier 
also eine hervorragende Symbiose zur Informati-
onsaufbereitung und -distribution.

Weit mehr als Informationen: Wissensvermitt-
lung online

War bisher ausschließlich von Daten und Informati-
onen die Rede, die im STATISTIK.PORTAL enthalten 
sind, so wird das den Möglichkeiten und vor allen 
Dingen dem Entwicklungsstand des Portals nicht 
gerecht. Über die Informationsbereitstellung unter 
dem Menüpunkt „Daten“ hinaus hat sich das Portal 
seit dem Online-Gang im Februar 2023 stark weiter-
entwickelt.

Unter dem Menüpunkt „KOMPAKT“ finden sich 
wichtige Kennzahlen in komprimierter Form. Hier 
kann man sich schnell einen statistischen Überblick 
über die Stadt verschaffen, ohne lange zu suchen.

Einen inhaltsreicheren Umfang bietet der Menü-
punkt „PUBLIKATIONEN“, der alle Reihen der sta-
tistischen Veröffentlichungen enthält. Dabei ist es 
unerheblich, in welcher Form die Publikationen on-
line zur Verfügung stehen. Allen gemein ist, dass sie 
über die reine Informationsdarstellung hinaus eine 
Wissensvermittlung mit zum Teil hohen Textanteilen 
bieten.

Neben den PDF-Dateien der gedruckten Exemplare 
– wie z. B. bei den „Frankfurter Wahlanalysen“ oder 

Abb. 9  Alle Reihen der statistischen Publikationen sind über das STATISTIK.PORTAL abrufbar
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den „Frankfurter Statistischen Berichten“ – sind 
auch digitale Angebote abbildbar. Diese digitalen 
Angebote sind ebenfalls über den Server statistik-
portal.frankfurt.de erreichbar und im Bereich „PUB-
LIKATIONEN“ verlinkt. Als Beispiele hierfür seien die 
Strukturdatenatlanten und die Frankfurt STATISTIK.
AKTUELL13 genannt.

Über die aktuellen Veröffentlichungen hinaus finden 
sich unter dem Punkt „Archiv“ auch Hefte abgesetz-
ter Reihen, unter anderem die oben genannten Sta-
tistischen Jahrbücher oder Stadtteilhefte.

Die Entwicklung geht weiter: nächste Schritte 
der Digitalisierung

Während das STATISTIK.PORTAL der Online-Dis-
tribution des statistischen Angebots dient, befin-
det sich die Statistikstelle auf einem weiteren, sehr 
wichtigen Entwicklungsweg: Reihen, die sich für 
eine digitale Umsetzung eignen, werden nach und 
nach als rein digitales Angebot gestaltet.

Von Beginn an vollständig digital realisiert waren 
die Strukturdatenatlanten, die statistische Informa-

13 Zur Historie und den aktuellen Ausgaben der FSA siehe 
Artikel in diesem Heft.

tionen in Form eines Dashboards präsentieren. Die 
dafür eingesetzte Technologie ist zwischenzeitlich 
allerdings 15 Jahre alt und lässt sich nicht adäquat 
in die aktuelle Infrastruktur der Abteilung Statistik 
integrieren. Deshalb befindet sich derzeit eine neue 
Lösung in der Entwicklung, die sich vollständig in 
die Softwarestruktur integriert und die Automatisie-
rungsprozesse der Statistikstelle nutzt und unter-
stützt. Mit dieser Neuentwicklung der Dashboards 
wird es möglich sein, bestehende Druckformate in 
ein vollumfänglich digitales Angebot zu überführen.

Für eine digitale Aufbereitung prädestiniert sind die 
Kurzberichte der „Frankfurt STATISTIK.AKTUELL“, 
weshalb im Juni 2024 diese Reihe auf ein neues 
Format umgestellt wurde. In ähnlicher Form folgen 
weitere aktuelle Formate wie die „Frankfurter Wahl-
analysen“.

In Folge ist eines auf jeden Fall klar: die Zukunft 
bleibt für die Statistikstelle und nicht zuletzt für Sie 
als Leserin oder Leser spannend!
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Ende einer Ära: gedruckte „frankfurt statistik.aktuell“ wird zu digitaler 
„Frankfurt STATISTIK.AKTUELL“
Dr. Michael Wolfsteiner

Am 13. Juni 2024 erschien zum letzten Mal die ge-
druckte Ausgabe der „frankfurt statistik.aktuell“ – 
kurz als FSA bezeichnet. Damit stellt die Ausgabe 
09/2024 nach 31 Jahren das Ende einer Ära dar! Zu-
gleich markiert sie einen Neuanfang, denn die Aus-
gabe erschien in zwei Formaten. Unter dem neuen 
Namensdesign „Frankfurt STATISTIK.AKTUELL“ 
ging die erste digitale Ausgabe der statistischen 
Kurzberichte online (siehe Abbildung 6, Seite 15). 
Dieser Anlass ist ein guter Grund, auf über dreißig 
Jahre Entwicklung einer wichtigen Reihe der Frank-
furter Statistikstelle zurückschauen.

Erste Ausgabe im Juli 1993

Als Reihe zur aktuellen Berichterstattung in kompri-
mierter Form startete diese am 9. Juli 1993 unter 

dem Titel „FRANKFURTER STATISTIK AKTUELL“ 
mit der Ausgabe 7’93. Damals waren die einzelnen 
Ausgaben nicht wie in heutiger Zeit einem The-
ma gewidmet, sondern enthielten vor allen Dingen 
wichtige Kennwerte aus den Bereichen Bevölke-
rung, Wohnen, Wirtschaft und Arbeitsmarkt in tabel-
larischer Darstellung. Aktualisiert wurden diese Zah-
len monatlich und damit in der Erscheinungsfolge 
der FSA.

Vorsichtige Weiterentwicklung nach kurzer Zeit

Bereits zwölf Ausgaben später erschien die Num-
mer 9’94 in einem leicht angepassten Layout. Der 
Kopf des Berichtes war klarer aufgebaut und die 
Schreibung von Großbuchstaben auf eine vollstän-

Abb. 1 Titelseite der ersten Ausgabe  „FRANKFUR-
TER STATISTIK AKTUELL“ aus dem Juli 1993

Abb. 2 Leicht angepasstes Kopfdesign der Ausgabe 
9‘94
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dige Kleinschreibung als „frankfurter statistik aktu-
ell“ umgestellt.

Runderneuerung im zweiten Quartal 1997

Weitere 22 „frankfurter statistik aktuell“ später er-
fuhren Design und Schreibung eine erste Runder-
neuerung. Auffällig ist, dass die Bezeichnung der 
Reihe wieder auf die vollständige Großschreibung 
„FRANKFURTER STATISTIK AKTUELL …“ wech-
selte und durch Fortsetzungspunkte ergänzt wurde. 
Insbesondere hielt mit dieser Runderneuerung auch 
Farbe Einzug in die FSA. Im Kopf und Fuß erschien 
das Rot der Stadt Frankfurt am Main als Stilelement.

In den weiteren Ausgaben des Jahres 1997 wurden 
nach und nach weitere Neuerungen eingeführt. Mit 
der Nummer 9/1997 wechselte das Layout von ei-
nem einspaltigen in ein überwiegend zweispaltiges. 
Die 28. Ausgabe des Jahres war erstmalig mit ei-
nem Namenskürzel versehen und somit dem dama-
ligen Amtsleiter Rudolf Schulmeyer als Autor zuzu-
schreiben.

Umstellung auf Farbdruck 2008

Mit dem Jahreswechsel 2007/2008 erblickte eine 
vollständig überarbeitete Version der FSA das Licht 
der Öffentlichkeit. Dazu war in dieser Ausgabe in ei-
nem Infokasten zu lesen:

„Die Frankfurter Statistik Aktuell (FSA) hat ein neu-
es Gesicht. Wir haben den Jahreswechsel zum 
Anlass genommen, um das Erscheinungsbild un-
serer Kurzmitteilung umzustellen. Der technische 
Fortschritt macht es möglich, dass die FSA künf-
tig auf dem eigenen Farbdrucker produziert wird. 
Neu sind jedoch nicht allein das Layout und die 
Farbe, sondern auch der Umfang. Es wird nach 
wie vor eine zweiseitige Ausgabe geben, zusätz-
lich werden wir für etwas umfangreichere Berich-
te auch eine vierseitige Alternative anbieten. Dies 
hat den Vorteil, dass auch komplexere Themen 
und Entwicklungen zeitnah veröffentlicht werden 
können.“

In der Benennung der Reihe trat ebenfalls eine Än-
derung ein. Durch den Wechsel auf das neue, die 

 
Nr. 01/2008 

 
 
Rund 390 000 Wahlberechtigte bei der Landtagswahl in Frankfurt am Main 
 
 
Am 27. Januar 2008 ist die hessische Bevölke-
rung zur Wahl des 17. Hessischen Landtages 
aufgerufen. Es ist die erste Wahl nach einer 
fünfjährigen Wahlperiode. Diese wurde durch 
Volksabstimmung im Jahr 2002 beschlossen. 
Der Hessische Landtag besteht aus 110 Ab-
geordneten. 55 Abgeordnete werden in den 
Wahlkreisen direkt gewählt und 55 Abgeordne-
te über Landeslisten. Jede Wählerin bzw. jeder 
Wähler hat zwei Stimmen, eine Wahlkreis-
stimme und eine Landesstimme. Wahlberech-
tigt sind alle Deutschen, die das 18. Lebens-
jahr vollendet und seit mindestens drei Mona-
ten ihren Wohnsitz in Hessen haben.  
 
In Frankfurt sind bei der Landtagswahl 2008 
etwa 393 600 Frankfurter Bürger/innen und 
Bürger wahlberechtigt. Die genaue Zahl der 
Wahlberechtigten ist erst am Wahltag selbst 
bekannt. Die vorläufigen Zahlen spiegeln aber 
Größenordnung und Strukturen zuverlässig 
wider.  
 
Etwa 20 000 Frankfurterinnen und Frankfurter 
zählen zu den so genannten Jungwäh-
ler/innen. Sie waren bereits bei anderen politi-
schen Wahlen stimmberechtigt, können aber 
erstmals an einer Landtagswahl teilnehmen.  

 Landtagswahl
 am 27. Januar 2008
 in Frankfurt am Main absolut %

 Insgesamt 393 589     100        
 Männer 187 363     47,6        
 Frauen 206 226     52,4        
 davon im Alter von …

 18 - 24 Jahre 26 996     6,9        
 25 - 34 Jahre 66 468     16,9        
 35 - 44 Jahre 78 267     19,9        
 45 - 59 Jahre 96 231     24,4        
 60 Jahre oder älter 125 627     31,9        

Vorläufige 
Wahlberechtigte

  
 
Gegenüber der Landtagswahl 2003 stieg die 
Zahl der vorläufigen Wahlberechtigten um et-
wa 11 000 Personen an. Die Altersgruppen 
sind hiervon unterschiedlich betroffen, wie die 
Grafik deutlich macht. 
 
Ein knappes Drittel der Frankfurter Wahlbe-
rechtigten ist 60 Jahre oder älter, fast ein Vier-
tel zwischen 45 und 59 Jahre alt. Etwa ein 
Fünftel zählt zu den 35- bis 44-Jährigen. Die 
Altersjahrgänge zwischen 25 und 34 Jahren 
sind mit 16,9 % vertreten und 6,9 % der Wahl-
berechtigten sind unter 25 Jahre alt.  
 

 
Plus und Minus bei den  Altersgruppen der vorläufigen  Wahlberechtigten 2008 gegenüber 2003 
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Abb. 3 Umstellung auf farbige Elemente Abb. 4 Vollständiges Re-Design zur Ausgabe 01/2008
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Ausgabe 01/2013

neue Nutzfläche geschaffen. Etwas über ein Drittel 
der Nutzfläche wird primär mit Fernwärme geheizt, 
knapp ein Drittel mit Gas und genau ein Drittel ent-
fallen auf übrige Energieträger und keine Angabe.

Energetisches Bauen ist ein wichtiges Thema, das 
mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Mit der Er-
weiterung der Bautätigkeitsstatistik 2010 und vor 
allem der Ergänzung der Erhebungsmerkmale 2012 
wurde eine Datengrundlage geschaffen, welche die  
heizenergetische Entwicklung bei Neubauten auf-
zeigt und ein Monitoring erlaubt. Im Rahmen der 
statistischen Veröffentlichungen werden wir weiter 
berichten. Wo

tragten Architekten nur für neue Gebäude zu ma-
chen. Umbaumaßnahmen werden also nicht erfasst, 
so dass im Rahmen der Bautätigkeitsstatistik keine 
vollständigen, detaillierten Daten zur Heizenergie im 
Gebäude- und Wohnungsbestand zur Verfügung 
stehen.

Im Rahmen der Frankfurter Bautätigkeitsstatistik 
werden diese Daten seit 2010 erfasst und können 
jetzt ausgewertet werden. Damit sind erstmals diffe-
renziertere Aussagen zur Nutzung unterschiedlicher 
Heizenergieträger im Neubau möglich.

Detaillierte Informationen für neu errichtete 
Wohngebäude

Besonders interessant ist der Einsatz moderner und 
umweltfreundlicher Heizsysteme in neu errichteten 
Wohngebäuden3. Im zurückliegenden Jahr wurden 
506 Gebäude, in denen insgesamt 1 773 Wohnun-
gen entstanden, von der Frankfurter Bauaufsicht 
abgenommen. Zu knapp drei Vierteln sind dies 
Ein- und zu 25 Prozent Mehrfamilienhäuser. Ledig-
lich zwei Prozent wurden als Zweifamilienhäuser 
realisiert. Beinahe umgekehrt ist das Verhältnis bei 
den neuen Wohnungen, 78 Prozent befinden sich in 
Mehr-, 21 Prozent in Ein- und ein Prozent in Zweifa-
milienhäusern.

Seit dem 1. Januar 2010 werden die Angaben zur 
Bautätigkeitsstatistik1 im Bereich der verwendeten 
Heizenergieträger detaillierter erfasst als in der Ver-
gangenheit. Der Erhebungsbogen wurde um eine 
Frage zur überwiegend verwendeten primären und 
sekundären Heizenergie2 erweitert.

Die Angaben zu den eingesetzten Energieträgern 
sind von den Bauherren bzw. den von ihnen beauf-

In Neubauwohnungen wird überwiegend mit Gas 
und Fernwärme geheizt

Ausriss aus dem Erhebungsbogen Bautätigkeitssta-
tistik zur verwendeten Heizenergie

Energiefrom beheizt. In Bockenheim ist der Anteil an 
den Neubauwohnungen am höchsten: 97 Prozent 
haben hier Fernwärme als primären Heizenergieträ-
ger.

Bei Nichtwohngebäuden sind ebenfalls Gas und 
Fernwärme die bevorzugten Heizenergieträger

Neben den 506 neuen Wohngebäuden wurden auch 
149 neue Nichtwohngebäude5 fertiggestellt. Als pri-
märer Heizenergieträger wird in 39 Gebäuden Gas 
genutzt, in jeweils 22 Fernwärme oder Strom. Geo-
thermie ist mit drei Gebäuden eher unbedeutend 
und in 63 Gebäuden kommen sonstige Energieträ-
ger zum Einsatz oder es wurden keine Angaben ge-
macht.

Wichtig bei der Betrachtung der Nichtwohngebäude 
ist neben der bloßen Anzahl auch die Nutzfläche. In 
den 149 Gebäuden wurden 285 280 Quadratmeter 

Nutzfläche nach primäre Heizenergie in neuen 
Nichtwohngebäuden 2011

Fern-
wärme

35,8

sonstige/
keine

Angabe
21,8

Strom
3,8

Geo-
thermie

7,5

Gas
31,2

285 280 m²

in Prozent

Primäre Heizenergie und Nutzfläche in neuen 
Nichtwohngebäuden 2011

Primäre Heizenergie
Ge-

bäude
Nutzfläche

in m² in %

Gas 39 88 958 31,2

Fernwärme 22 102 189 35,8

Strom 22 10 789 3,8

Geothermie 3 21 267 7,5

sonstige/keine Angabe 63 62 077 21,8

insgesamt 149 285 280 100,0

1 Die Bautätigkeitsstatistik wird durch das Gesetz über die Statistik der Bautätigkeit im Hochbau und die Fortschreibung des Woh-
nungsbestandes (HBauStatG) geregelt. Eine weitere Novellierung erfuhr das Gesetz am 12. April 2011. Darauf aufbauend werden die 
Daten seit dem 1. Januar 2012 im Bereich Energie mit Angaben zu Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Aspekten des Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetzes ergänzt.

2 Die primäre Heizenergie ist die ausschließlich oder überwiegend zum Heizen genutzte Energiequelle. Werden eine oder mehrere wei-
tere Energiequellen verwendet, ist die zweite, nachrangig genutzte Quelle als sekundäre Heizenergie zu nennen.

3 Gebäude, deren Fläche zu 50 % und mehr Wohnzwecken dient.

5 Nichtwohngebäude werden zu mehr als der Hälfte zu Nichtwohnzwecken genutzt. Allerdings können diese Gebäude auch Wohnun-
gen enthalten. 2011 gab es sieben solcher Nichtwohngebäude mit insgesamt 56 Wohnungen.

Abb. 5 Rundumerneuerung der FSA: die Nummer 
01/2013 nach dem Re-Design

(1) Stand am 30.09.2024. 

Jahrgang Erscheinungsweise Anzahl

1993 monatlich 6

1994 monatlich 10

1995 monatlich 8

1996 monatlich 8

1997 monatlich/in loser Folge 31

1998 in loser Folge 53

1999 in loser Folge 36

2000 in loser Folge 48

2001 in loser Folge 30

2002 in loser Folge 33

2003 in loser Folge 31

2004 in loser Folge 30

2005 in loser Folge 39

2006 in loser Folge 26

2007 in loser Folge 42

2008 in loser Folge 34

2009 in loser Folge 35

2010 in loser Folge 27

2011 in loser Folge 34

2012 in loser Folge 26

2013 in loser Folge 34

2014 in loser Folge 29

2015 in loser Folge 22

2016 in loser Folge 20

2017 in loser Folge 19

2018 in loser Folge 36

2019 in loser Folge 20

2020 in loser Folge 16

2021 in loser Folge 18

2022 in loser Folge 15

2023 in loser Folge 16

2024(1) in loser Folge 14

insgesamt 846

Skyline stilisierende Logo wurde aus „FRANKFUR-
TER STATISTIK AKTUELL“ dann „frankfurt statistik 
aktuell“ in der Kleinschreibung.

Waren in den Anfangsjahren die Kurzmitteilungen 
vierseitig, so erschienen sie lange Zeit zweiseitig, 
um den Charakter einer Kurzmitteilung zu unter-
streichen. Bei etwas komplexeren Themen und mit 
dem zunehmenden Einsatz von Grafiken zur Wis-
sensvermittlung war der Platz häufig nicht ausrei-
chend. Deshalb sah das neue Design neben zwei-
seitigen auch vierseitige Ausgaben vor, was mit der 
Ausgabe 03/2008 erstmalig umgesetzt wurde.

Zweiter vollumfänglicher Relaunch 2013

Noch einmal fünf Jahre später erfolgte ein kom-
plettes Re-Design der Kurzmitteilungen und zum 
Start des Jahres 2013 erschien die „frankfurt sta-
tistik.aktuell“ in einem zeitgemäßen und insgesamt 
luftiger gestalteten Layout. Die Leitfarbe wechsel-
te von grün wieder zum städtischen Rot und das 
Farbspektrum für farbliche Hervorhebungen sowie 
Abbildungen wurde entsprechend angepasst. Ein 

Designmanual, das die Reihe über die Einzelausga-
ben hinweg stimmiger machte und damit zu einer 
besseren Wiedererkennbarkeit führte, begleitete 
diesen Relaunch.

Für die Leserinnen und Leser nicht direkt sichtbar, 
aber in der Gesamtanmutung der Publikation klar 
wahrnehmbar, nutzt die Statistikstelle zur Erstellung 
ihrer Publikationen seit diesem Zeitpunkt professio-
nelle Werkzeuge der Adobe® Creative Suite für den 

Tab. 1 Erscheinungen der FSA seit 1993
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Satz sowie die Druckvorstufe. Gedruckt wird auf 
einem eigenen Leichtproduktionssystem. Der Pro-
duktionsprozess ermöglicht ein Farbmanagement 
von der Anlage der Dokumente bis zum fertig pro-
duzierten Exemplar. Aufgrund des vorgegebenen 
luftigen Layouts waren fast alle der 254 Ausgaben 
zwischen Februar 2013 und Juni 2024 vierseitig.

Übergang in die digitale Welt

Am 13. Juni 2024 erschien die letzte gedruckte 
Ausgabe und zugleich die erste digitale Version der 
„frankfurt STATISTK.AKTUELL“, wie die Reihe nun 
heißt. Im digitalen Format wurde das Farbkonzept 
und grundlegende Design der Druckausgabe beibe-
halten. Zugleich wurde der Rahmen aber entschlackt 
und an ein zeitgemäßes Webdesign angepasst. So 
erhöht sich die Konzentration auf den Inhalt und die 
Reihe passt sich verstärkt in die Online-Präsenz der 
Statistikstelle auf „statistikportal.frankfurt.de“ ein.

Das digitale Format bietet gegenüber der Druckva-
riante vielfältige Vorteile. So ist die Darstellung mit 
nur geringen Einschränkungen auch auf kleinen 
Bildschirmen möglich. Lediglich bei großen Tabellen 
stößt das responsive Design des Berichtes an sei-
ne Grenzen. Grafiken und Karten sind nun interaktiv 
gestaltet und Tabellen werden durch die Zeilenher-
vorhebung leichter navigierbar.

Über die technisch-darstellerischen Vorteile hinaus 
ist die Textlänge nun weniger über den Satzspiegel 

definiert. Online können die Textlängen und der In-
formationsumfang der einzelnen Ausgaben variieren 
und werden somit besser den einzelnen Themen 
gerecht.

Die Entwicklung geht weiter

Einer Neuerung wie der „frankfurt STATSTIK.AKTU-
ELL“ ist immanent, dass die ersten Ausgaben nicht 
den vollen Umfang der Möglichkeiten ausnutzen 
und weiteres Potenzial bieten. In den nächsten Mo-
naten finden deshalb Weiterentwicklungen statt. So 
erhöht sich die Auswahl der nutzbaren Grafiken und 
die Interaktivität der Darstellungen.

Die Reihe steht in ihrer Entwicklung auch nicht allein. 
Vielmehr ist sie Vorreiter für weitere Publikationen 
der Statistikstelle, die längere Textpassagen enthal-
ten. In der Folge können die erarbeiteten Kompo-
nenten in anderen Reihen wiederverwendet werden 
und wie bei den Druckversionen entsteht über die 
Jahre ein umfassendes Know-How im Bereich der 
digitalen Veröffentlichungen.

Zehn Jahre Wissensfundus online abrufbar

Die neue digitale Ausgabe der FSA sowie die PDF-
Varianten der gedruckten Ausgaben zurück bis ins 
Jahr 2014 finden Sie unter https:// frankfurt.de/sta-
tistik_aktuell. Viel Spaß beim Stöbern, Lesen und 
Entdecken!

4  statistik aktuell 

 Adresse

statistik. aktuell

Impressum

Bürgeramt, Statistik und Wahlen

Zeil 3, 60313 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 212-71555, Fax: +49 69 212-36301 

E-Mail: infoservice.statistik@stadt-frankfurt.de

http://www.frankfurt.de/statistik_aktuell
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Fußball Europameisterschaft 2024: 
Europa zu Gast in Frankfurt

Ausgabe 09/2024

Wenn am 14. Juni das Match Deutschland gegen 
Schottland die UEFA EURO 2024™ eröffnet, wird 
Frankfurt als Austragungsort noch keine Rolle spie-
len. Es ist aber der Auftakt zu einem Wettstreit 24 
europäischer Länder um den Sieg, der bis zum 
14. Juli andauert und an diesem Tag in Berlin zu 
Ende geht. Zehn Prozent oder fünf der 51 Begeg-
nungen werden in Frankfurt ausgetragen.

70 Prozent der Frankfurterinnen und Frankfurter 
mögliche Fans

Bei der Betrachtung der Länder, die in den vier 
Gruppenspielen antreten, könnte 70 Prozent der 
Frankfurterinnen und Frankfurter aufgrund ihrer 
Staatsangehörigkeit ein besonderes Interesse an 
den Spielen in unserer Stadt unterstellt werden. Die 
folgenden Betrachtungen basieren auf der Auswer-

Mannschaften der Gruppen A, B, C und F: Anteile ihrer Staatsangehörigkeiten an der Frankfurter Bevölkerung

in %
0,0 –   0,1
0,2 –   0,3
0,4 –   1,3
1,4 – 68,3

Deutschland

Albanien

Kroatien

Slowenien

Italien

Schweiz

Spanien

Türkei
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Schottland (1)
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Quelle: © EuroGeographics bezüglich der Verwaltungsgrenzen 2019; Melderegister.

Die teilnehmenden Länder bei der Fußball Europameisterschaft 2024

Teilnahme
keine Teilnahme

England

Schottland

Deutschland

Albanien

Dänemark

Kroatien

Slowenien

Italien
Portugal

Schweiz

Spanien

Türkei
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Republik
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Georgien
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Rumänien

Slowakei

Öster-
reich

Belgien
Niederlande

Quelle: © EuroGeographics bezüglich der Verwaltungsgrenzen 2019.

(1) Anteil Großbritannien insgesamt.

Liebe Leserinnen und Leser,

nach 31 Jahren halten Sie die letzte gedruckte Ausgabe der frankfurt statistik aktuell in Händen. Damit 
beenden wir eine Ära und bedanken uns bei Ihnen als Abonnentinnen und Abonnenten für Ihre Treue.

Parallel zur Druckvariante veröffentlichen wir die Frankfurt STATISTIK.AKTUELL 09/2024 erstmalig in 
einem neuen, digitalen Format. Diese und alle zukünftigen Ausgaben finden Sie in unserem STATISTIK.
PORTAL unter www.frankfurt.de/statistik_aktuell.

Es wäre schön, wenn Sie weiterhin Interesse an unseren statistischen Kurzmitteilungen hätten. Ver-
passen Sie zukünftig keine unserer Publikationen und abonnieren Sie unter statistikportal.frankfurt.de/
newsletter oder per QR-Code (rechts) unseren Newsletter.

Wir sagen Danke und freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben

Ihr Team der Statistikstelle

Abb. 6 Mit der Ausgabe 09/2024 erfolgte der Schritt in eine rein digitale Veröffentlichung
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Per Klick oder Stift: modusspezifische Beteiligungseffekte bei der 
Frankfurter Bevölkerungsumfrage
Christian Stein

Kommunale Statistikstellen führen zumeist 
Mixed-Mode-Umfragen durch

Durch kommunale Mehrthemenumfragen wird gesi-
chertes Wissen über die Meinungen der Bürgerinnen 
und Bürger vor allem im Rahmen pragmatischer An-
sätze generiert; pragmatisch in dem Sinne, dass in 
einer gewissen Regelmäßigkeit und mit einem durch 
das kommunale Budget vorgegebenen Finanzrah-
men Ergebnisse in einer möglichst guten Qualität 
und auf einem möglichst breiten empirischen Fun-
dament erhoben werden. Die methodischen, techni-
schen und finanziellen Rahmenbedingungen führen 
dazu, dass die öffentliche Hand auf lokaler Ebene 
mittlerweile die meisten Erhebungen als sogenann-
te Mixed-Mode- bzw. hybride Umfragen (Groves 
und andere, 2011, S. 175) durchführt, ebenso wie 
privatwirtschaftliche und universitäre Institute. So 
erreichen die Kommunen wenig digital-affine Grup-
pen einerseits, und reduzieren den Aufwand für Ver-
sand und Rücklaufdigitalisierung andererseits.

Die Bevölkerungsumfrage „Leben in Frankfurt“

Die Stadt Frankfurt am Main führt seit 1993 jähr-
lich eine Bevölkerungsumfrage durch, bis zum Jahr 
2020 ausschließlich in postalischer Form. Seit 2021 
erfolgt die Datenerhebung mithilfe eines Mixed-
Mode-Ansatzes. Dabei wird der Fragebogen hybrid 
konzipiert, das heißt sowohl als responsive Websi-
te als auch in Papierform (siehe Abbildung 1, Seite 
17) zur Beantwortung bereitgestellt.

Die Zahl der verwertbaren Fragebögen insgesamt, 
die durch Online- und Papierrückläufe gewonnen 
wurden, liegt im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 
2024 bei 7 923 auf Basis einer bereinigten Net-
tostichprobe von jährlich 23 071 Personen. Die 
Rücklaufquote beträgt im Mittel 34,3 Prozent.

Bei der Einführung der Umfrage „Leben in Frankfurt 
2021“ war deren Online-First-Ansatz (Stein und an-
dere, 2023, S. 57) ein Alleinstellungsmerkmal unter 
den kommunalen Mehrthemenumfragen in Deutsch-
land. Bei diesem erhalten die Bürgerinnen und Bür-
ger zunächst ausschließlich eine Bitte um Online-
Teilnahme. Das Ziel des Ansatzes, der heute auch 
von anderen Städten angewendet wird, besteht da-

Eine zentrale Aufgabe kommunaler Selbstverwal-
tung besteht darin, den Bürgerinnen und Bürgern 
„eine wirksame Teilnahme an den Angelegenheiten 
des Gemeinwesens“ (Bundesverfassungsgericht, 
1988) zu ermöglichen. Zu diesen Möglichkeiten 
zählen verschiedene Formate gesetzlich geregelter 
Beteiligungsrechte (Ziegler, 1974), aber auch das 
Instrument der kommunalen Bevölkerungs- bzw. 
Mehrthemenumfragen. Seit etwa Anfang der 1990er 
Jahre gehört es zum Repertoire vieler kommuna-
ler Statistikstellen in Deutschland, insbesondere in 
Großstädten, ein umfassendes Bild des Meinungs-
spektrums der Bevölkerung mit Umfragen zu erfas-
sen. Ihre Ergebnisse können dann in lokalpolitische 
Überlegungen einbezogen und im Sinne eines bür-
gerinnen- und bürgerorientierten Verwaltungshan-
delns berücksichtigt werden.

Wurden diese Umfragen zunächst nur postalisch als 
sogenannte „paper-and-pencil interviews“ (PAPI) 
durchgeführt, hat mit der Digitalisierung von Pro-
zessen und der allgemeinen Verbreitung digitaler 
privater Endgeräte die parallele Verwendung von 
sogenannten „computer-assisted web interviews“ 
(CAWI) Einzug gehalten (Leeuw, 2005). Mit der 
fortschreitenden Digitalisierung liegen auch in den 
Kommunen Mixed-Mode-Umfragen im Trend. Die-
se können Ressourcen schonen, Bürgerinnen- und 
Bürgerbeteiligung erleichtern und Rücklaufquoten 
steigern. Allerdings geht die Kombination von pos-
talischen und Online-Umfragen mit Effekten einher 
– etwa auf die chancengleiche Beteiligung der Men-
schen vor Ort –, die eine Reflexion erfordern.

Ein Beispiel hierfür ist die Bevölkerungsumfrage 
„Leben in Frankfurt“, seit 2021 als Mixed-Mode-
Umfrage durchgeführt, bei der zunächst vor allem 
auf Online-Rückläufe gesetzt wird. Dabei stellen 
sich Fragen nach den methodischen Implikationen: 
Welche Auswirkungen hat das Vorgehen auf grup-
penspezifische Rückläufe? Wie wirkt es sich auf 
die kleinräumigen Rücklaufquoten aus? Und wel-
che Schritte müssen bei der Auswertung beachtet 
werden, um ein repräsentatives Meinungsbild der 
Bürgerinnen und Bürger wiederzugeben? Diese und 
weitere Fragen werden anhand der Ergebnisse aus 
vier Jahren der Frankfurter Mehrthemenumfrage be-
leuchtet.
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rin, zunächst möglichst viele digitale Rückläufe zu 
generieren, die eine hohe Datenqualität aufweisen 
und zugleich kostengünstig gewonnen werden kön-

Abb. 1 Eine Umfrage, variables Layout – das respon-
sive Design der Umfrage „Leben in Frankfurt“

Tab. 1 Rücklaufquoten und Onlineanteile der jüngsten Bevölkerungsumfragen von Großstädten über 500 000 
Einwohnerinnen und Einwohner 

Stadt Jahr
Nettostich-

probe

Anteil der Stich-
probe an der 

Gesamtbevölke-
rung am 31.12. 
des Vorjahres

gültige Frage-
bögen

Rücklaufquote Onlineanteil

in % in %

Dortmund 2023 7 702 1,3 2 494 32,4 –

Dresden 2022 17 786 3,2 5 966 33,5 34,9

Düsseldorf 2021 19 783 3,2 6 662 33,7 26,3

Essen 2019 12 278 2,1 4 281 34,9 20,0

Frankfurt am Main 2024 24 593 3,2 8 195 33,3 74,4

Hannover 2021 15 584 2,9 3 696 23,7 –

Köln 2023 124 925 11,5 22 809 18,3 47,7

Leipzig 2022 8 417 1,4 3 621 43,0 32,9

München 2021 20 908 1,4 7 073 33,8 40,8

Nürnberg 2021 9 500 1,8 3 640 38,3 26,0

Stuttgart 2023 9 674 1,5 4 244 43,9 69,7

Durchschnitt andere Städte 24 656 3,0 6 449 33,5 37,3

Quelle: Angaben der Städte; Statistische Ämter des Bundes und der Länder; Eigenberechnung.

Nur Städte mit kommunaler Statistikstelle.

nen. Die Schwelle zur Online-Teilnahme wird nicht 
nur durch das responsive Fragebogendesign verrin-
gert, sondern auch durch die Möglichkeit, sich per 
Scan eines individuellen QR-Codes ohne Passwor-
teingabe in den Fragebogen einzuloggen.

Jedes Jahr geht nach rund vier Wochen allen zu-
fällig Ausgewählten, die noch nicht teilgenommen 
haben, ein Erinnerungsschreiben zu, dem auch ein 
Papierfragebogen beiliegt. Im Durchschnitt der Jah-
re 2021 bis 2024 erreicht die Online-Resonanz einen 
Anteil von über zwei Dritteln (67,7 %) am Gesamt-
rücklauf (siehe Abbildung 2, Seite 18). Der Anteil 
des digitalen Rücklaufs fiel durch die fortschreiten-
de Digitalisierung in den Haushalten und intensivier-
te Hinweise auf die Online-Teilnahme (einschließlich 
eines QR-Codes zur Online-Teilnahme auf dem Pa-
pierfragebogen) im Jahr 2024 besonders groß aus. 
Fast drei Viertel der Teilnehmenden (74,4 %) beant-
worteten den Fragebogen online. Dieser Anteil liegt 
deutlich über dem Durchschnitt anderer Mehrthe-
menumfragen von Großstädten in Deutschland 
(siehe Tabelle 1) und ähnlich hoch wie in Stuttgart, 
wo das Statistische Amt seit 2023 ebenfalls auf ein 
Online-First-Verfahren setzt (Gieck, 2024, S. 63).



18

Bürgeramt, Statistik und Wahlen / Frankfurt am Main

Per Klick oder Stift

Stichprobe auf die Grundgesamtheit, bedarf es ei-
ner genaueren Betrachtung der spezifischen Eigen-
schaften der Subgruppen, die online oder auf Pa-
pier antworten. Die hier dargestellten Erkenntnisse 
aus vier Jahren der Mixed-Mode-Umfrage „Leben in 
Frankfurt“ skizzieren die Erreichbarkeit von bzw. die 
Rücklaufquoten aus verschiedenen soziodemogra-
fischen Gruppen und damit die Selektionseffekte als 
Folge von Nicht-Antworten.

Langjährige Erfahrung mit gruppenspezifischen 
Rücklaufquoten

Für die in Frankfurt am Main bis 2020 ausschließ-
lich auf postalischem Weg abgewickelten Umfra-
gen besteht heuristisches Wissen darüber, dass 
die Rückläufe seit 1993 eine kontinuierliche grup-
penspezifische Verzerrung der Anteile hinsichtlich 
des Alters und der Staatsangehörigkeit im Vergleich 
zur Grundgesamtheit bedingen. Jüngere Bürgerin-
nen und Bürger unter 35 Jahren nehmen seltener 
an der Umfrage teil als ältere. Deutsche antworten 
häufiger als Bürgerinnen und Bürger mit auslän-
discher Staatsangehörigkeit. Dieses Erfahrungs-
wissen wurde in der Konzeption der Umfragen ab 
2021 berücksichtigt (Lepper, 2021, S. 51). Seitdem 
werden die genannten Gruppen entsprechend ihrer 
jeweiligen Antwortraten der Vorjahre mithilfe eines 
geschichteten Zufallsstichprobenverfahrens über- 
bzw. untersteuert, was vor der Analyse in einer 
Designgewichtung berücksichtigt wird. Die Stich-
probenaussteuerung und die korrespondierende 
Designgewichtung stellen gleichwohl keine Lösung 
für das Problem dar, dass sich möglicherweise vor 
allem der deutschen Sprache mächtige, interes-
sierte und engagierte junge Ausländerinnen und 
Ausländer an der Umfrage beteiligen. Wie im Fal-
le anderer Bevölkerungsgruppen, kann auch durch 
ein noch so komplexes Stichproben- und Gewich-
tungsverfahren die positive Selbstselektion umfra-
geaffiner Gruppen nicht vermieden werden.

Fragen- und gerätespezifisches Antwortverhal-
ten bedarf weiterer Untersuchungen

Das sogenannte Phänomen der Item-nonresponses, 
also des Nichtantwortens auf einzelne Elemente ei-
nes Fragebogens, ist ebenfalls Gegenstand vieler 
Forschungen zu Mixed-Mode-Umfragen. Eine Me-
taanalyse von Groves et al. (2008) zu Studien zum 
Nonresponse Bias verdeutlicht, dass unterschiedli-
che Effekte von Nichtteilnahme innerhalb der glei-
chen Umfragen auftreten, d. h. dass es bei manchen 
Items zu deutlichen Verzerrungen kommen kann 
und bei anderen nicht. Solche fragenspezifischen 
Effekte, dass beispielsweise „aufgrund von Aus-
fällen die Gefahr einer Verzerrung (Nonresponse 

Forschungsfeld Mixed-Mode-Umfragen

Zu Mixed-Mode-Ansätzen gibt es ein großes, 
weiter wachsendes Spektrum an Studien und 
wissenschaftlichen Beiträgen, die sich ein-
gehend mit methodologischen Fragestellun-
gen befassen (Stadtmüller und andere, 2021). 
Ebenfalls breit gefächert ist die Literatur zu 
anwendungsbezogenem Wissen und Best 
Practice (Beck und andere, 2022). Auch Meta-
Analysen von Studien liefern mittlerweile auf 
eine große Fallzahl gestützte Erkenntnisse zu 
Mixed-Mode-Effekten (Eifler und Faulbaum, 
2017; Hox und Leeuw, 1994; Lozar Manfreda 
und andere, 2008).

Effekte des Mixed-Modes auf den Rücklauf im 
Fokus

Durch den hohen Online-Anteil am Rücklauf werden 
die Bevölkerungsumfragen in Frankfurt am Main seit 
2021 trotz umfangreicher Stichprobe vergleichswei-
se ressourcenschonend durchgeführt. Neben den 
positiven Kosteneffekten der Online-Priorisierung 
im Frankfurter Mixed-Mode-Ansatz müssen auch 
deren Auswirkungen auf den Rücklauf aus unter-
schiedlichen soziodemografischen Gruppen in den 
Blick genommen werden.

online Papier
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74,4 %

67,7 %

31,3 %
36,9 %

35,3 %

25,6 %
32,3 %

 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2021 2022 2023 2024 Durchschnitt
2021 bis 2024

Abb. 2 Rücklauf sowie Onlineanteil 2021 bis 2024

Zur Bewertung der methodischen Implikationen für 
die Zusammensetzung der Stichprobe im Rücklauf 
und damit der Folgen für das Schließen von der 
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bias, NRB) [besteht], wenn sich die Ausfälle nicht 
zufällig über die Zielpopulation verteilen“ (Koch und 
Blohm, 2015, S. 1), liegen außerhalb des Fokus die-
ses Beitrages. Gleichwohl müssten für ein vertieftes 
Wissen um die Qualität von Umfrageinstrumenten, 
beispielsweise zu Abbruchraten bei schwierigen 
Fragestellungen oder über Best Practice bezüglich 
der Maximallängen von Fragebögen, die Rückläu-
fe abhängig vom Modus weitergehend untersucht 
werden.

Seit der Jahrtausendwende werden immer mehr 
Endgeräte mit verschiedenen Bildschirmgrößen und 
Bedienungsmodi zur Teilnahme an CAWI-Umfragen 
genutzt (Toepoel und Lugtig, 2014). Online Umfra-
gen sind somit immer auch „Mixed-Device Surveys“ 
(Toepoel und Lugtig, 2015, S. 155). Wenngleich ge-
räteabhängige Rücklaufraten bei einer Erfassung 
der Form von Endgeräten über den Umfrageserver 
ein lohnenswertes Untersuchungsfeld wären, liegt 
dieses ebenfalls außerhalb des hier betrachteten 
Rahmens.

Register- und mikrozensusbasierte Sekundär-
daten als Bezugsrahmen

Um die Rückläufe hinsichtlich möglicher Stichpro-
benverzerrungen zu untersuchen, dienen Parameter 
aus der Bevölkerungsgrundgesamtheit als valide 
Außenkriterien (Koch, 1998, S. 68). Für die Merkma-
le Geschlecht, Alter und Staatsbürgerschaft werden 
Angaben zur Grundgesamtheit aller Frankfurterin-
nen und Frankfurter aus dem Melderegister verwen-
det.

Zum Abgleich des bei Umfragen so wichtigen Bil-
dungshintergrundes (Blasius und Reuband, 1996; 
Brambilla und McKinlay, 1987; Petermann, 2005; 
Scott, 1961) dienen die Angaben zum höchsten 
Schulabschluss aus der Anpassungsschicht des 
Mikrozensus für Frankfurt am Main. Die Klassen-
einteilung zu den Merkmalen der Schulbildung fällt 
durch die Fünf-Prozent-Stichprobe des Mikrozen-
sus zwangsläufig recht grob aus und gleichzeitig 
liegen die Werte nur auf gesamtstädtischer Ebene 
und auf volle 1 000 Personen gerundet vor. So bil-
det der Mikrozensus die einzig verfügbare, wenn 
auch suboptimale Gewichtungsgrundlage für den 
Bildungshintergrund.

Geringe Abweichungen im gruppenspezifischen 
Rücklauf durch ausgesteuerte Stichprobenzie-
hung

Der auf Basis geschichteter und spezifisch ausge-
steuerter Stichproben gewonnene Gesamtrücklauf 
zeigt für 2021 bis 2024 insgesamt nur geringe Ab-
weichungen der Anteile von soziodemografischen 

Subgruppen des Alters, des Geschlechts, der 
Staatsangehörigkeit und des höchsten Schulab-
schlusses im Vergleich zur Bevölkerungsstruktur im 
Stadtgebiet (siehe Abbildung 3, Seite 20).

Kaum Geschlechterunterschiede bei Rücklauf

Mit einer geringfügigen Überrepräsentation von 
Frauen mit +2,1 Prozentpunkten werden die Ge-
schlechterverhältnisse in der Grundgesamtheit 
recht präzise getroffen, obwohl bei der Stichpro-
benziehung nicht nach Geschlecht differenziert 
wird1. Signifikante Geschlechterunterschiede hin-
sichtlich der Online-Rücklaufquote gibt es nicht. 
Dadurch, dass Frauen häufiger auf Papier antwor-
ten (+5,9 %-Punkte) als Männer, sind Teilnehmerin-
nen insgesamt etwas häufiger im ungewichteten 
Rücklauf vertreten. 

Anteil von Altersgruppen wird durch Online-
First nivelliert

Sehr geringfügige Abweichungen zwischen den An-
teilen im ungewichteten Rücklauf und der Grundge-
samtheit bestehen für die Altersgruppen. Obwohl 
bei der Stichprobenziehung nur die beiden Alters-
gruppen unter und ab 35 Jahre differenziert werden, 
zeigt die Aufgliederung nach sechs Alterskohorten 
eine maximale Differenz von nur -1,3 Prozentpunk-
ten für die Gruppe der Jüngsten bis 24 Jahre.

Positive Auswirkungen hat das Online-First-Verfah-
ren auf die Anteile der verschiedenen Altersgruppen 
im Rücklauf. Wie in der Umfrageforschung belegt 
(Petermann, 2005, S. 64), antworten Jüngere bei 
postalischen Umfragen unterdurchschnittlich oft. 
Personen aus der Altersgruppe ab 65 Jahren ant-
worten hingegen deutlich häufiger. Die hohe Online-
Affinität der Jüngeren (insbesondere in der Alters-
gruppe 25 bis 34 Jahre, +3,8 %-Punkte) und die 
unterdurchschnittliche Online-Resonanz der Ältes-
ten (Altersgruppe 65 bis 79 Jahre, -4,0 %-Punkte) 
führen bei „Leben in Frankfurt“ zu einer Nivellierung 
altersgruppenspezifischer Unterschiede im Ge-
samtrücklauf.

Alle Altersgruppen nehmen mehrheitlich online 
teil, bis auf über 64-Jährige

Bezüglich der Anteile der Modi Papier und online 
antworten alle Altersgruppen, außer der ältesten Ko-
horte ab 65 Jahre, „Online-First“ (siehe Abbildung 4, 
Seite 21). Der Online-Anteil sinkt mit steigendem 
Alter. Im Schnitt der Jahre 2021 bis 2024 liegt der 
Online-Anteil in den Altersgruppen zwischen 18 bis 

1 Aufgrund geringer Fallzahlen des Merkmals „divers“ wird die 
binäre Geschlechterform ausgewiesen.
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24 und 25 bis 34 Jahren mit 74 Prozent am höchs-
ten. Bis zur Altersgruppe der 45- bis 54-Jährigen 
(67 %) fällt der Online-Anteil des Rücklaufs suk-
zessive ab, bleibt aber vergleichsweise hoch. Die 
zufällig Ausgewählten zwischen 55 und 64 Jahren 
beantworten die Umfrage noch mehrheitlich (62 %) 
online. Nur in der Altersgruppe ab 65 Jahren gibt 
eine knappe Mehrheit der Teilnehmenden (53 %) 
ihre Antworten auf Papier.

Ausländische Bürgerinnen und Bürger antwor-
ten häufiger per Brief

Die anhand der Vorjahresrückläufe gezielt überzo-
gene Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern mit aus-
ländischer Staatsangehörigkeit hätte im Rückblick 
um 0,6 Prozentpunkte geringfügig kleiner ausfallen 
können. Hinsichtlich der Staatsangehörigkeit zeigt 
sich ein sehr ähnliches Phänomen wie bei den Ge-

schlechterunterschieden. Während sich der Online-
Rücklauf zwischen deutschen und ausländischen 
Bürgerinnen und Bürgern nur wenig unterscheidet, 
antworten Ausländerinnen und Ausländer über-
durchschnittlich häufig (+5 %-Punkte) auf postali-
schem Wege (siehe Abbildung 3).

Höher Gebildete deutlich überrepräsentiert

Gravierende Unterschiede zwischen Rücklauf und 
Grundgesamtheit bestehen für den Bildungsaspekt. 
Eine gezielte Stichprobenaussteuerung ist mangels 
Ex-ante-Informationen über die Bildungshintergrün-
de der im Melderegister verzeichneten Bürgerinnen 
und Bürger nicht möglich.

Der Rücklaufanteil geringer Gebildeter ohne Schul-
abschluss oder mit Hauptschulabschluss liegt 9,9 
Prozentpunkte unter ihrem Anteil in der Stadtbevöl-

insgesamt
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Abb. 3 Vergleich der Anteile zwischen ungewichtetem Rücklauf und Grundgesamtheit nach Modus der Teilnahme 
im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2024

Quelle: Melderegister; Mikrozensus; Eigenberechnung.

Lesehilfe: Der Anteil der Frauen in der ungewichteten Stichprobe insgesamt lag 2,1 Prozentpunkte über dem Anteil in der Grundge-
samtheit. Der Anteil der Männer dementsprechend darunter. 
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Abb. 4 Anteile der Teilnahmemodi nach Alter im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2024

Abb. 5 Anteile der Teilnahmemodi nach höchstem Schulabschluss im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2024

kerung. Menschen mit Hochschulreife antworten im 
Schnitt deutlich häufiger (+10,7 %-Punkte). Dass 
Personen mit niedriger Bildung unter-, Höhergebil-
dete dagegen überrepräsentiert sind, ist vielfach 
belegt (Fitzgerald und andere, 1998; Koch, 1997; 
Lepkowski und Couper, 2002) und damit wenig 
überraschend. Je nach Teilnahmemodus ist dieses 
Phänomen bei der Umfrage „Leben in Frankfurt“ je-
doch sehr unterschiedlich ausgeprägt.

Die unterdurchschnittliche Teilnahmequote von 
Bürgerinnen und Bürgern ohne Schulabschluss 
oder mit Hauptschulabschluss resultiert aus einem 
schwach ausgeprägten Online-Rückmeldeverhalten 
(-14,3 %-Punkte) im Vergleich zum Durchschnitt. 
Einwohnerinnen und Einwohner mit Hochschulrei-
fe präferieren hingegen sehr stark die Antwort per 
Online-Umfrage (+18,3 %-Punkte), was wiederum 
ihren Anteil am Gesamtrücklauf erhöht.

Die Spreizung der Anteile beider Teilnahmemodi ist 
zwischen den Gruppen verschiedener Bildungsni-
veaus folglich besonders groß (siehe Abbildung 5). 
Während Teilnehmende mit Abitur zu 73 Prozent 
online antworten, ergibt sich für diejenigen ohne 
Schulabschluss ein konträres Bild. Von ihnen ant-
worten zwei Drittel (66 %) postalisch. Auch Bürge-
rinnen und Bürger mit Hauptschulabschluss neh-
men mehrheitlich (55 %) per Papierfragebogen an 
der Umfrage teil.

Verschränkt man den Alters- mit dem Bildungsas-
pekt, zeigen sich noch deutlicher ausgeprägte Prä-
ferenzen bezüglich der Modi (siehe Abbildung 6, 
Seite 22). Mehr als drei Viertel der Rückläufe aus 
der Gruppe bis 34 Jahre mit Hochschulreife (78 %) 
werden online abgesendet. In der Gruppe dieses 
Schulbildungsniveaus antworten auch Menschen 
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Abb. 6 Online-Anteil nach Schulabschluss und Alter im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2024

Nettoäquivalenzeinkommen

Das Nettoäquivalenzeinkommen ist ein Wert, 
der sich aus dem gesamten Nettoeinkom-
men eines Haushalts in Verbindung mit der 
Anzahl und dem Alter der in diesem Haus-
halt lebenden Personen ergibt. Mithilfe einer 
Äquivalenzskala wird das Einkommen nach 
Haushaltsgröße und -zusammensetzung ge-
wichtet. Dadurch werden die Einkommen von 
Personen vergleichbar, die in unterschiedlich 
großen Haushalten leben. In der hier verwen-
deten aktualisierten Skala der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) erhalten das Haupteinkommens-
mitglied des Haushalts den Gewichtungsfaktor 
1,0, weitere Haushaltsmitglieder von 14 Jahren 
und älter den Faktor 0,5 und Personen unter 
14 Jahren den Faktor 0,3 (Asghar Zaidi und an-
dere, 1994).

ab 65 Jahren mehrheitlich online (57 %). Aus der 
Gruppe der Befragten ohne Schulabschluss neh-
men nur die jüngeren Altersgruppen bis 54 Jahre zu 
mehr als einem Drittel über das Internet teil. Men-
schen ohne Schulabschluss ab 65 Jahre beteiligen 
sich noch seltener online an der Umfrage (27 %) als 
Befragte mit Hauptschulabschluss in dieser Alters-
gruppe (33 %).

Präferenzen für Rücklaufmodi auch hinsichtlich 
des Einkommens unterschiedlich

Einige soziodemografische Faktoren wie Alter oder 
Bildung können mit den erwähnten melderegister- 
oder mikrozensusbasierten Sekundärinformatio-
nen abgeglichen werden und sind bei der Umfrage 
„Leben in Frankfurt“ auch Dimensionen für Design- 
und Anpassungsgewichtung. Das Antwortverhalten 
kann aber auch für weitere Variablen untersucht 
werden, die etwa aus der Umfrage selbst stammen. 
Dies wird hier beispielhaft anhand des Einkommens 
aufgezeigt, das einen Indikator für den sozialen Sta-
tus darstellt. Um die individuelle Einkommenshöhe 
unabhängig von der Haushaltsgröße interpretieren 
zu können, stützen sich die hierzu angestellten Be-
rechnungen auf das Nettoäquivalenzeinkommen 
(siehe Infokasten), dessen Höhe aus den Angaben 
zum Haushaltsnettoeinkommen im Fragebogen ge-
neriert wird.

Mit steigendem Einkommen zeigt sich eine zuneh-
mende Präferenz für die Online-Beteiligung (siehe 
Abbildung 7, Seite 23), die ab einem monatlichen 
Nettoäquivalenzeinkommen von 3 000 Euro und 
mehr recht konstant ist. In diesen Gruppen gut be-
ziehungsweise sehr gut Verdienender übersenden 
drei Viertel der Teilnehmenden ihre Antworten auf 
digitalem Weg. Dagegen antwortet nur die Hälfte 
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derjenigen online, die mit einem individuellen Mo-
natsverdienst unter 1 000 Euro netto über die ge-
ringsten Einkommen verfügen. Insgesamt fallen die 
Unterschiede zwischen Online- und Papierrück-
laufquoten hinsichtlich des Einkommens weniger 
stark aus als in Bezug auf das Bildungsniveau.

(Unter-)komplexe Stichprobenaussteuerung?

Mit einer Stichprobenaussteuerung, die durch die 
Schichtung nach Alters- und Staatsangehörigkeits-
gruppen sowie Umfragebezirken 52 disproportio-
nale Substichproben enthält (Lepper, 2021, S. 52), 
ist die Auswahl der Umfragebeteiligten bereits recht 
kleinteilig ausgestaltet. Vor dem Hintergrund der ex-
tern zu vergebenden Stichprobenziehung aus dem 
Melderegister – und im Sinne eines pragmatischen 
Ansatzes für kommunale Umfragen – beschreibt 
sie deren zurzeit maximal mögliche Komplexität. 
Gleichwohl zeigen die Rückläufe mögliches Opti-
mierungspotenzial.

Stichprobenziehung anhand zweier Altersgrup-
pen sinnvoll aber suboptimal

Bei der Stichprobenziehung wird bezirksspezifisch 
nach zwei Altersgruppen, 18 bis 34 und 35 bis 79 
Jahre, differenziert. Eine Auswertung der einzelnen 
Altersjahre verdeutlicht eine sehr unterschiedliche 
Altersstruktur im Rücklauf aus den Umfragebezir-
ken (siehe Abbildung 8, Seite 24). Der Median 
schwankt zwischen 38 Jahren im Bezirk Innenstadt I 
und 52 Jahren im Umfragebezirk Nord. Außerdem 
besteht bei einigen Bezirken eine deutlich links- 
(u. a. Nord und Ost) bzw. rechtsschiefe (u. a. Innen-
stadt I-III, Bornheim/Ostend und Süd) Verteilung der 
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Abb. 7 Anteile der Teilnahmemodi nach Nettoäquivalenzeinkommen im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2024

Altersjahrgänge. Beides ist in dieser Deutlichkeit 
in der Gesamtbevölkerung nicht gegeben (Stadt 
Frankfurt am Main, 2023). Diese Altersunterschie-
de haben keine entscheidende Auswirkung auf die 
bezirksspezifischen Rücklaufquoten, deuten jedoch 
darauf hin, dass die disproportionale Aussteuerung 
anhand nur zweier Altersgruppen deutlich unter-
komplex ist.

Online-Rücklaufquoten in den Umfragebezirken 
unterschiedlich groß

Differenziert nach den vier Umfragewellen, zeigen 
sich Unterschiede in den Online-Rücklaufquoten 
über alle Umfragebezirke hinweg (siehe Abbildung 
9, Seite 25). Im Jahr 2024 lagen die Online-Rück-
läufe in allen Umfragebezirken am höchsten, in den 
allermeisten Fällen gefolgt vom Jahr 2021, in dem 
die Erhebungsphase noch von Maßnahmen gegen 
die Corona-Pandemie geprägt war. Außerdem be-
stehen Niveauunterschiede in den Online-Rück-
laufquoten zwischen den Umfragebezirken. Diese 
ergeben sich durch die Verfasstheit der Sozial- und 
insbesondere Bildungsstruktur ihrer Bewohner-
schaft.

Bildungsniveau prägt sich auf kleinräumige 
Rücklaufquoten durch

Anders als die Altersstruktur hat das in der Zufalls-
stichprobe unterschiedlich verteilte Schulbildungs-
niveau deutliche Auswirkungen auf die stadträumli-
che Ausprägung der Rücklaufquoten. Fallen niedrige 
Anteile von Bürgerinnen und Bürger ohne oder mit 
Hauptschulabschluss bzw. damit korrespondierend 
hohe Anteile von Abiturientinnen und Abiturien-
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ten räumlich zusammen, wie beispielsweise in den 
Umfragebezirken Innenstadt III und Kalbach/Ried-
berg (siehe Abbildung 10, Seite 26), liegt auch 
die Rücklaufquote deutlich über dem gesamtstäd-
tischen Durchschnitt (Innenstadt III +9 %-Punkte). 
Umgekehrte Effekte ergeben sich in den Bezirken, 
in denen höhere Anteile von Teilnehmenden ein 
niedriges Bildungsniveau besitzen.
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Abb. 8 Altersverteilung des Rücklaufs in den Umfra-
gebezirken im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2024

Online-First-Ansatz mit Vor- und Nachteilen

Umfragen mit den kombinierten Teilnahmemodi on-
line und Papier umzusetzen, ist in vielen Kommunen 
als eine Form der Bürgerinnen- und Bürgerbeteili-
gung mit effektivem Mitteleinsatz mittlerweile weit 
verbreitet. Die Kombination von Papier- und On-
line-Rückläufen, insbesondere im Falle eines wie in 
Frankfurt am Main praktizierten Online-First-Ansat-
zes, hat Vor- und Nachteile, die bei der Auswertung, 
vor allem aber bei der Gewichtung der Umfrageer-
gebnisse (Groves, 2006; Mercer und andere, 2017) 
berücksichtigt werden müssen.

Wie die Ergebnisse zeigen, wirkt der Online-First-
Ansatz der Umfrage „Leben in Frankfurt“ dem Phä-
nomen der bei rein postalischen Umfragen unter-
repräsentierten jüngeren Alterskohorten entgegen. 
Mit der Alterung der bereits heute umfangreich mit 
digitalen Endgeräten ausgestatteten 55- bis 64-Jäh-
rigen werden die Online-Rückläufe aus der Gruppe 
ab 65 Jahre voraussichtlich bald ebenfalls Anteile 
von über 50 Prozent am Gesamtrücklauf dieser Al-
terskohorte erreichen. Ob die Kompensation der al-
tersunterschiedlichen Papier-Rücklaufquoten durch 
online-affine junge Erwachsene und eher online-
passive Ältere ein Übergangsphänomen ist, bleibt 
damit abzuwarten. Zurzeit ergänzen sich die beiden 
Modi im Sinne der Repräsentativität auf sehr positi-
ve Weise, in dem sie verschiedene demographische 
Zielgruppen unterschiedlich ansprechen.

Papierfragebogen bisher nicht verzichtbar

Sei es für den Bildungs- oder, in geringerem Umfang, 
für den Einkommensstatus: Die Rücklaufquoten 
zeigen, dass privilegierte Gruppen eher zur Online-
Teilnahme tendieren. Dass die besser Gebildeten 
im ungewichteten Rücklauf regelmäßig überreprä-
sentiert sind, wird durch den Online-First-Ansatz 
wenn nicht perpetuiert so doch zumindest nicht 
verhindert. Auch eine optimale Reduzierung von Zu-
gangsschwellen, beispielsweise durch ein respon-
sives Online-Fragebogendesign oder QR-codierte 
Zugänge kann die Teilnahmemöglichkeit auf Papier 
bisher nicht ersetzen, wenngleich eine reine Online-
Umfrage im Sinne einer effektiven und ressourcen-
schonenden Umfrageabwicklung wünschenswert 
wäre. Anhand einer genauen Analyse des Rücklaufs 
muss damit auch in Zukunft die Frage abgewogen 
werden, ob auf einen PAPI-Modus unter tolerierba-
ren Effekten auf die Beteiligung einzelner soziode-
mografischer Gruppen verzichtet werden kann.
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Abb. 9 Anteile des Online-Rücklaufs in den Umfragebezirken nach Jahr der Umfrage 2021 bis 2024

einer kommunalen Mehrthemenumfrage sinnvoll ist. 
Dies hängt ab sowohl von der Granularität der zur 
Verfügung stehenden Sekundärdaten als auch von 
der Sinnhaftigkeit, vielfach geschichtete Stichpro-
ben zu ziehen, bei der auch mögliche mathemati-
sche Hebeleffekte von Kleinststichproben im Blick 
behalten werden müssen.

Online-first als Grundlage für kleinräumige Aus-
wertungen bei begrenztem Budget

Der Online-First-Ansatz der Umfrage „Leben in 
Frankfurt“ ist die Grundlage für einen der zurzeit im 
interkommunalen Vergleich höchsten Online-Rück-
laufanteile von deutlich über 60 Prozent. Dieser ist 
kein Selbstzweck, sondern ermöglicht es vielmehr, 
die Umfrage mit beschränktem Budget, begrenzten 
Personalressourcen und großer Stichprobe jährlich 
durchzuführen. Die große Stichprobe wiederum bie-
tet erst die Basis einer ausreichenden Fallzahl für 
kleinräumige Analysen.

Mixed-Mode-Effekte erfordern Gewichtung zur 
Herstellung von Repräsentativität

Fasst man die eingangs herausgestellte wirksame 
Teilnahme an den Angelegenheiten des Gemein-
wesens weit, schließt sie auch die Chancengleich-
heit bei der Beteiligung und Repräsentation aller 
Bevölkerungsschichten in kommunalen Bevölke-
rungsumfragen ein. Die Verwendung eines Mixed-
Mode-Ansatzes, bei dem in den Online-Rückläufen 
privilegierte Personen überrepräsentiert sind, macht 
folglich ein Gewichtungsverfahren zur Vermeidung 
von Verzerrungen unerlässlich.

Hinsichtlich der Auswahl von Stichprobenelementen 
weisen die Ergebnisse der Rücklaufuntersuchung 
von vier Jahren Mixed-Mode-Umfrage „Leben in 
Frankfurt“ auf Optimierungsmöglichkeiten hin. Sie 
legen nahe, die Systematik der Stichprobenaus-
steuerung regelmäßig zu überprüfen und diese ge-
gebenenfalls zu optimieren, soweit es im Rahmen 
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Eine frühere Fassung dieses Beitrages, basierend auf den Ergebnissen der Umfrage „Leben in Frankfurt“ 
aus den Jahren 2021 bis 2023, erschien unter: STEIN, Christian, 2024. Zielgruppenspezifische Mixed-Mo-
de-Effekte: „Leben in Frankfurt“ zeigt Wirkung von Online-First bei kommunalen Mehrthemenumfragen. In: 
Stadtforschung und Statistik. 37(1), S. 52–62.
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Abb. 10 Anteile der Teilnehmenden nach höchstem Schulabschluss sowie Rücklaufquote in den Umfragebezir-
ken im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2024

Quelle: Stadtgrundkarte: Stadtvermessungsamt Frankfurt a. M.
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Ergebnisse des Mikrozensus

Trotz dieser Einschränkung liefert der Mikrozensus 
Ergebnisse, die sonst in dieser Form nicht erhoben 
werden. Insbesondere werden sowohl haushalts-
bezogene Informationen erfasst, wie beispielsweise 
die Haushaltsgröße und das monatliche Haushalts-
einkommen, als auch die Nutzung der Gebäude und 
Wohnungen, in denen die befragten Haushalte le-
ben.

Nach den Ergebnissen zur Zusatzerhebung lebten 
2022 in Frankfurt rund 363 000 Haushalte. Die Ab-
weichungen zu anderen Quellen ergeben sich, da 
es sich bei den zur Verfügung gestellten Daten nur 
um Haushalte mit Hauptwohnsitz handelt, die in 
bewohnten Gebäuden (ohne Wohnheime) und in 
Wohnungen alleine lebten. D.h. Haushalte in Zelt-
unterkünften oder in Wohnwagen werden ebenso 
wenig berücksichtigt wie in Wohngemeinschaften. 
Gemeinschaftsunterkünfte werden bei den Auswer-
tungen ebenfalls nicht berücksichtigt.

Der Mikrozensus ist eine jährlich stattfindende, 
repräsentative Haushaltsbefragung, in der Privat-
haushalte zu ihren Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen Auskunft geben. Mit rund 810 000 Personen in 
etwa 370 000 Haushalten und Gemeinschaftsunter-
künften wird rund ein Prozent der Bevölkerung in 
Deutschland befragt. Er ist damit die größte Haus-
haltsbefragung der amtlichen Statistik in Deutsch-
land. Der Mikrozensus liefert statistische Angaben 
zur sozioökonomischen Lage der Bevölkerung, zum 
Arbeitsmarkt, zur Erwerbstätigkeit, zur Aus- und 
Weiterbildung sowie zur Einkommens- und Wohnsi-
tuation der Haushalte. Ziel ist es, ein differenziertes 
gesellschaftliches und räumliches Bild zum Erhe-
bungszeitpunkt zu erhalten. 

Zusatzprogramm Wohnen

Die hier ausgewerteten Ergebnisse stammen aus 
dem Zusatzprogramm Wohnen aus dem Jahre 
2022.1 Dieses Programm wird alle vier Jahre an die 
Mikrozensus-Befragung angehängt. Die Ergebnisse 
ergänzen und aktualisieren die in größeren Zeitab-
ständen als Totalerhebung durchgeführte Gebäu-
de- und Wohnungszählung (GWZ). Erstmals über-
schnitten sich 2022 die beiden Erhebungen, da die 
GWZ analog dem Zensus um ein Jahr verschoben 
wurde. Detaillierte und kleinräumige Informationen 
der GWZ als Vollerhebung werden erst Ende des 
Jahres bereitstehen.

Die vorliegenden Daten für die Stadt Frankfurt am 
Main wurden vom Hessischen Statistischen Landes-
amt (HSL) als Sonderauswertung bereitgestellt. Die-
ser – im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland 
insgesamt bzw. den einzelnen Bundesländern – tie-
feren regionalen Gliederung sind jedoch aufgrund des 
Stichprobenumfangs Grenzen gesetzt. Ergebnisse 
für die Stadt Frankfurt konnten daher lediglich für be-
stimmte Merkmalsgruppen ausgewertet werden. Ver-
gleichbare Städtedaten stehen lediglich für die beiden 
Stadtstaaten Berlin und Hamburg zur Verfügung.2 

1 Aufbereitungsstand des Hessischen Statistischen Landesam-
tes: April 2024.

2 Standardauswertungen erfolgen nur auf Ebene der Bundes-
länder. Bremen wurde nicht in die Analyse mit aufgenommen, 
weil nur Daten für das Bundesland Bremen inkl. Bremer-
haven zur Verfügung standen. Für wenige Merkmale wurde 
vom Statistischen Bundesamt eine Sonderauswertung nach 
Siedlungskategorien veröffentlicht.

Abb. 1 Darstellung Mikrozensus

Quelle: Statistisches Bundesamt 2024.

Wohnen in Frankfurt am Main – erste Ergebnisse der Mikrozensus- 
zusatzerhebung Wohnen
Dr. Ralf Gutfleisch
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Die Verteilung des Haushaltsnettoeinkommens wur-
de im Mikrozensus in fünf Kategorien ausgewiesen. 
Von den 363 000 Frankfurter Haushalten hatte rund 
ein Drittel ein monatliches Nettoeinkommen von 
4 000 Euro und mehr zur Verfügung (30,9 %). Dies 
stellt die größte Gruppe dar. Bei 22 Prozent der Be-
fragten lag es zwischen 2 000 und 3 000 Euro. Jeder 
fünfte Haushalt lag unter 1 500 Euro (19,6 %) und je-
der sechste Haushalt verfügte über 3 000 bis 4 000 
Euro (15,7 %). Den geringsten Anteil hatten die Haus-
halte mit über 1 500 bis 2 000 Euro. Hierzu gehörte je-
der achte Frankfurter Haushalt (11,6 %). Im Vergleich 
zu den beiden städtischen Haushalten und dem bun-
desweiten Haushalt fielen besonders die Abweichun-
gen in der obersten Kategorie mit über 4 000 Euro 
auf. Hier wiesen die Frankfurter Haushalte mit Ab-
stand den höchsten Wert auf (30,9 %). 

Vier von fünf Frankfurter Haushalten wohnten 
zur Miete

Von den 363 000 Haushalten wohnten 295 000 Haus-
halte zur Miete. Damit belief sich die Mietquote, folglich 
der Anteil an allen Haushalten, die in einer angemiete-
ten Wohnung lebten, auf 81,3 Prozent. Im bundeswei-
ten Vergleich verzeichnete Frankfurt damit den zweit-
höchsten Anteil. Nur in Berlin fiel mit 84 Prozent die 
Quote höher aus (siehe Abbildung 3, Seite 32).

Umgekehrt lebte nur ein kleiner Teil in Frankfurt in 
den eigenen vier Wänden. Die Eigentumsquote lag in 

Abb. 1 Darstellung Mikrozensus

Quelle: Statistisches Bundesamt 2024.

Zwei Gliederungsmerkmale

Im Rahmen der Zusatzerhebung Wohnen stellen die 
beiden Haushaltsmerkmale, Haushaltsgröße und 
monatliches Haushaltsnettoeinkommen, die Eck-
punkte dar. Diese dienen als Gliederungsmerkmal 
für die Häufigkeitstabellen und werden in Kombi-
nation mit weiteren Merkmalen ausgewiesen. Die 
Interpretation dieser Werte dient zur Orientierung 
und Einordnung.3

Die Haushaltsgröße wird in vier Kategorien eingeteilt 
(siehe Tabelle 1). Die Einpersonenhaushalte stellen 
in Frankfurt mit 47,9 Prozent die größte Gruppe dar. 
Von den 363 000 Haushalten lebten somit fast die 
Hälfte allein. Deutlich geringer war der Anteil der 
Zweipersonenhaushalte mit 28,1 Prozent. Haushal-
te mit einer Personenzahl ab drei bzw. vier Personen 
umfassten nur jeden neunten bzw. achten Haushalt 
(10,7 % bzw. 13,2 %). Diese Verteilung ähnelt denen 
der beiden Großstädte. Große Unterschiede erga-
ben sich zum bundesweiten Durchschnitt. Der An-
teil der Einpersonenhaushalte ist im Vergleich zu 
Frankfurt mit 39,7 Prozent (-8,2 %-Punkte) deutlich 
geringer, während die Anteile der anderen Haus-
haltstypen zwischen 0,5 bis 6,2 Prozentpunkte da-
rüber liegen.

3 Das Haushaltsnettoeinkommen wird nur als klassiertes Merk-
mal erfasst, womit keine eurogenauen Messungen vorliegen. 
Detaillierte Analysen sind nicht möglich.

Tab. 1 Haushalte nach Haushaltsgröße und monatlichem Haushaltsnettoeinkommen 2022

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.

Haushalte
Deutschland Berlin Frankfurt am Main Hamburg

Anzahl 
in 1 000

in %
Anzahl 
in 1 000

in %
Anzahl 
in 1 000

in %
Anzahl 
in 1 000

in %

insgesamt 39 318 100,0 1 887 100,0 363 100,0 926 100,1

nach Größe

1 Person 15 590 39,7 904 47,9 174 47,9 436 47,1

2 Personen 13 504 34,3 576 30,5 102 28,1 277 29,9

3 Personen 4 819 12,3 199 10,5 39 10,7 103 11,1

4 Personen und mehr 5 405 13,7 208 11,0 48 13,2 111 12,0

nach monatlichem Nettoeinkommen

bis 1 500 € 7 406 18,8 381 20,2 71 19,6 172 18,6

über 1 500 bis 2 000 € 5 279 13,4 258 13,7 42 11,6 128 13,8

über 2 000 bis 3 000 € 9 337 23,7 462 24,5 80 22,0 232 25,1

über 3 000 bis 4 000 € 6 478 16,5 293 15,5 57 15,7 147 15,9

über 4 000 € 10 811 27,5 493 26,1 112 30,9 247 26,7
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Frankfurt bei nur 18,7 Prozent. In Hamburg (20,1 %) 
wohnten merklich mehr Haushalte im eigenen Heim, in 
Berlin (16 %) waren es etwas weniger als in Frankfurt. 

In Hessen lag der Anteil der Wohnungsmieter deut-
lich unter der Frankfurter Quote, jedoch im bundes-
weiten Durchschnitt (siehe Abbildung 2). Demnach 
wohnten rund 57,7 Prozent zur Miete und 42,2 Pro-
zent im Eigentum. Die hessischen Werte weisen 
auf die räumlichen Differenzen zwischen Stadt und 
Land hin. Die Eigentümerquoten sind in ländlichen 
Gebieten traditionell höher als in urbanen Räumen. 
Umgekehrt dominiert das Mieten von Wohnungen in 
städtischen Räumen. So wohnten mit 51,7 Prozent 
mehr als die Hälfte der Haushalte in dünnbesiedelten 
ländlichen Kreisen im Eigentum, während dies in den 
kreisfreien Städten nur 26,3 Prozent taten (siehe Ab-
bildung 4, Seite 33).4 Aber auch in den Städten gibt 
es unterschiedliche Strukturen je nach Nutzungsart.

4 Vom Statistischen Bundesamt wurde nach Art der Nutzung 
eine Sonderauswertung nach vordefinierten Siedlungskate-
gorien veröffentlicht (Statistisches Bundesamt, 2024).

Einpersonenhaushalte wohnten selten im 
Eigentum

Nach Haushaltsgröße betrachtet zeigt sich, dass 
die Frankfurter Einpersonenhaushalte wesentlich 
seltener Wohneigentum besaßen als größere Haus-
halte (siehe Abbildung 5, Seite 33). Nur 12,6 Pro-
zent lebten in einer eigenen Wohnung. Hingegen 
wohnten 87,4 Prozent zur Miete. Die höchste Eigen-
tumsquote hatten wiederum die Haushalte mit vier 

1 887 000
Wohnungen

84,0 % 16,0 %

363 000
Wohnungen

81,3 % 18,7 %

Berlin

Frankfurt am Main

926 000
Wohnungen

79,9 % 20,1 %

Hamburg

in Mietwohnungenin Eigentümerwohnungen

Abb. 3 Haushalte nach Art der Nutzung in ausge-
wählten Städten 2022

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.

39 318 000
Wohnungen

58,2 % 41,8 %

2 891 000
Wohnungen

57,7 % 42,2 %

in Mietwohnungenin Eigentümerwohnungen

Deutschland

Hessen

Abb. 2 Haushalte nach Art der Nutzung in Deutsch-
land und Hessen 2022

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.
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und mehr Personen. Hier besaß mit 27,1 Prozent 
mehr als jeder vierte Haushalt die eigene Wohnung. 
Haushalte mit zwei oder drei Personen wohnten fast 
gleich häufig im eigenen Heim (23,5 % bzw. 23,1 %). 

Diese Tendenz lässt sich, wenn auch in veränderten 
Prozentanteilen, auf alle räumlichen Ebenen über-
tragen. Die Einpersonenhaushalte stellten 2022 im-
mer die Haushaltsgröße mit den geringsten Eigen-
tumsanteilen dar.

Nur die knappe Mehrheit in Einfamilienhäusern 
besaß die Immobilie 

Von den 363 000 Haushalten lebte nur etwa jeder 
achte Haushalt in einem Einfamilienhaus (12,1 %), 
während der Großteil der Frankfurterinnen und Frank-
furter 2022 in Mehrfamilienhäusern wohnte (87,6 %). 

Die Eigentumsquote war zwischen den Gebäudety-
pen ungleich verteilt. Etwas mehr als die Hälfte der 
Haushalte in Einfamilienhäusern bewohnte diese im 
Eigentum (54,5 %), während die andere Hälfte hier 
zur Miete wohnte (45,5 %). Haushalte in Mehrfami-
lienhäusern gehörten demgegenüber mehrheitlich 
zur Gruppe der Mieterinnen und Mieter (86,5 %). Nur 
etwa jeder achte Haushalt (13,5 %) war hier Eigentü-
mer der Immobilie (siehe Abbildung 7, Seite 34).

In den ausgewiesenen Städten gab es bei den Miet-
haushalten ähnliche Anteilswerte wie in Frankfurt. 
Etwa 91 Prozent der Haushalte in Mehrfamilienhäu-

sern in Berlin und Hamburg lebten zur Miete und rund 
9 Prozent der Haushalte waren Eigentümer der Im-
mobilie. Überraschend war dagegen die Anteilsver-
teilung bei den Einfamilienhäusern. Hier gab es deut-
liche Abweichungen zu den Frankfurterinnen und 
Frankfurtern. Mehr als drei Viertel der Haushalte be-
saßen die Häuser, die sie bewohnten (Berlin 80,5 %; 
Hamburg 74,8 %) und weniger als ein Drittel wohnte 
hier zur Miete (Berlin 19,5 %; Hamburg 25,2 %). Die 
Ursache ist wahrscheinlich auf die hohen Frankfurter 
Boden- und Mietpreise sowie den geringeren Anteil 
an Einfamilienhäusern zurückzuführen (Bürgeramt, 
Statistik und Wahlen, 2024; Bundesinstitut für Bau, 
Stadt- und Raumforschung, 2020).

Immobilienbesitz steigt mit dem Einkommen

Das Einkommen ist meist ausschlaggebend, ob die 
Entscheidung für den Kauf einer Immobilie positiv 
oder negativ ausfällt. Mit der Höhe des Einkom-
mens steigt auch der Anteil der Haushalte, die im 
Eigenheim leben (siehe Abbildung 8, Seite 35). Von 
den Frankfurter Haushalten, die 2022 monatlich 
weniger als 2 000 Euro netto zur Verfügung hatten, 
lebte nur jeder zehnte Haushalt in der eigenen Woh-
nung. Dieser Wert stieg bis zur obersten Einkom-
menskategorie auf 31,3 Prozent. Knapp ein Drittel 
der Frankfurterinnen und Frankfurter mit hohen Ein-
kommen besaß damit die eigene Wohnung. Wäh-
rend dieses Verhältnis im Städtevergleich ähnlich 
war, stiegen die Eigentumsanteile deutschlandweit 
mit zunehmendem Einkommen deutlich steiler an. 

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.

in %

dünnbesiedelte
ländliche Kreise

in Mietwohnungen

in Eigentümerwohnungen

kreisfreie
Städte

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Abb. 4 Haushalte nach Art der Nutzung in kreisfreien 
Städten und ländlichen Kreisen in Deutschland 2022

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.

Sonderauswertung nach Siedlungskategorien des Statistischen 
Bundesamtes 2024. 

in %

in Mietwohnungen

in Eigentümerwohnungen
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Einpersonen-
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Abb. 5 Haushalte in Gebäuden mit Wohnraum nach 
Haushaltsgröße und Art der Nutzung in Frankfurt am 
Main 2022

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.
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Auch die Größe der Wohnfläche ist eine Frage der 
Bezahlbarkeit (siehe Abbildung 11, Seite 36). Frank-
furter Haushalte mit geringem Einkommen von 
unter 1 500 Euro lebten in Wohnungen mit einer 
Fläche von 53,9 Quadratmetern, während Haushal-
te, die über 4 000 Euro zur Verfügung hatten, Woh-
nungen mit 101,7 Quadratmetern bewohnten. Das 
Verhältnis war deutschlandweit ähnlich, wenn auch 
auf unterschiedlichem Niveau. Die unterste Ein-
kommensgruppe lebte hier in Wohnungen mit 67,6 
Quadratmetern. Diese Wohnungsgröße bewohnte 
in Frankfurt die Gruppe mit einem Einkommen zwi-
schen 2 000 und 3 000 Euro (69 m2). Deutschland-
weit hatten wiederum Haushalte mit über 4 000 Euro 
Nettoeinkommen Wohnflächen mit 126,5 Quadrat-
metern zur Verfügung. Diese Einkommensgruppe 
hatte in Frankfurt fast 25 Quadratmeter weniger.

Die Wohnfläche ist zudem abhängig von der Per-
sonenzahl (siehe Tabelle 2, Seite 37). Mit der Haus-
haltsgröße stieg die durchschnittliche Wohnfläche 
der Wohnung insgesamt und sank bezogen auf die 
Haushaltsmitglieder rein rechnerisch. So verfügten 
die Frankfurter Einpersonenhaushalte über durch-
schnittlich 61,4 Quadratmeter. Die Zweipersonen-
haushalte lebten in größeren Wohnungen mit 85,5 
Quadratmetern und die Dreipersonenhaushalte 
wohnten bereits auf 90,8 Quadratmetern. Umge-
rechnet ergab dies eine Fläche von 42,8 Quadrat-
meter bzw. 30,3 Quadratmeter pro Person. Auf der 
größten Grundfläche (102,7 m2) lebten die Haushalte 
mit vier und mehr Personen. Sie hatten 23,9 Quad-
ratmeter pro Kopf zur Verfügung. Während sich die 
Städtedaten ähneln, lagen die Deutschlandwerte 
auch hier deutlich darüber. Die Einpersonenhaus-

Während ein Fünftel der untersten Einkommens-
klasse im Besitz einer Immobilie war (20,2 %), lag 
der Anteil in der obersten Kategorie bei fast zwei 
Dritteln (62,6 %). 

Umgekehrt nahm die Mietquote mit zunehmenden 
Einkommen ab (siehe Abbildung 9, Seite 35). Wäh-
rend über 90 Prozent der in Frankfurt und in den 
ausgewiesenen Städten wohnenden Haushalte mit 
einem Einkommen von unter 1500 Euro in Miet-
wohnungen lebten, sank dieser Anteil kontinuierlich 
bei den oberen Einkommenskategorien. Bei Haus-
halten mit über 4000 Euro lag er im Städtevergleich 
nur noch zwischen 60 und 70 Prozent. Die durch-
schnittliche Mietquote im Bund lag mit 37,4 Prozent 
deutlich darunter. Dieser Unterschied ist auf die 
unterschiedlichen Immobilienpreise zwischen Stadt 
und Land zurückzuführen (Bundesinstitut für Bau, 
Stadt- und Raumforschung, 2020).

Durchschnittliche Wohnfläche lag bei 76,8 Qua-
dratmetern

Im Durchschnitt bewohnte jeder Frankfurter Haus-
halt eine Wohnung mit 76,8 Quadratmetern (siehe 
Abbildung 10, Seite 36). Damit standen den Frank-
furterinnen und Frankfurtern pro Kopf 47,9 Quadrat-
meter Wohnfläche zur Verfügung. Dies waren 19,2 
Quadratmeter je Wohnung (96 m2) bzw. 7,5 Quad-
ratmeter pro Person (55,4 m2) weniger als im bun-
desweiten Durchschnitt. In Berlin und Hamburg be-
wohnten die Haushalte im Vergleich ähnlich große 
Wohnungen wie in Frankfurt (Berlin 74,8 m2; Ham-
burg 76,4 m2) und lebten mit jeweils 47,1 Quadrat-
metern pro Person auch auf vergleichbar großen 
Flächen.

in %

Berlin

Frankfurt
am Main

Hamburg

Deutschland

MieteEigentum

0 20 40 60 80 100

Abb. 6 Haushalte in Einfamilienhäusern nach Art der 
Nutzung 2022

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.

in %

in Miethaushalten

in Eigentümerhaushalten

in Ein-
familien-
häusern

in Mehr-
familien-
häusern

0 20 40 60 80 100

Abb. 7 Haushalte in Ein- und Mehrfamilienhäusern 
nach Art der Nutzung in Frankfurt am Main 2022

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.
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halte leben im Durchschnitt auf 73,2 Quadratmeter 
und die Vierpersonenhaushalte auf 128,8 Quadrat-
meter. Das Stadt-Land-Gefälle spiegelte sich auch 
in diesen Werten wider.

Eigentümerhaushalte hatten größere Flächen 
zur Verfügung

Große Unterschiede werden bei der Betrachtung 
der Eigentumsverhältnisse sichtbar (siehe Tabelle 2, 
Seite 37). Eigentümerhaushalten, und dies trifft auf 
alle räumlichen Ebenen zu, standen grundsätzlich 
mehr Wohnraum zur Verfügung als Miethaushalten. 
Dies trifft sowohl auf die Wohnungsgröße als auch 
auf den Pro-Kopf-Anteil zu. Menschen im Eigen-
tum lebten 2022 in Frankfurt durchschnittlich in 
115,1 Quadratmetern großen Wohnungen, während 
Miethaushalte nur 68 Quadratmeter zur Verfügung 
hatten. Beim Pro-Kopf-Anteil gestaltet sich dieser 
Unterschied am deutlichsten bei den Einpersonen-
haushalten. Sie hatten mit 94,7 Quadratmetern pro 

Person durchschnittlich 38 Quadratmeter mehr 
Wohnfläche zum Leben als Miethaushalte (56,7 m2).

Mehr als die Hälfte heizte mit Gas

Gas wurde 2022 mit Abstand am häufigsten zum Hei-
zen der Frankfurter Wohnungen genutzt (66,1 %), un-
abhängig von Eigentums- oder Mietwohnungen (sie-
he Abbildung 12, Seite 36). Mit deutlichem Abstand 
setzten rund ein Fünftel der Haushalte Fernwärme 
(17,9 %) und nur noch ein Zehntel Heizöl (8,8 %) ein. 
Elektrizität (5,2 %) und andere Energiearten (1,9 %) 
wurden kaum zum Heizen verwendet. Auch im regio-
nalen Vergleich war Gas dominierend, wenn auch der 
Anteil nirgends so hoch war wie in Frankfurt. In Berlin 
(45,8 %) und Hamburg (43,2 %) setzten mehr Haus-
halte auf Fernwärme. Auffällig ist, dass bundesweit 
der Heizölanteil (19,6 %) noch fast ein Fünftel der Be-
heizungsart ausmachte und als zweithäufigste Ener-
gieart nach Gas (51,2 %) genannt wurde.

Nur ein Fünftel besaß barrierefreie Zugänge 

Zu einer barrierereduzierten oder barrierearmen 
Wohnung gehören ausreichend breite Türen und 
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Abb. 9 Haushalte in Mietwohnungen nach monatli-
chem Haushaltsnettoeinkommen 2022

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.
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Abb. 8 Haushalte in Eigentümerwohnungen nach 
monatlichem Haushaltsnettoeinkommen 2022

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.

Einkommensgruppen unter 2 000 Euro für Frankfurt am Main 
nur eingeschränkt aussagekräftig.

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.
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Flure sowie ein stufen- oder schwellenloser Zugang. 
Die Angaben hierzu beruhen auf Einschätzungen 
des befragten Haushalts und stellen nicht die Bau-
norm dar. So gelten nach Mikrozensus Durchgangs-
breiten und Bewegungsräume als ausreichend, 
wenn diese auch mit einer Gehhilfe oder einem 
Rollstuhl problemlos passierbar bzw. nutzbar sind. 
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Abb. 11 Durchschnittliche Wohnfläche der Wohnung 
nach monatlichen Haushaltsnettoeinkommen 2022

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.
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Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.
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Türen sollten dafür mindestens 90 Zentimeter und 
Flure mindestens 120 Zentimeter breit sein.

Danach erfüllten 87,3 Prozent der Wohnungen in 
Frankfurt dieser Bedingungen (siehe Abbildung 13, 
Seite 38). Die Durchgangsbreite der Haustür war 
bei fast allen Wohnungen ausreichend (89,9 %) und 
auch die Breite der Flure war nach den Vorgaben 
überwiegend gegeben (72,9 %). Hinsichtlich der 
ebenerdigen Eingänge gab es jedoch deutliche 
Einschränkungen. Nur ein Fünftel der Wohnungen 
der befragten Haushalte (21,5 %) erfüllten die Krite-
rien eines stufen- bzw. schwellenlosen Zugangs zur 
Wohnung oder zu den Zimmern. Alle ausgewerte-
ten Ebenen, Bund und Städte, hatten ähnlich hohe 
Werte bei der Barrierefreiheit. Auch galt durchgän-
gig, dass Haushalte im Eigentum geringfügig besser 
ausgestattet waren als Miethaushalte.

Durchschnittlicher Quadratmeterpreis bei 11,60 
Euro

In den Auswertungen zu den Mieten und der Miet-
belastung wurden nur die 277 000 Hauptmieter-
haushalte einbezogen. Haushalte in anderen Miet-
verhältnissen, wie Untervermietungen oder mietfreie 
Überlassungen, wurden nicht berücksichtigt.

Die Frankfurterinnen und Frankfurter zahlten nach ei-
genen Angaben eine monatliche Bruttokaltmiete von 
durchschnittlich 11,60 Euro je Quadratmeter (siehe 
Tabelle 4, Seite 39). Damit lag der Mietpreis merklich 
über dem des Bundes und dem der Städte. Im Bund 
mussten die Mieterhaushalte durchschnittlich 2,90 
Euro je Quadratmeter weniger bezahlen (8,70 €/m2) 
als im hochpreisigen Frankfurt. In den Vergleichsstäd-
ten lagen die Durchschnittsmieten in Berlin bei 9,60 
Euro und in Hamburg bei 10,90 Euro je Quadratmeter.

Miete schwankt mit Einzugsjahr, Größe und 
Baujahr

Der den Vermieterinnen und Vermietern zu zahlende 
Mietpreis war jedoch von weiteren Faktoren abhän-
gig. So mussten die Haushalte in Frankfurt entspre-
chend des Einzugsjahres deutlich mehr oder auch 
deutlich weniger ausgeben als durchschnittlich. 
Fast 18 Prozent höher fiel die Miete aus, wenn die 
Wohnung nach 2019 bezogen wurde (14,10 €/m2). 
Umgekehrt bezahlten die Mieterinnen und Mieter 
mit Einzugsdatum vor 1999 etwa 20 Prozent weniger 
(9,30 €/m2). In Berlin war dieser Unterschied anteilig 
am sichtbarsten. Die Berliner Haushalte die vor der 
Jahrtausendwende in ihre Wohnung einzogen wa-
ren, bezahlten nur 7,70 Euro je Quadratmeter und 

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.

Tab. 2 Durchschnittliche Wohnfläche der Wohnung nach Haushaltsgröße und Art der Nutzung 2022

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.

Merkmal
insgesamt

Einpersonen-
haushalte

Haushalte 
mit zwei 

Personen

Haushalte 
mit drei 

Personen

Haushalte 
mit vier Personen 

und mehr

in m²

Haushalte insgesamt

Deutschland 96,0 73,2 102,8 113,9 128,8

Berlin 74,8 60,0 81,5 92,9 103,8

Frankfurt am Main 76,8 61,4 85,5 90,8 102,7

Hamburg 76,4 59,9 84,5 92,0 106,3

Eigentümerhaushalte

Deutschland 125,9 104,2 124,0 136,9 150,6

Berlin 109,7 86,9 110,1 125,2 137,6

Frankfurt am Main 115,1 94,7 114,4 134,5 137,6

Hamburg 120,1 96,3 122,3 128,8 142,0

Mieterhaushalte

Deutschland 74,5 62,1 81,0 90,1 100,5

Berlin 68,2 56,9 74,0 84,6 93,0

Frankfurt am Main 68,0 56,7 76,4 77,8 90,2

Hamburg 65,4 55,1 71,3 79,4 88,4



38

Bürgeramt, Statistik und Wahlen / Frankfurt am Main

Ergebnisse des Mikrozensus

(von 11,90 €/m2 bis 15,20 €/m2) betroffen. Frankfurter 
Haushalte, die in Wohnungen lebten, die zwischen 
den 50ziger und den 90ziger Jahren errichtet wur-
den, bezahlten dagegen nur um die elf Euro je Qua-
dratmeter. Bundesweit war das Bild ein anderes. Der 
günstigste Mietpreis wurde hier in Wohnungen mit 
Baujahr vor 1948 (8,20 €/m2) bezahlt, während deut-
lich höhere Quadratmeterpreise in Neubauten (nach 
2011) entrichtet werden mussten (11,70 €/m2).

Mietbelastung abhängig vom Gehalt

Zwischen Mietausgaben und Nettoeinkommen zeig-
te sich ebenfalls eine Wechselwirkung (siehe Tabelle 
4, Seite 39). Je höher das Einkommen war, desto 
höher waren gewöhnlich auch die Mietausgaben, 
die der Haushalt beglich. Während bundesweit die 
durchschnittliche Bruttokaltmiete bei 8,70 Euro lag, 
stieg die Miete sukzessive von der untersten Netto-
einkommenskategorie (unter 1 500 Euro) von 8,20 
Euro bis auf 9,70 Euro bei der obersten Einkom-
mensklasse (über 4 000 Euro). Unterschiede gab es 
zu den Großstädten. Hier bezahlten die Haushalte 
mit den geringsten Einkommen, nicht auch den ge-
ringsten Quadratmeterpreis, vielmehr waren es die 
Haushalte der mittleren Einkommensklassen. So 
mussten in Frankfurt die Haushalte mit einem Net-
toeinkommen von unter 1 500 Euro 11,10 Euro pro 
Quadratmeter aufbringen, während die Mietaus-
gaben bei den mittleren Einkommensklassen (von 

damit auch ein Fünftel weniger als im Durchschnitt. 
Die Berlinerinnen und Berliner, die nach 2019 ihre 
Wohnung bezogen, mussten dagegen durchschnitt-
liche Mietpreise von 11,90 Euro je Quadratmeter 
aufwenden (+19,3 %).

Auch die Größe und das Baujahr spielten beim Miet-
preis eine entscheidende Rolle. Wohnungen mit einer 
kleinen Wohnfläche waren auf den Quadratmeter ge-
rechnet deutlich teurer als große Wohnungen (siehe 
Tabelle 3). So mussten die Frankfurter Haushalte mit 
einer kleinen Wohnung (unter 40 m2) monatlich 15,60 
Euro je Quadratmeter aufbringen, während Mieter 
großer Wohnungen (über 100 m2) fast vier Euro we-
niger je Quadratmeter bezahlen mussten (11,80 €/
m2). Den geringsten Preis beglichen Haushaushalte, 
die in Wohnungen mit einer Größe zwischen 60 und 
80 Quadratmetern lebten. Sie bezahlten nur 10,70 
je Quadratmeter Wohnfläche. Im Bund ist die Ent-
wicklung ähnlich, wenn auch auf einem wesentlich 
geringeren Preisniveau. Für die kleinste Wohneinheit 
(unter 40 m2) wurden hier durchschnittlich 12,20 Euro 
je Quadratmeter bezahlt, für die höchste Kategorie 
(über 100 m2) 7,90 Euro.

Der Quadratmeterpreis spiegelt auch die Begehrlich-
keiten auf dem Immobilienmarkt wider (siehe Tabelle 
3). Haushalte in Altbauten vor 1948 und in Neubauten 
ab 2001 waren von höheren Quadratmeterpreisen 
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Abb. 13 Haushalte nach Merkmalen der Barrierere-
duktion und Art der Nutzung in Frankfurt am Main 
2022

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.

Hauptmieter- 
haushalte

Deutschland
Frankfurt 
am Main

€/m²

Wohnfläche

unter 40 m² 12,20 15,60

40 bis unter 60 m² 8,90 11,60

60 bis unter 80 m² 8,30 10,70

80 bis unter 100 m² 8,30 11,00

100 bis unter 120 m² 7,90 11,80

Baujahr

bis 1948 8,20 11,90

1949 bis 1978 8,40 11,10

1979 bis 1990 8,40 11,10

1991 bis 2000 8,90 11,40

2001 bis 2010 9,80 15,10

2011 und später 11,70 15,20

Tab. 3 Durchschnittliche Bruttokaltmiete nach Wohn-
fläche und Baujahr 2022

Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus - Hauptwohnsitzhaushalte.
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1 500 bis 3 000 Euro) bei etwa 10,70 Euro lagen. Mit 
13,20 Euro brachten die Haushalte in der obersten 
Kategorie den höchsten Quadratmeterpreis auf.

Die Höhe des Quadratmeterpreises hatte wiederum 
keine Auswirkungen auf die Mietbelastung (siehe Ta-
belle 4), die den Anteil der Bruttokaltmiete am Haus-
haltseinkommen wiedergibt. Vielmehr waren die Be-
lastungen durch die Miete deutlich ungleich verteilt. 
Haushalte mit geringerem Einkommen waren finan-
ziell stärker belastet als Haushalte mit höheren Ein-
nahmen. Frankfurter Mieterinnen und Mieter mit ei-
nem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 
1 500 Euro hatten mit einer weit überdurchschnitt-
lichen hohen Mietbelastungsquote von 54,6 Prozent 
zu kämpfen. Nach der Definition des Europäischen 
Statistischen Amtes liegt eine Überbelastung durch 
Wohnkosten vor, wenn mehr als 40 Prozent des ver-
fügbaren Einkommens hierfür verwendet werden 
(Bundeszentrale für politische Bildung und andere, 
2021). In den nächsten Einkommensklassen lag sie 
zwischen 23,2 und 33,7 Prozent. Haushalte in der 
obersten Einkommensklasse hatten wiederum nur 
noch eine Mietbelastung von 17,7 Prozent.

Angespannter Wohnungsmarkt

Die ausgewerteten Daten des Zusatzprogramms 
Wohnen zeigen auf, wie angespannt der Wohnungs-

markt in den Großstädten ist. Demnach sind hohe 
Mieten ein Problem der Metropolen und besonders 
der Metropole Frankfurt. Mit 11,60 Euro je Quadrat-
meter lag hier der Mietpreis über dem des Bundes 
und der ausgewählten Städte. Gleichzeitig stellten 
Mieterinnen und Mieter in den Großstädten und ins-
besondere in Frankfurt (81,3 %) den größten Anteil 
auf dem Wohnungsmarkt dar. Die hohen Durch-
schnittsmieten tragen dazu bei, dass viele Miet-
haushalte mit einer überdurchschnittlichen Miet-
belastungsquote zu kämpfen haben. Dabei werden 
Haushalte mit geringem Einkommen finanziell deut-
lich stärker belastet als Haushalte mit höheren Ein-
nahmen. 

Der angespannte Wohnungs- und Immobilienmarkt 
drückt sich auch in der geringen Eigentumsquote 
aus. So hatte Frankfurt mit 18,7 Prozent einen der 
geringsten Anteile im Vergleich. Selbst bei den Ein-
familienhäusern lag dieser bei nur 54,5 Prozent. So 
ist es auch nicht verwunderlich, dass selbst von 
den Haushalten der höchsten Einkommensgruppe 
nur etwa ein Drittel (31,3 %) im Besitz einer Immobi-
lie ist. Im bundesweiten Durchschnitt sind es etwa 
zwei Drittel (62,6 %).

Auch bei der Energiewende gibt es Nachholbe-
darf. Während wesentlich mehr Haushalte in Berlin 
(45,8 %) und in Hamburg (43,2%) an das Fernwär-

Tab. 4 Durchschnittliche Bruttokaltmiete nach Einzugsjahr und Mietbelastung 2022

Quelle: Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen.

Deutschland Berlin Frankfurt am Main Hamburg

Brutto- 
kaltmiete

Miet- 
belastung

Brutto- 
kaltmiete

Miet- 
belastung

Brutto- 
kaltmiete

Miet- 
belastung

Brutto- 
kaltmiete

Miet- 
belastung

€/m² % €/m² % €/m² % €/m² %

insgesamt 8,70 27,9 9,60 27,4 11,60 30,7 10,90 30,3

Einzugsjahr

vor 1999 7,30 26,8 7,70 26,4 9,30 30,5 9,10 30,8

1999 bis 2008 7,80 27,3 8,40 27,7 10,00 30,6 9,90 30,8

2009 bis 2018 8,50 27,1 9,70 26,7 11,30 28,8 10,80 28,8

2019 und später 9,80 29,6 11,90 28,9 14,10 33,0 12,60 31,6

monatliches Haushalts-
nettoeinkommen

bis 1 500 € 8,20 44,7 9,00 45,1 11,10 54,6 10,40 51,8

über 1 500 bis 2 000 € 8,20 28,9 9,10 30,3 10,70 33,7 10,20 33,3

über 2 000 bis 3 000 € 8,50 23,8 9,20 24,0 10,80 26,8 10,60 26,5

über 3 000 bis 4 000 € 8,80 19,8 9,80 20,2 11,60 23,2 11,10 22,1

über 4 000 € 9,70 15,9 10,90 16,7 13,20 17,7 12,20 17,8
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menetz angeschlossen waren, nutzen diese Hei-
zungsart in Frankfurt gerade einmal 17,9 Prozent 

der Haushalte. Zwei Drittel der Frankfurter Haushal-
te heizten stattdessen mit Gas.

Das Zusatzprogramm Wohnen

Das Zusatzprogramm Wohnen wird seit 1998 im Abstand von vier Jahren in Deutschland über eine 
Erweiterung des Frageprogramms des Mikrozensus erhoben. Der Mikrozensus ist die größte jährliche 
Haushaltsbefragung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder in Deutschland. Mit rund 
810 000 Personen in etwa 370 000 privaten Haushalten und Gemeinschaftsunterkünften wird annäh-
rend ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland befragt. 

Die Ergebnisse des Zusatzprogramms Wohnen ergänzen und aktualisieren die in größeren Zeitabstän-
den als Vollerhebung durchgeführten Gebäude- und Wohnungszählungen. Im Berichtsjahr 2022 wurde 
das Zusatzprogramm Wohnen erstmals im Rahmen des seit 2020 neu geregelten und integrierten Mi-
krozensus erhoben. Aufgrund der methodischen Änderungen sind Vergleiche zu den vorhergehenden 
Befragungen nicht möglich, auch wenn Fragestellungen nicht verändert wurden.

Seit der Neugestaltung des Mikrozensus mit dem Erhebungsjahr 2020 werden für diese Statistik zwei 
Ergebnisarten – Erst- und Endergebnisse – unterschieden. Das dient der Verkürzung des Zeitraums 
zwischen Ende des Erhebungsjahres und Ergebnisbereitstellung. Sowohl Erst- als auch Endergebnisse 
beruhen auf vollständig aufbereiteten und validierten Daten. Das bedeutet, dass auch der beschriebe-
ne Datenaufbereitungsprozess für das Zusatzprogramm Wohnen zweimal mit leicht unterschiedlichem 
Datenmaterial durchlaufen wird. Die Endergebnisse basieren im Gegensatz zu den Erstergebnissen 
auf einer höheren Anzahl befragter Haushalte. Dies erklärt sich dadurch, dass auch nach Ende eines 
Erhebungsjahres fehlende auskunftspflichtige Haushalte noch Auskunft geben. Dieses Datenmaterial 
wird zudem an einem aktualisierten Bevölkerungseckwert hochgerechnet. Durch den größeren Stich-
probenumfang und die aktualisierten Bevölkerungseckwerte entstehen Abweichungen gegenüber den 
Erstergebnissen.

Im Zuge der Datenaufbereitung der Ergebnisse werden die ausgewiesenen Daten vom Statistischen 
Bundesamt validiert und aus Erhebungsmerkmalen abgeleitete Variablen gebildet, wie zum Beispiel die 
Mietbelastungsquote. Das Zusatzprogramm Wohnen erfasst neben Informationen zu Haushalten und 
den Personen, aus denen sich diese zusammensetzen, auch Angaben zu den Wohnungen und Ge-
bäuden. Um eine kohärente Datenbasis zu gewährleisten, wurden die Angaben verschiedener Haus-
halte daher innerhalb einer Wohnung beziehungsweise eines Gebäudes auf Einheitlichkeit geprüft. 
Bei Abweichungen erfolgt eine Korrektur einzelner Haushaltsangaben mit Hilfe abgestimmter Plausi-
bilisierungsverfahren und nach festen Regeln. Dadurch wird sichergestellt, dass gebäude- und woh-
nungsbezogene Merkmale für alle Haushalte oder Personen, die innerhalb desselben Gebäudes oder 
derselben Wohnung leben, die gleiche Ausprägung haben. Veröffentlicht wurden für die Erhebung 2022 
jedoch nur Angaben von Haushalten, die in bewohnten Gebäuden und in der Wohnung alleine lebten. 
Gemeinschaftsunterkünfte sind in den veröffentlichten Daten ebenso wenig enthalten.

Zudem werden bestimmte logische Beziehungen zwischen verschiedenen Variablen des Zusatz- und 
Kernprogramms des Mikrozensus getestet und unterschiedliche deduktive und verteilungsbasierte 
Plausibilitätsprüfungen vorgenommen. Abhängig vom Ergebnis dieser Tests und Prüfungen erfolgt bei 
fehlerhaften und inkonsistenten Datensätzen eine Korrektur. Die Plausibilisierungsmaßnahmen sind 
dabei so gewählt, dass die Datenqualität des Zusatzprogramms Wohnen verbessert wird ohne dabei 
übermäßig invasiv zu sein. Zudem werden im Rahmen der Datenaufbereitung des Zusatzprogramms 
Wohnen auch verschiedene fehlende Werte imputiert. Zur Vervollständigung der Datenbasis sind Impu-
tationen insbesondere für die unterschiedlichen Merkmale zu den Mietkosten notwendig. Um die Be-
fragten zu entlasten, ist die Erfassung dieser Merkmale im Fragebogen so gestaltet, dass Datenlücken 
in den Rohdaten zunächst zulässig sind. Diese werden nachträglich mithilfe multivariater Imputations-
verfahren aufgefüllt (Statistisches Bundesamt, 2022).
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Deliktorientierte Kriminalstatistik im Städtevergleich
Oliver Brücher

Vor rund 15 Jahren untersuchte die Frankfurter Sta-
tistik erstmals die Kriminalstatistik unter Berück-
sichtigung der Art der Straftat und der Pendlerströ-
me und konnte darlegen, dass Frankfurt zu Unrecht 
den Titel „Kriminalitätshauptstadt“ trug.

Nach 15 Jahren wird es Zeit, diese Betrachtung 
noch einmal vorzunehmen, um zu sehen, ob sich 
in der Zeit etwas geändert hat. Wo steht Frankfurt 
heute? Der folgende Vergleich bezieht sich auf die 
15 bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands. 
Eine kurze Information über die Bevölkerungsstruk-
tur und -dichte ist in Tabelle 1 zu finden, die geo-
grafische Lage auf der Karte in Abbildung 1 (siehe 
Seite 36).

Die allgemeine Häufigkeitsziffer – Grundlage 
der Kriminalstatistik

Um zu wissen, wie sich ein solches Ranking bil-
det, ist ein Blick in den Aufbau der Kriminalsta-
tistik erforderlich. Die Grundlage für das Ranking 
bzw. den Vergleich ist die berechnete „allgemeine 
Häufigkeitsziffer“. Diese wird ermittelt, indem die 
Summe aller zur Anzeige gebrachten Straftaten ins 
Verhältnis zur Wohnbevölkerung gesetzt wird. Das 
bedeutet, dass sämtliche Straftaten gleichgesetzt 
werden, schwerste Gewaltverbrechen wie Mord 
oder Totschlag haben in der Gesamtstatistik die-
selbe Gewichtung wie Beförderungserschleichung 
(Schwarzfahren) oder Ladendiebstahl.

Stadt
Einwohner/ 

-innen 
insgesamt

Bevölke-
rungsdichte

weiblich männlich deutsch
aus- 

ländisch

Alter … Jahre

bis 14
15 bis 

64
65 und 
mehr

Einwohner/ 
-innen je 

km²
in %

Berlin 3 755 251 4 214 50,9 49,1 77,8 22,2 14,4 66,7 18,9

Bremen 569 396 1 746 50,7 49,3 79,1 20,9 14,1 64,9 21,0

Dortmund 593 317 2 114 51,0 49,0 79,2 20,8 14,4 65,0 20,5

Dresden 563 311 1 715 50,4 49,6 89,2 10,8 14,7 63,5 21,8

Düsseldorf 629 047 2 893 51,8 48,2 77,7 22,3 13,9 66,9 19,2

Duisburg 502 211 2 157 50,6 49,4 76,2 23,8 15,1 64,5 20,4

Essen 584 580 2 779 51,4 48,6 81,3 18,7 14,3 64,1 21,7

Frankfurt am 
Main

773 068 3 113 50,8 49,2 69,1 30,9 14,5 69,7 15,8

Hamburg 1 892 122 2 506 51,1 48,9 80,8 19,2 14,6 67,5 17,9

Hannover 545 045 2 668 51,2 48,8 79,2 20,8 13,4 67,6 19,0

Köln 1 084 831 2 678 51,5 48,5 80,0 20,0 13,7 68,6 17,6

Leipzig 616 093 2 069 50,9 49,1 87,1 12,9 14,1 66,2 19,7

München 1 512 491 4 868 51,3 48,7 72,1 27,9 13,9 69,0 17,1

Nürnberg 523 026 2 805 51,2 48,8 73,9 26,1 13,8 66,2 20,0

Stuttgart 632 865 3 052 50,1 49,9 73,0 27,0 13,1 68,7 18,2

Deutschland 84 358 845 236 50,7 49,3 85,4 14,6 14,1 63,7 22,1

Tab. 1 Strukturdaten der Bevölkerung 2022

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder; Eigenberechnung.
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Quelle: © GeoBasis-DE / BKG 2023 (Daten verändert).
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Auch finden spezifische Besonderheiten der Städte 
keine Berücksichtigung. So zum Beispiel befindet 
sich der Frankfurter Flughafen auch auf Frankfur-
ter Gemarkung, was unter anderem in München 
nicht der Fall ist. Damit werden Straftaten, die vor-
nehmlich an Flughäfen geschehen, wie Einreisede-
likte (Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz) oder 
Frachtdiebstähle im Ausland, die in Frankfurt fest-
gestellt werden, der Frankfurter Kriminalitätslage 
voll zugerechnet. Weiterhin ist zu berücksichtigen, 
dass Frankfurt am Main als Deutschlands Pendler-
hochburg gilt, also einen deutlich überdurchschnitt-
lichen Pendlersaldo aufweist. Tagsüber ist die Stadt 
eine Millionenmetropole, in der Nacht weilen über 
200 000 Menschen weniger in Frankfurt. 

An dieser Stelle muss noch einmal erwähnt werden, 
warum in der folgenden Betrachtung die Pendler-
ströme berücksichtigt werden. Die Bevölkerungs-
zahl, die gemeinhin für die statistische Betrachtung 
herangezogen wird, entspricht der Anzahl der Per-
sonen, die mit ihrem (Haupt-)Wohnsitz in der Stadt 
gemeldet sind. Dies entspricht aber selten der Zahl 
an Menschen, die sich in einer Stadt im Laufe des 
Tages aufhalten. Gerade Großstädte haben eine 
besondere Anziehungskraft für ihr Umfeld. So fin-
den sich die Arbeitsplätze meist in einer Stadt, aber 
auch Hochschulen oder kulturelle Einrichtungen 
sind zumeist in einer (Groß-)Stadt angesiedelt. In-
sofern ist sowohl tagsüber als auch in den (frühen) 

Abendstunden mit einer deutlich höheren Zahl an 
Personen in Stadtgebieten zu rechnen. Besonders 
im Rhein-Main-Gebiet hat Frankfurt eine herausra-
gende Bedeutung für das Umland. Und da Strafta-
ten den ganzen Tag über geschehen und nicht nur 
von Einheimischen begangen werden, ist es sinn-
voll, zumindest die Pendlerströme in den Vergleich 
einzubeziehen, sind sie doch durchaus Ausdruck 
über die wirtschaftliche und kulturelle Anziehung ei-
ner Stadt.

All diese, die Frankfurter Kriminalstatistik verzerren-
den Aspekte, haben die Stadt Frankfurt bewogen, 
2010 eine deliktorientierte Kriminalstatistik auszu-
weisen (Brücher und andere, 2009).

Deliktorientierte Kriminalstatistik

In der deliktorientierten Kriminalstatistik werden die 
einzelnen Straftaten einer ausgewählten Deliktgrup-
pe ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt. Das 
Ergebnis ist dann ein vergleichbareres Bild einzel-
ner Straftatenfelder zwischen den Städten. Auch 
lassen sich Kriminalitätsschwerpunkte erkennen. 
Denn, wie schon erläutert, werden nur die Straftaten 
erfasst, die zur Anzeige gebracht werden. Hierbei 
muss aber beachtet werden, dass Kontrolldelikte 
wie Schwarzfahren, Verstöße gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz (Rauschgift) und Verstöße gegen 
das Aufenthaltsgesetz vor allem eine Auskunft über 

Häufigkeit

je 100 000 Einwohner/-innen

5 824
7 619

8 259
8 485
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11 753
11 878
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Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2015 bis 2022, Version 2.0.

Abb. 2 Straftaten insgesamt im Städtevergleich 2022
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Häufigkeit
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Abb. 3 Straftaten insgesamt ohne Aufenthaltsdelikte und Beförderungserschleichung im Städtevergleich 2022
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Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2022, Version 2.0.; Eigenberechnung.

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2022, Version 2.0.; Eigenberechnung.

Abb. 4 Straftaten insgesamt ohne Aufenthaltsdelikte und Beförderungserschleichung inklusive Pendlerinnen 
und Pendler im Städtevergleich 2022
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Abb. 5 Straftaten insgesamt im Städtevergleich 2015 bis 2022

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2015 bis 2022, Version 2.0.

die Intensität der Überwachungstätigkeit der Behör-
den (wie Polizei und Ordnungsämter) oder auch der 
Beförderungsunternehmen liefert. Bei eben genann-
ten Delikten wird jeder Verstoß (gleichbedeutend mit 
einer Straftat) auch zur Anzeige gebracht.

Die Kriminalitätslage in Frankfurt 2022 

Nimmt man die allgemeine Häufigkeitsziffer für 
2022, so belegt Frankfurt einen unrühmlichen ersten 
Platz. Grundlage sind 14 363 Straftaten pro 100 000 
Einwohnerinnen und Einwohner (siehe Abbildung 2, 
Seite 37). 

Werden nun die eindeutig nicht sicherheitsrelevan-
ten Vergehen ohne personifizierbare Opfer, wie zum 
Beispiel Schwarzfahren und Straftaten nach dem 
Aufenthaltsgesetz, aus der Analyse herausgerech-
net, ergibt sich ein komplett verändertes Bild (siehe 
Abbildung 3, Seite 38). 

Frankfurt erreicht mit einer Häufigkeitsziffer von 
10 876 den fünften Rang unter Deutschlands größ-
ten Städten.

Wenn nun nicht die Wohnbevölkerung, sondern zu-
sätzlich die sich tagsüber in der Stadt aufhaltenden 

Berufspendlerinnen und -pendler beachtet werden, 
kommt es zu einer weiteren deutlichen Veränderung.

Der Pendlersaldo (Einpendler/-innen minus 
Auspendler/-innen) betrug im Jahr 2022 in Frankfurt 
286 975 Personen. Er vergrößert vor allem tagsüber 
die Stadtbevölkerung erheblich. Seine Berücksich-
tigung hat zur Folge, dass sich die Kriminalitätshäu-
figkeitsziffer verringert, da sich die städtische Be-
völkerung entsprechend vergrößert. Dies wirkt sich 
auch auf alle anderen Städte aus, die einen positi-
ven Pendlersaldo aufweisen. Im allgemeinen Ran-
king sinkt Frankfurt unter den 15 größten Städten 
nun auf Rang zehn (siehe Abbildung 4, Seite 38). 
Würde man alle Städte über 200 000 Einwohnerin-
nen und Einwohner betrachten, käme Frankfurt auf 
Platz 22 von 38.

Die Stadt ist in Folge also mitnichten „Kriminalitäts-
hauptstadt“, sondern rangiert unter Beachtung von 
Pendlerströmen, Schwarzfahren und Verstößen ge-
gen das Aufenthaltsgesetz im Mittelfeld der 15 be-
völkerungsreichsten deutschen Großstädte. 
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Abb. 6 Straftaten insgesamt ohne Aufenthaltsdelikte und Beförderungserschleichung im Städtevergleich 2015 
bis 2022

Abb. 7 Straftaten insgesamt inklusive Pendlerinnen und Pendler im Städtevergleich 2015 bis 2022
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Deliktorientierte Betrachtung

Entscheidend zur Beurteilung der Kriminalitätsla-
ge einer Stadt ist – wie schon erwähnt – eine Be-
trachtung einzelner Deliktfelder. An dieser Stelle soll 
noch einmal betont werden, dass nur zur Anzeige 
gebrachte Straftaten in die Statistik einfließen. 

Hierbei spielt auch eine Rolle, ob es Schwerpunkte 
der Polizeiarbeit bei bestimmten Delikten in einzel-
nen Städten gibt. Insofern bildet die Kriminalitäts-
statistik in erster Linie die Polizeiarbeit ab.

Da der Flughafen Frankfurt auf der Gemarkung der 
Stadt liegt, fallen hier Verstöße gegen das Aufent-
haltsgesetz auf, die natürlich mit Feststellung so-
fort zur Anzeige gebracht und in der Statistik erfasst 
werden. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz be-
treffen eigentlich kaum die in der Stadt gemeldeten 
Personen, sondern sind vornehmlich nicht in der 
Stadt beheimateten Menschen zuzuordnen. 

Frankfurt führt das Ranking deutlich an (siehe Ab-
bildung 8, Seite 44), mit einer Häufigkeitsziffer von 

Anzahl der Aufenthaltsdelikte in Frankfurt von 2015 bis 2022
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Abb. 8 Aufenthaltsdelikte im Städtevergleich

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2015 bis 2022, Version 2.0.; Eigenberechnung.
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2 345. Das zweiplatzierte Düsseldorf weist hier nur 
eine Häufigkeitsziffer von 578 auf, also weniger als 
ein Viertel. Selbst eine Beachtung des Pendlersal-
dos reduziert in Frankfurt zwar die Häufigkeitsziffer, 
nicht jedoch den Rang. 

Betrachtet man nun den Verlauf der Delikte pro 
100 000 Einwohnerinnen und Einwohner, so lässt 
sich im Jahr 2015 ein deutlicher Peak erkennen, 
danach sinkt die Zahl der Verstöße. Besonders auf-
fällig ist der pandemiebedingte Rückgang im Jahr 

2021. Danach stieg die Häufigkeitsziffer wieder auf 
das Niveau vor Corona (siehe Abbildung 8, Seite 
44).

In Frankfurt am Main werden sogenannte Beför-
derungserschleichungen, auch Schwarzfahren 
genannt, gezielt zur Anzeige gebracht. Es werden 
offensichtlich weniger Ermahnungen ausgespro-
chen, die nicht zur Anzeige führen. Das bedeutet 
aber auch, dass die Verkehrsbetriebe entsprechend 
häufig und intensiv kontrollieren.

Anzahl der Beförderungserschleichung in Frankfurt a.M. von 2015 bis 2022

Beförderungserschleichung pro 100 000 
Einwohner/-innen, Pendler/-innen
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Abb. 9 Beförderungserschleichung im Städtevergleich

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2015 bis 2022, Version 2.0.; Eigenberechnung.
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Auch hier führt Frankfurt das Ranking der 15 be-
völkerungsreichsten Großstädte vor Dresden an, 
mit etwas Abstand folgen Hannover, Dortmund und 
Leipzig. Das kann nun bedeuten, dass hier beson-
ders viel schwarzgefahren wird oder aber besonders 
intensiv kontrolliert wird. Viele dieser Delikte gehen 
zu Lasten von Personen, die nicht in Frankfurt ge-
meldet sind. Die Berücksichtigung der Pendlerströ-
me führt auch hier zu einem deutlichen Rückgang 
der Häufigkeitsziffer, beeinflusst das Ranking aller-
dings nur wenig (siehe Abbildung 9, Seite 45).

Im Verlauf zeigt sich für Frankfurt kein ähnliches Bild 
wie bei den Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, 
sondern in den Jahren 2018/2019 war ein deutlicher 
Rückgang zu verzeichnen, der mit Beginn der Pan-
demie anstieg, um danach wieder auf das Niveau 
vor Corona zu fallen (siehe Abbildung 9, Seite 45). 

Beim Betrug (ohne Leistungserschleichung) be-
wegt sich Frankfurt ebenfalls auf mittlerem Niveau 
und rangiert zwischen Duisburg und Köln (siehe 
Abbildung 10, Seite 46). Bezieht man die Pendle-
rinnen und Pendler ein, sinkt Frankfurt im Ranking 

Anzahl der Fälle von Betrug in Frankfurt a.M. von 2015 bis 2022
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Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2015 bis 2022, Version 2.0.; Eigenberechnung.

Abb. 10 Betrug ohne Leistungserschleichung im Städtevergleich
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auf Position elf und positioniert sich zwischen Köln 
und Dresden. Dabei hat sich die aktuelle Häufig-
keitsziffer im Vergleich zur Häufigkeitsziffer aus dem 
Jahr 2015 reduziert. Insgesamt war demnach beim 
Betrug (ohne Leistungserschleichung) eine abneh-
mende Tendenz zu erkennen – Ausnahmen bilden 
die Jahre 2018 und 2019. Hier gab es deutlich mehr 
Straftaten als der Trend vermuten ließ.

Gerade am Deliktbereich Betrug lässt sich auf-
zeigen, wie ein Teildeliktbereich Auswirkungen auf 

eine ganze Deliktgruppe hat. Denn Beförderungs-
erschleichung ist ein Betrugsdelikt. Beim Thema 
Betrug liegt Frankfurt an der Spitze. Selbst die Be-
rücksichtigung von Pendlerzahlen führt nur zu einer 
leichten Korrektur. Wird aber die Beförderungser-
schleichung herausgerechnet, ergibt sich für Frank-
furt eine ganz andere Lage, wie zuvor dargestellt. 
Unabhängig davon nahmen Straftaten im Bereich 
Betrug seit 2015 (außer 2018 und 2019) kontinuier-
lich ab.

Anzahl der Diebstähle ohne erschwerende Umstände in Frankfurt a.M. von 2015 bis 2022
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Abb. 11 Diebstahl ohne erschwerende Umstände im Städtevergleich

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2015 bis 2022, Version 2.0.; Eigenberechnung.
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Beim einfachen Diebstahl, wie zum Beispiel La-
dendiebstahl, liegt Frankfurt auf Platz sechs der 
15 größten deutschen Städte (siehe Abbildung 11, 
Seite 47), unter Berücksichtigung der Pendlerströ-
me auf Rang zehn. Der Blick auf den Verlauf zeigt, 
dass der einfache Diebstahl stetig abnahm, aber 
kein starker Rückgang während der Corona-Pande-
mie zu verzeichnen war, sondern es einen stetigen 
Rückgang gab. Zuletzt wurde wieder ein deutlicher 
Anstieg registriert.

Betrachtet man den schweren Diebstahl, ist eine 
pandemiebedingte Abnahme der Fälle im Laufe der 
Zeit zu erkennen. Frankfurt bewegte sich 2022 mit 
1 927 Fällen pro 100 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner auf Rang sechs, unter Berücksichtigung 
der Pendlerinnen und Pendler auf Platz 10, also im 
unteren Mittelfeld (siehe Abbildung 12, Seite 48). In 
den letzten Jahren war – nach zuletzt rückläufiger 
Tendenz – wieder eine leichte Zunahme in Frankfurt 
zu verzeichnen.

Anzahl der Diebstähle unter erschwerenden Umständen in Frankfurt a.M. von 2015 bis 2022
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Abb. 12 Diebstahl unter erschwerenden Umständen im Städtevergleich

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2015 bis 2022, Version 2.0.; Eigenberechnung.
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Bei der Sachbeschädigung landet die Stadt bei 
Beachtung der Pendlerinnen und Pendler auf Rang 
13, einem der letzten Plätze (siehe Abbildung 13, 
Seite 49), ohne das 

plus im Mittelfeld auf Platz neun. Schaut man auf 
die letzten Jahre, so lässt sich bei dieser Deliktgrup-
pe insgesamt eine abnehmende Tendenz der Häu-
figkeitsziffer feststellen.

Die Straßenkriminalität nahm bis zur Corona-
Pandemie stetig ab und erreichte während der Pan-
demie ihren Tiefpunkt, um danach wieder deutlich 
zuzulegen (siehe Abbildung 14, Seite 50). Demnach 
ist die Straßenkriminalität kein Deliktbereich, in dem 
Frankfurt zu den Top Fünf in Deutschland zählt, son-
dern im Mittelfeld der 15 größten deutschen Städte 
zwischen Bremen und Dortmund platziert ist. Be-
zieht man auch hier die Pendlerinnen und Pendler 
ein, rutscht Frankfurt auf Platz zehn zwischen Düs-
seldorf und Essen.

Abb. 13 Sachbeschädigung im Städtevergleich

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2015 bis 2022, Version 2.0.; Eigenberechnung.
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Ein Kriminalitätsschwerpunkt in Frankfurt war und 
ist die Drogenkriminalität. Hier bewegt sich die 
Stadt seit jeher auf einem der vordersten Plätze. Die 
Polizei hat hier einen Schwerpunkt ihrer Arbeit mit 
entsprechend intensiven Kontrollen und Strafverfol-
gungen. 

Aktuell weist dieses Deliktfeld in Frankfurt 900 Straf-
taten pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner 
auf. Damit liegt die Mainmetropole hinter Stuttgart 
und Hannover auf Rang drei (siehe Abbildung 15, 

Seite 51). Unter Berücksichtigung des Pendlerplu-
ses rutscht Frankfurt auf Platz fünf. Höhepunkt der 
zunächst ansteigenden Drogenkriminalität war das 
Jahr 2017, danach ist eine abnehmende Häufig-
keitsziffer bei diesen Straftaten festzustellen.

Ein Deliktbereich, der in der Öffentlichkeit für eine 
besondere Verunsicherung der Bevölkerung sorgt, 
sind die Wohnungseinbrüche, denn diese Strafta-
ten werden in dem persönlichen Rückzugsort der 
Betroffenen begangen. Dies hat einen erheblichen 

Abb. 14 Straßenkriminalität im Städtevergleich
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Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2015 bis 2022, Version 2.0.; Eigenberechnung.
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Einfluss auf das individuelle Sicherheitsempfinden 
der Bevölkerung. Bei den Wohnungseinbrüchen ist 
Frankfurt nach der Häufigkeitsziffer nicht sonderlich 
auffällig und bewegt sich im Jahr 2022 zwischen 
Hamburg und Leipzig in der unteren Hälfte auf Rang 
zehn (siehe Abbildung 16, Seite 52), unter Einbezie-
hung der Pendlerströme liegt Frankfurt zwischen 
Leipzig und Dresden im letzten Drittel auf Position 
elf. Bei den Wohnungseinbrüchen ist ein stetiges 
Sinken der Häufigkeitsziffer seit Jahren zu erkennen 
(siehe Abbildung 16, Seite 52).

Das Deliktfeld, das Menschen besondere Angst 
bereitet, ist das der Gewaltkriminalität. Mit 576 
Gewaltdelikten pro 100 000 Einwohnerinnen und 
Einwohner liegt Frankfurt aktuell vor Hannover und 
Köln auf Platz eins (siehe Abbildung 17, Seite 53). 
Werden hier die Pendlerströme berücksichtigt, las-
sen sie Frankfurt auf Rang fünf rücken, hinter Han-
nover und Köln. In der Stadt hatten sich die Gewalt-
delikte bis 2017 leicht erhöht, um dann zu sinken 
und mit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder zu 
steigen. Danach sank die Häufigkeitsziffer wieder. 

Anzahl der Rauschgiftdelikte in Frankfurt a.M. von 2015 bis 2022
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Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2015 bis 2022, Version 2.0.; Eigenberechnung.

Abb. 15 Rauschgiftdelikte im Städtevergleich
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Anzahl der Wohnungseinbruchdiebstähle in Frankfurt a.M. von 2015 bis 2022
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Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2015 bis 2022, Version 2.0.; Eigenberechnung.

Abb. 16 Wohnungseinbrüche im Städtevergleich

Die Häufigkeitsziffer schwankte in den letzten Jah-
ren um einen Wert von 450 Straftaten pro 100 000 
Einwohnerinnen und Einwohner. 2022 stieg sie stark 
auf einen neuen Höchststand von 576,3 Fällen pro 
100 000 Einwohnerinnen und Einwohner an. Bezo-
gen auf die Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik 
aus dem Jahre 2008, als das Bürgeramt, Statistik 
und Wahlen erstmals diese Kriminaldaten analy-
sierte, ist eine deutliche Steigerung von damals 470 
Fällen je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner 

(bzw. 338 unter Beachtung der Pendlerinnen und 
Pendler) festzustellen.

Zwei Bereiche der Gewaltkriminalität werden an 
dieser Stelle zur Einordnung noch einmal hervorge-
hoben: „Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen“ 
sowie „Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und se-
xueller Übergriff im besonders schweren Fall ein-
schließlich mit Todesfolge §§ 177, 178 StGB“. Die 
besonders schwere Straftat Mord unterliegt beim 
Ranking großen Schwankungen, da aufgrund der – 



57

Frankfurter Statistische Berichte 2024

Kriminalstatistik

im Vergleich zu anderen Straftaten – geringeren Fall-
zahlen kleine Veränderungen zu größeren Verschie-
bungen führen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass 
Frankfurt meist eine der größten Häufigkeitsziffern 
aufweist, aktuell mit neun Fällen unrühmlicher Spit-
zenreiter ist (siehe Abbildung 18, Seite 54). Auch die 
Berücksichtigung des Pendlersaldos ändert nichts 
an der unrühmlichen Spitzenposition. Im Verlauf 
sind die Schwankungen zu erkennen, Höchstwer-
te wurden bei den Häufigkeitsziffern in den Jahren 
2019 mit neun und aktuell mit fast 9,5 erreicht. Lei-

der ist eine über die letzten Jahre steigende Ten-
denz zu erkennen.

Bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung treten besonders die Delikte Vergewaltigung 
und sexuelle Nötigung hervor. Hier lag Frankfurt im 
Ranking zumeist in der unteren Hälfte bei den deut-
schen Großstädten. Nur in den letzten beiden Jah-
ren des Beobachtungszeitraums war ein deutlicher 
Anstieg bis auf Rang sieben (2022) zu registrieren 
(siehe Abbildung 19, Seite 55). Bei Berücksichti-

Anzahl der Fälle von Gewaltkriminalität in Frankfurt a.M. von 2015 bis 2022
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Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2015 bis 2022, Version 2.0.; Eigenberechnung.

Abb. 17 Gewaltkriminalität im Städtevergleich
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Anzahl der Fälle von Mord und Totschlag in Frankfurt a.M. von 2015 bis 2022
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und Pendler/-innen
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Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2015 bis 2022, Version 2.0.; Eigenberechnung.

Abb. 18 Mord und Totschlag im Städtevergleich

gung des Pendlersaldos rutscht Frankfurt auf Rang 
zwölf. Die Häufigkeitsziffer wies in diesem Deliktfeld 
Schwankungen auf. Seit Jahren ist jedoch eine ein-
deutig steigende Tendenz festzustellen. Aktuell er-
reichte die Häufigkeitsziffer den ermittelten Höchst-
wert von 21,1 Fällen auf 100 000 Einwohnerinnen 
und Einwohner. 

Es gibt keine Kriminalitätshauptstadt 

Betrachtet man die Entwicklung der Häufigkeitszif-
fern der letzten Jahre, so lässt sich beginnend mit 
dem Jahr 2015 feststellen, dass die Kriminalität in 
den deutschen Großstädten sehr rückläufig war 
und sich ähnlich entwickelte. Ausnahme war hier in 
den Jahren 2018 und 2019 die Stadt Frankfurt, die 
deutlich höhere Werte aufwies. Frankfurt war meist 
unrühmlicher „Spitzenreiter“. Im Jahr 2022 war in 
allen Städten ein deutlicher Anstieg der Gesamt-
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Anzahl der Fälle von sexueller Nötigung in Frankfurt a.M. von 2015 bis 2022

sexuelle Nötigung pro 100 000 Einwohner/-innen
und Pendler/-innen
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Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2015 bis 2022, Version 2.0.; Eigenberechnung.

Abb. 19 Sexuelle Nötigung im Städtevergleich

kriminalität festzustellen. Wird nun berücksichtigt, 
dass die Bevölkerungszahl durch Pendlersalden 
Schwankungen unterliegt und diese in die Kalku-
lation einbezogen werden, verändert sich das Bild 
(siehe Abbildung 5, Seite 41 und Abbildung 6, Seite 
42). Unter Einbeziehung der Pendlerströme ändert 
sich die Rangfolge der größten deutschen Städte 
und Frankfurt landet auf Platz vier.

Noch stärker verändert sich die Lage, wenn ein-
deutig nicht sicherheitsrelevante Straftaten wie 

Beförderungserschleichung oder Verstöße gegen 
das Aufenthaltsgesetz herausgerechnet werden. 
Frankfurt bewegt sich nicht mehr im Spitzenfeld, 
wie Abbildung sieben (siehe Seite 43) zeigt, sondern 
rutscht auf Position acht.

Es lässt sich also feststellen, dass eine allgemeine 
Gesamtbetrachtung aller Straftaten nicht zielfüh-
rend ist, sondern es erforderlich ist, einzelne De-
liktgruppen zu analysieren. Hier mögen Vergleiche 
auch möglich sein, doch muss dabei stets berück-
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sichtigt werden, dass die Häufigkeitsziffer abbildet, 
wie oft eine Straftat zur Anzeige gebracht wurde. 
Sie ist also auch stets ein Abbild der Arbeit der Po-
lizei. Gleichwohl kann festgestellt werden, dass es 
bis zum Jahr 2021 insgesamt einen Rückgang der 
Kriminalität gab. Mit dem Jahr 2022 ist allerdings 
ein deutlicher Anstieg der Kriminalität zu erkennen.

Eine deliktorientierte Betrachtung bietet eine gute 
Möglichkeit, die Kriminalitätslage einzelner Städte 
zu vergleichen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
es Deliktfelder gibt, die weniger relevant für das 
Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger 
sind, wie zum Beispiel Beförderungserschleichung 
(Schwarzfahren). Auch sollten besondere örtliche 
Begebenheiten beachtet werden, wie beispielswei-
se der Flughafen Frankfurt, der sich in den Stadt-

grenzen befindet. Daher sind in Frankfurt besonders 
häufig registrierte Verstöße gegen das Aufenthalts-
gesetz festzustellen. Diese beförderten die Stadt 
regelmäßig auf einen Spitzenplatz des Gesamtran-
kings. Weiterhin weisen viele Städte einen positiven 
Pendlersaldo auf, welcher die Bevölkerung tags-
über anwachsen lässt, auch wenn sie nicht in der 
Stadt gemeldet sind – und Frankfurt gilt als Pend-
lerhauptstadt.

Es gibt zahlreiche Deliktfelder, in denen sich Frank-
furt nur im Mittelfeld bewegt. Allerdings muss auch 
festgehalten werden, dass die für das Sicherheits-
empfinden der Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
wichtigen Straftaten wie Wohnungseinbrüche und 
Gewaltkriminalität in den letzten Jahren deutlich ge-
stiegene Fallzahlen aufwiesen.
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Das erste Jahr Bürgergeld in Frankfurt
Stefan Robert Jung

daraufhin zentrale Maßnahmen der Bürgergeld-Re-
form mit Blick auf deren Konsequenzen für die Leis-
tungsberechtigten, also Personen, die Anspruch auf 
Bürgergeld haben. Dabei liegt der Fokus zunächst 
auf der Erhöhung der Regelbedarfe im Zuge der 
Reform, also wie viel mehr Geld Leistungsberech-
tigte pauschal für ihren Lebensunterhalt erhalten. 
Als zweite Reformmaßnahme wird die Übernahme 
der Kosten der Unterkunft genauer beleuchtet. Hier 
wurde durch das Bürgergeld-Gesetz eine Karenzzeit 
eingeführt, während der die Kosten der Unterkunft 
in voller Höhe übernommen werden. Die dritte Re-
formmaßnahme im Fokus dieses Beitrags sind die 
erweiterten Zuverdienstgrenzen, die erwerbstäti-
gen Leistungsberechtigten gewährt wurden. Zuletzt 
wird mit den veränderten Leistungsminderungen 
(ehemals Sanktionen) eine in der Öffentlichkeit be-
sonders kontrovers diskutierte Reformmaßnahme 
untersucht.

Als Datenbasis dienen neben den öffentlich zugäng-
lichen Berichten der Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit für die Stadt Frankfurt am Main und Daten 
des Statistischen Bundesamts zu Verbraucherprei-
sen insbesondere die der Statistikstelle der Stadt 
Frankfurt am Main zur Verfügung stehenden „Pseu-
donymisierten Einzeldaten SGB II“ (PEDS), anhand 
derer sich tiefergehende, kleinräumige Analysen 
durchführen lassen. 

Von Hartz IV zum Bürgergeld

Die durch das Vierte Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt (auch vierte Hartz-Re-
form) vom 24. Dezember 2003 zum 1. Januar 2005 
geschaffene Grundsicherung für Arbeitsuchende 
veränderte das bis dahin existierende dreigliedri-
ge System aus Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe 
und Sozialhilfe, indem Arbeitslosenhilfe und Sozial-
hilfe in großen Teilen im SGB II zusammengeführt 
wurden (Walwei, 2019, S. 12). Arbeitslose erhielten 
nach Ende des Anspruchs auf Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung nach dem dritten Sozial-
gesetzbuch (SGB III) die Grundsicherung für Arbeit-
suchende anstelle der bis dahin geltenden Arbeits-
losenhilfe. Für erwerbsfähige Leistungsberechtigte 
fielen die als Arbeitslosengeld II bezeichneten Leis-
tungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende im 
Vergleich zur Arbeitslosenhilfe meist deutlich gerin-
ger aus. Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtig-
te erhielten im Unterschied zum früheren System 
Sozialgeld, falls sie mit einem oder mehreren Leis-

Zum 1. Januar 2023 erhielten viele Frankfurterinnen 
und Frankfurter, die für ihre soziale Absicherung auf 
staatliche Leistungen angewiesen sind, erstmals 
Bürgergeld statt Arbeitslosengeld II und Sozialgeld. 
Die Einführung des Bürgergeldes stellt laut Bun-
desarbeitsminister Hubertus Heil „die größte Sozi-
alstaatsreform seit 20 Jahren“ (Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, 2022) dar. Angesichts der 
politischen und gesellschaftlichen Tragweite des 
Bürgergeldes und der bereits vorhandenen Forde-
rungen nach einer Reform der Bürgergeld-Reform 
(z. B. FDP, 2024) lohnt es sich, einen Blick auf die für 
das erste Jahr verfügbaren Daten zum Bürgergeld 
und die Entwicklung der Grundsicherung für Arbeit-
suchende vor und nach der Reform zu werfen.

Konsequenzen für Leistungsberechtigte im 
Fokus

Die im zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) geregel-
te Grundsicherung für Arbeitsuchende hat das Ziel, 
„Leistungsberechtigten [zu] ermöglichen, ein Leben 
zu führen, das der Würde des Menschen entspricht“ 
(SGB II § 1 Abs.1). Die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende spielt dabei eine zentrale Rolle im System 
der sozialen Mindestsicherung in Deutschland: Drei 
Viertel aller Personen, die in Deutschland im Jahr 
2022 auf Mindestsicherungsleistungen angewiesen 
waren, empfingen diese im Rahmen der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende (Statistisches Bun-
desamt, 2024). In Frankfurt war der Anteil im selben 
Jahr mit 72,3 Prozent ähnlich hoch (Stadt Frankfurt 
am Main, 2023). 

Zu den Mindestsicherungsleistungen gehören ne-
ben der Grundsicherung für Arbeitsuchende die So-
zialhilfe nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB 
XII), bestehend aus der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung sowie der Hilfe zum Lebens-
unterhalt, und die Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz (AsylbLG). Das Bürgergeld setzt 
zur Unterstützung dieser Personen auf dem bisheri-
gen System der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de auf, welches mit dem Inkrafttreten des SGB II im 
Jahr 2005 geschaffen wurde.

Dieser Beitrag gibt einen ersten Einblick in die ak-
tuelle Inanspruchnahme der Leistungen des Bür-
gergeld-Gesetzes in Frankfurt und beschreibt Ver-
änderungen gegenüber der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende vor dem Jahr 2023. Vor dem Hinter-
grund dieser Entwicklungen untersucht der Beitrag 



63

Frankfurter Statistische Berichte 2024

Bürgergeld in Frankfurt

tungsberechtigten in einer sogenannten Bedarfsge-
meinschaft zusammenlebten. Andernfalls hatten sie 
Anspruch auf die damals als nachrangig eingestuf-
ten Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII.

Ab 2018 entwickelten die Koalitionsparteien der 
jetzigen Bundesregierung konkretere Pläne für eine 
Reform der bereits vor und während ihrer Umset-
zung sehr umstrittenen Hartz-IV-Gesetze (Blömer 
und andere, 2019, S. 23 f.; Opielka und Strengmann-
Kuhn, 2022, S. 96). Die Notwendigkeit einer Reform 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende wurde 
durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) zu Sanktionen im Sozialrecht vom 5. No-
vember 2019 unterstrichen, welches die Sanktionen 
bei Pflichtverletzungen deutlich entschärfte (Bun-
desverfassungsgericht, 2019; Kießling, 2024, Abs. 
4). Letztendlich einigten sich SPD, FDP und Grüne 
auf eine Reform der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende, die unter dem neuen Namen „Bürgergeld” 
die informelle, eher negativ besetzte Bezeichnung 
„Hartz IV” hinter sich lassen und eine Neubestim-
mung der Grundsicherung signalisieren sollte (Blö-
mer und andere, 2022, S. 2; Schäfer, 2022, S. 2).

Ziele der Bürgergeld-Reform

Insgesamt wurde das bestehende System des „För-
derns und Forderns“ der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende im Zusammenspiel mit den anderen 
Komponenten zur sozialen Absicherung weitgehend 
beibehalten (Kießling, 2024, Abs. 4), auch wenn eine 
Verschiebung zum „Fördern“ und damit hin zu einer 

stärkeren sozialen Absicherung festgestellt werden 
kann (Merkl, 2022, S. 88).

Neben einer stärkeren sozialen Absicherung und 
der Befähigung zur gesellschaftlichen Teilhabe 
(SPD und andere, 2021, S. 59) zielte die Bürgergeld-
Reform auch darauf ab, offensichtliche Schwächen 
und ungewünschte Effekte der bisherigen Grund-
sicherung zu eliminieren, einen stärkeren Fokus auf 
eine langfristige Eingliederung in existenzsichernde 
Beschäftigung zu legen und einen leichteren Zugang 
zu den Leistungen zu ermöglichen (Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales, 2022; Merkl, 2022, S. 
88; SPD und andere, 2021, S. 59 f.). Dafür wurden 
Änderungen im SGB II und weiteren Sozialgesetz-
büchern in den Leistungen der Grundsicherung und 
dem Zugang zu diesen Leistungen, dem Eingliede-
rungs- und Beratungsprozess und der Förderung 
und Arbeitsvermittlung der Leistungsberechtigten 
vorgenommen (Bähr und andere, 2023; Bauer und 
andere, 2022).

Deutliche Erhöhung der Regelbedarfe

Durch das Bürgergeld-Gesetz wurden die Leistun-
gen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhöht 
und es wurde durch eine weniger starke Anrechnung 
von Einkommen, Vermögen und Wohnkosten der 
Kreis der potenziell Leistungsberechtigten erwei-
tert. Die Regelbedarfe wurden im Vergleich zur ge-
ringfügigen Erhöhung für das Jahr 2022 zum 1. Ja-
nuar 2023 deutlich angehoben (siehe Abbildung 1, 
Seite 64). Erhielten alleinwohnende erwachsene 

Regelbedarfsstufen

Der Regelbedarf in der Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die alltäglichen Bedürfnisse der Leis-
tungsberechtigten wie Ernährung, Kleidung, Körperpflege und Wohnung abdecken und eine Teilhabe 
am sozialen und kulturellen Leben ermöglichen. Die pauschale Höhe des Regelbedarfs hängt vom Alter 
der Person und der Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft ab und gliedert sich in sechs Regel-
bedarfsstufen, welche in § 27a und der Anlage zu § 28 des Zwölften Sozialgesetzbuches definiert sind. 

- Regelbedarfsstufe 1 gilt für erwachsene Personen, die nicht in Partnerschaft mit einer anderen er-
wachsenen Person gemeinsam in einer Wohnung zusammenleben. 

- Regelbedarfsstufe 2 ist für erwachsene Personen, die mit einer weiteren erwachsenen Person in 
Partnerschaft gemeinsam in einer Wohnung zusammenleben oder eine Gemeinschaftsunterkunft 
bewohnen, gültig. 

- Regelbedarfsstufe 3 betrifft Personen, die in Einrichtungen leben. 

- Regelbedarfsstufe 4 gilt für Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahre.

- Regelbedarfsstufe 5 betrifft Kinder im Alter von sieben bis 15 Jahre.

- Regelbedarfsstufe 6 umfasst alle Kinder im Alter bis sechs Jahre.
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Leistungsberechtigte (Regelbedarfsstufe 1) im Jahr 
2022 monatlich nur drei Euro (+0,7 %) mehr als im 
Vorjahr, wurde für 2023 der Regelbedarf um 53 Euro 
(+11,8 %) auf 502 Euro erhöht. In einem ähnlichen 
Umfang fielen auch die prozentualen Erhöhungen 
der Regelbedarfe für in Partnerschaft zusammen-
wohnenden Erwachsene (Regelbedarfsstufe 2) so-
wie Kinder und Jugendliche aus (Regelbedarfsstu-
fen 4 bis 6). 

Damit wurde insbesondere der im Zusammenhang 
mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ab 
Februar 2022 stark angestiegenen Inflation Rech-
nung getragen und zudem das Berechnungsverfah-
ren für die Regelbedarfe angepasst, um zukünftige 
akute Preissteigerungen besser berücksichtigen zu 
können. Dementsprechend fiel die Erhöhung der 
Regelbedarfe zum 1. Januar 2024 nach dem neu-
en Berechnungsverfahren sogar noch etwas größer 
aus als im Vorjahr. Derzeit erhalten alleinwohnende 
erwachsene Leistungsberechtigte einen Regelbe-
darf von 563 Euro, also 61 Euro (+12,2 %) mehr als 
2023.

Karenzzeit für Kosten der Unterkunft und Ver-
mögen

Um den Zugang zur Grundsicherung für Menschen 
in Notlagen zu erleichtern, wurde im Rahmen der 
Bürgergeld-Reform zum 1. Januar 2023 eine so-
genannte Karenzzeit im ersten Jahr des Leistungs-
bezugs umgesetzt. In dieser Karenzzeit wird nur 
erhebliches Vermögen über 40 000 Euro für eine 
Leistungsberechtigte bzw. einen Leistungsberech-
tigten plus 15 000 Euro für jede weitere in der Be-
darfsgemeinschaft lebende Person berücksichtigt 
und es werden die tatsächlichen Kosten der Unter-
kunft anerkannt. Die Anerkennung von Heiz- und 
Nebenkosten erfolgt weiterhin nur in angemessener 
Höhe. Menschen, die erstmals auf Bürgergeld ange-
wiesen sind oder deren vorheriger Leistungsbezug 
mindestens drei Jahre zurückliegt, sollen durch die 
Karenzzeit ihre Arbeitsuche in den Vordergrund stel-
len können (Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales, 2022). Zudem erhalten Menschen mit nicht 
zur Existenzsicherung ausreichendem Einkommen 
und Vermögen, welches über den vor der Reform 
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Abb. 1 Entwicklung der Regelbedarfe nach Regelbedarfsstufen von 2019 bis 2024

Quelle: SGB XII Anlage (zu § 28).
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geltenden Freibeträgen, aber unter dem im Bürger-
geld-Gesetz als erheblich betrachteten Vermögen 
liegt, nun direkt Zugang zum Bürgergeld. Sie müs-
sen somit nicht ihr Vermögen aufbrauchen, bevor 
sie Bürgergeld erhalten (Bauer und andere, 2022, S. 
7). 

Erweiterte Zuverdienstgrenzen

Darüber hinaus wurden zum 1. Juli 2023 die Zu-
verdienstgrenzen für erwerbstätige Leistungsbe-
rechtigte ausgeweitet. Hierdurch sollen Anreize für 
Leistungsberechtigte gesetzt werden, neben dem 
Leistungsbezug erwerbstätig zu werden oder zu 
bleiben (Bauer und andere, 2022, S. 5 f.). Für er-
werbstätige Leistungsberechtigte mit einem Er-
werbseinkommen über 520 Euro wird vom Teil des 
Erwerbeinkommens zwischen 520 und 1 000 Euro 
nun 30 statt 20 Prozent des Erwerbseinkommens 
nicht mehr angerechnet (§ 11b Abs. 3 SGB II). Eben-
so wurden die Zuverdienstgrenzen für Schülerinnen 
und Schüler, Studierende, Auszubildende, Ehren-
amtliche und Freiwilligendienstleistende vergrößert 
(§ 11b Abs. 2b SGB II).

Kommission zu Transferentzugsraten

Das Problem der teilweise hohen Transferentzugs-
raten und der dadurch geringeren Anreize zur Auf-
nahme oder Ausweitung der Erwerbstätigkeit wur-
de durch das Bürgergeld-Gesetz nicht umfassend 
adressiert. Als Transferentzugsrate wird der Anteil 
vom zusätzlichen Erwerbseinkommen bezeichnet, 
welcher aufgrund der Anrechnung des Einkom-
mens lediglich die Sozialleistung senkt, ohne da-
bei das verfügbare Gesamteinkommen zu erhöhen 
(IAB-Forum, 2024). Die Transferentzugsrate kann je 
nach Einkommenshöhe und abhängig von der Inan-
spruchnahme weiterer Sozialleistungen wie Wohn-
geld zwischen 80 und 100 Prozent liegen. Das heißt 
für jeden zusätzlich verdienten Euro erhöht sich das 
verfügbare Einkommen nur um 20 Cent oder we-
niger (Peichl und andere, 2023). Da bei erwerbstä-
tigen Leistungsberechtigten je nach Einkommens-
höhe aktuell zwischen 70 und 90 Prozent auf das 
Bürgergeld angerechnet werden, führt nur ein Teil 
des zusätzlich erzielten Einkommens zu einer Erhö-
hung des verfügbaren Einkommens. Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales beauftragte, wie 
im Koalitionsvertrag vorgesehen, eine unabhängige 
Kommission mit der Erarbeitung von Lösungsvor-
schlägen. Die Ergebnisse der Kommission liegen 
mittlerweile vor (Peichl und andere, 2023).

Kooperationsplan statt Eingliederungsvereinba-
rung

Ein zentraler Bestandteil der Bürgergeld-Reform ist 
die Veränderung der Eingliederung und Beratung der 
Leistungsberechtigten durch die Integrationsfach-
kräfte in den Jobcentern (Bähr und andere, 2023, 
S. 8 f.). Insbesondere durch einen sogenannten 
Kooperationsplan, welcher die bisherige Eingliede-
rungsvereinbarung ersetzt, sollen Leistungsberech-
tigte mit den Integrationsfachkräften gemeinsam auf 
Augenhöhe Ziele und Maßnahmen für die Arbeitsu-
che erarbeiten (Bähr und andere, 2023, S. 9). Zu-
dem wurden die Regeln zur Erreichbarkeit gelockert 
und für Telefon und Internet geöffnet (Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales, 2023; § 7b SGB II).

Neuregelung der Sanktionen 

Deutlich stärker öffentlich diskutiert werden die 
Sanktionen bei der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende. Bereits in seinem Urteil vom 5. November 
2019 hatte das Bundesverfassungsgericht (2019) 
die bis dahin möglichen Sanktionen bei Pflichtver-
letzungen in Höhe von über 30 Prozent der Leis-
tungsbezüge für nicht verfassungsmäßig befunden. 
Eine Ausnahme machte das Bundesverfassungsge-
richt (2019, Rd.-Nr. 209) bereits damals für den Fall, 
dass Leistungsberechtigte eine zumutbare, die Be-
dürftigkeit beendende Arbeit willentlich verweigern, 
ohne dass die persönliche Situation die Arbeitsauf-
nahme objektiv verhindert (Kießling, 2024, Abs. 3). 
In diesem Fall könnten Leistungen auch vollstän-
dig gestrichen werden (Bundesverfassungsgericht, 
2019, Rd.-Nr. 209). Von dieser Ausnahme wurde 
aber weder in den in Reaktion auf das Urteil von der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) überarbeiteten fach-
lichen Weisungen zu Sanktionen, noch im ab dem 
1. Juli 2022 durch die Bundesregierung beschlosse-
nen teilweisen Sanktionsmoratorium und auch nicht 
im späteren Bürgergeld-Gesetz Gebrauch gemacht 
(Bernhard und andere, 2023, S. 259 f.). Stattdessen 
wurden die Sanktionen in den fachlichen Weisungen 
auf 30 Prozent des Regelbedarfs begrenzt. Wäh-
rend der Corona-Pandemie ab April bis Ende Juni 
2020 wurden sie durch die Jobcenter in gemeinsa-
mer Trägerschaft von Bundesagentur für Arbeit und 
Kommunen sowie durch viele Jobcenter in zuge-
lassener kommunaler Trägerschaft komplett ausge-
setzt (Bundesrechnungshof, 2022, S. 9).

Als Zwischenlösung bis zur geplanten Neuregelung 
der Sanktionen im Bürgergeld-Gesetz wurde, mit 
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Artikel 1 § 84 des Elften Gesetzes zur Änderung des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, das sogenann-
te Sanktionsmoratorium verabschiedet (Bernhard 
und andere, 2023). Hiermit wurden Sanktionen bei 
Pflichtverletzungen vollständig ausgesetzt. Sanktio-
nen bei Meldeversäumnissen wurden erst bei einem 
wiederholten Meldeversäumnis ausgesprochen und 
bei mehreren Meldeversäumnissen auf 10 Prozent 
des Regelbedarfs begrenzt. Diese Regelungen wa-
ren bis zum 1. Juli 2023 befristet, wurden aber be-
reits mit Inkrafttreten des Bürgergeld-Gesetzes au-
ßer Kraft gesetzt.

Im Bürgergeld-Gesetz wurden Sanktionen bei 
Pflichtverletzung und Meldeversäumnissen neu ge-
regelt. Im Vergleich zu den Regelungen der Sank-
tionen vor dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts von 2019 und den Vorgaben aus dem Urteil 
wurden die Regelungen im Bürgergeld-Gesetz noch 
einmal abgeschwächt (Bauer und andere, 2022, S. 
14). Dies wurde auch durch eine begriffliche Ände-
rung flankiert, „Sanktionen” heißen nun „Leistungs-
minderungen”. Konkret sind bei Pflichtverletzungen 
die Leistungsminderungen in einer Staffelung aus-
gestaltet. Bei einer ersten Pflichtverletzung wird 
der Regelbedarf für einen Monat um zehn Prozent 
gekürzt, bei einer zweiten Pflichtverletzung für zwei 
Monate um 20 Prozent und bei einer dritten und je-
der weiteren Pflichtverletzung für drei Monate um 
30 Prozent. Bei Meldeversäumnissen können nun 
im Unterschied zum Sanktionsmoratorium wieder 
sofort Leistungsminderungen ausgesprochen wer-
den. Die Leistungen können wie schon während des 
Sanktionsmoratoriums um zehn Prozent des Regel-
bedarfs gemindert werden, allerdings nur noch für 
einen Monat.

Schon weniger als ein Jahr nach der Reform wur-
den diese Neuregelungen im Rahmen des Zwei-
ten Haushaltsfinanzierungsgesetzes vom 27. März 
2024 durch einen weiteren Passus ergänzt, der nun 
wieder einen vollständigen Entzug der Leistungen 
in Höhe des Regelbedarfs bei wiederholten Pflicht-
verletzungen ermöglicht. Konkret sollen diese Leis-
tungsminderungen bei Leistungsberechtigten grei-
fen, für die bereits eine Pflichtverletzung im Laufe 
des Jahres vermerkt wurde und die ein bestehen-
des zumutbares Arbeitsangebot willentlich ohne 
wichtigen Grund ablehnen. Damit wurde an das Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts (2019, Rd.-Nr. 
209) angeschlossen, welches einen vollständigen 
Regelleistungsentzug in eben solchen Fällen als 
verfassungsgemäß betrachtete. Der vollständige 
Entzug der Leistungen in Höhe des Regelbedarfs 
ist auf höchstens zwei Monate begrenzt und endet 
vorzeitig für den Fall, dass das Arbeitsangebot nicht 

mehr besteht. Der Absatz zum vollständigen Regel-
leistungsentzug gilt zunächst befristet für zwei Jah-
re bis zum 27. März 2026.

Abschaffung des Vermittlungsvorrangs 

Mit dem Bürgergeld-Gesetz wurde der Schwer-
punkt der Arbeitsvermittlung von einer schnellen 
Vermittlung in oft kurzfristige Beschäftigung gerin-
ger Qualität hin zu einer stärkeren Förderung durch 
Weiterbildung und Beratung verschoben (Anger und 
andere, 2023, S. 7 ff.; Bähr und andere, 2023, S. 
10 f.; Merkl, 2022, S. 88). Dies geschah insbeson-
dere durch die Abschaffung des sogenannten Ver-
mittlungsvorrangs. Bis zum Inkrafttreten des Bür-
gergeld-Gesetzes mussten Leistungsberechtigte 
ohne Aussicht auf eine absehbare Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
eine zumutbare Arbeitsgelegenheit aufnehmen.

Stärkere Förderung von Weiterbildung

Da nun Leistungsberechtigte nicht mehr vorrangig 
schnell vermittelt werden müssen, bestehen mehr 
Möglichkeiten, die Aussichten auf dem Arbeits-
markt durch Weiterbildung zu verbessern. Hierfür 
wurden im Bürgergeld-Gesetz neue Anreize für 
Leistungsberechtigte gesetzt. Erstens wurde ein 
monatliches Weiterbildungsgeld von 150 Euro ge-
schaffen. Zweitens erhalten Leistungsberechtigte 
bei abgeschlossener Zwischen- und Abschluss-
prüfung eine Weiterbildungsprämie von 1 000 be-
ziehungsweise 1 500 Euro (§ 87a SGB III). Zudem 
erhielten Leistungsberechtigte für Weiterbildungen, 
für die kein Weiterbildungsgeld gezahlt wurde, da 
zum Beispiel kein beruflicher Abschluss erzielt wird, 
ab 1. Juli 2023 einen Bürgergeldbonus von 75 Euro. 
Der Bürgergeldbonus wurde aber durch das Zweite 
Haushaltsfinanzierungsgesetz vom 27. März 2024 
bereits wieder abgeschafft.

Darüber hinaus wurde der sogenannte Soziale Ar-
beitsmarkt entfristet, indem das Instrument „Teil-
habe am Arbeitsmarkt” (§ 16i SGB II) nun dauerhaft 
genutzt werden kann (Bauer und andere, 2022, S. 
25). Das Instrument gewährt Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgebern Lohnkostenzuschüsse bei der Be-
schäftigung von Langzeitarbeitslosen. Auch die 
Aussetzung der zwingenden Inanspruchnahme von 
Altersrente wurde entfristet. Zuletzt wurde auch eine 
„Ganzheitliche Betreuung” (§ 16k SGB II) geschaf-
fen, welche in Form eines Coachings erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte mit beschränkter Beschäfti-
gungs- oder Ausbildungsfähigkeit bei der Bearbei-
tung persönlicher Probleme unterstützen und da-
durch die Beschränkungen verringern oder auflösen 
soll (Anger und andere, 2023, S. 9).
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Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)
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Regelleistungsberechtigte (RLB)
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berechtigte (ELB)
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nicht erwerbs-
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tungsberech-
tigte (ELB)

17 970

Abb. 2 Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB-II-Status im Berichtsmonat Dezember 2023

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Eigenberechnung.

Zusammenfassend stellt das Bürgergeld-Gesetz 
eine Reform innerhalb des bis dahin bestehenden 
Systems der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
dar und setzt neue Akzente (Kießling, 2024, Abs. 
4), die sowohl einen Mentalitätswechsel bei der 
Arbeitsmarktintegration der Leistungsberechtigten 
als auch eine Anpassung an die derzeitige Arbeits-
marktsituation erzielen sollen (Heil, 2023).

Wie stellt sich aber die Inanspruchnahme der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende Ende 2023 
nach einem Jahr Bürgergeld in Frankfurt dar und 
wie entwickelte sich die Zusammensetzung der 
Bedarfsgemeinschaften und die Zahl der in diesen 
lebenden Personen angesichts der beschriebenen 
Veränderungen? 

Meiste Personen in Bedarfsgemeinschaften 
sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Nicht alle Personen, die in einer Bedarfsgemein-
schaft leben, erhalten auch Leistungen der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende. Allerdings macht die 
Gruppe der Leistungsberechtigten im Dezember 
2023 mit 96,1 Prozent den überwiegenden Anteil 
der 64 513 Personen in Frankfurter Bedarfsgemein-
schaften aus (siehe Abbildung 2). 

Von den 62 023 Leistungsberechtigten haben mit 
99,2 Prozent nahezu alle Leistungsberechtigte An-
spruch auf Gesamtregelleistung, also das Bürgergeld 
nach SGB II, und gelten daher als Regelleistungs-
berechtigte. Die 61 535 Regelleistungsberechtigten 

werden abhängig davon, ob sie auf absehbare Zeit 
mehr als drei Stunden pro Tag arbeiten können, in 
erwerbsfähige und nicht erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte untergliedert. Die erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten bilden mit 70,8 Prozent (43 565 
Personen) die überwiegende Mehrheit der Regel-
leistungsberechtigten. Somit stellen im Dezember 
2023 erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit et-
was mehr als zwei Dritteln auch die größte Gruppe 
der Personen in Bedarfsgemeinschaften dar. Diese 
Gruppe spielt dementsprechend auch eine zentrale 
Rolle bei der Untersuchung der Auswirkungen der 
Bürgergeld-Reform, da viele relevante Merkmale, 
wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, nur sinnvoll für 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte ausgewertet 
werden können. 

Fast jede zehnte Person unter 66 Jahren emp-
fängt Bürgergeld

Um das Ausmaß der Inanspruchnahme des Bürger-
geldes in Frankfurt besser einschätzen zu können, 
werden die beschriebenen absoluten Zahlen ins Ver-
hältnis zur Anzahl der Personen in der Gesamtbevöl-
kerung gesetzt, die potenziell Bürgergeld beziehen 
könnten. Je nach Statusgruppe gelten hierbei unter-
schiedliche Altersgruppen als Bezugsgröße, um die 
verschiedenen sogenannten SGB-II-Hilfequoten zu 
bilden. Die SGB-II-Quote stellt den Anteil der Leis-
tungsberechtigten an der Bevölkerung von der Ge-
burt bis zur Regelaltersgrenze für den Renteneintritt 
dar. Für die Bestimmung der Regelaltersgrenze wird 
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aus methodischen Gründen eine Näherungslösung 
verwendet, indem für den Berichtsmonat Dezember 
2023 die Bevölkerung unter 66 Jahren berücksich-
tigt wird. Die SGB-II-Quote lag unter den Frankfur-
ter Einwohnerinnen und Einwohnern im Berichts-
monat bei 9,4 Prozent. Das heißt fast jede zehnte 
Person hat Anspruch auf Bürgergeld. Der Anteil der 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an der Be-
völkerung über 15 und unter 66 Jahren (sogenannte 
ELB-Quote) lag etwas niedriger, bei acht Prozent. 
Der Anteil der nicht erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten an der Bevölkerung bis unter 15 Jah-
re (sogenannte NEF-Quote) war dagegen mit 15,5 
Prozent deutlich höher. Die hohe NEF-Quote erklärt 
auch, warum die SGB-II-Quote höher liegt als die 
ELB-Quote. Kinder und Jugendliche sind anteilig 
stärker auf Bürgergeld angewiesen als Erwachsene. 

Große Unterschiede in der Inanspruchnahme 
zwischen Stadtteilen

Die Inanspruchnahme der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende in Frankfurt unterscheidet sich er-
heblich zwischen den Stadtteilen (siehe Abbildung 
3, Seite 69). Die SGB-II-Quote ist besonders in 
den westlichen Stadtteilen und in einigen östlichen 
Stadtteilen vergleichsweise hoch. In Sossenheim 
und Fechenheim ist mehr als jede sechste Person 
unter 66 Jahren auf das Bürgergeld angewiesen. 
Besonders niedrig ist die SGB-II-Quote dagegen in 
Westend-Süd, Nordend-West und Kalbach-Ried-
berg, wo weniger als drei Prozent der Bevölkerung 
unter 66 Jahren die Leistungen des Bürgergelds in 
Anspruch nehmen. 

Die Unterschiede in der Inanspruchnahme der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende zwischen den 
Stadtteilen haben sich im Vergleich zum Jahr 2022 
nicht maßgeblich verändert (vgl. Stadt Frankfurt am 
Main, 2023). Während diese Unterschiede relativ 
stabil geblieben sind, gab es zwischen den Jahren 
2018 und 2023 und besonders von 2022 auf 2023 
wesentliche Veränderungen in der Anzahl der Per-
sonen und der Zusammensetzung der Bedarfsge-
meinschaften.

Rückgang der Zahl der Personen in Bedarfsge-
meinschaften

Trotz wachsender Bevölkerung befindet sich die 
Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften in 
Frankfurt im Jahr 2023 auf dem niedrigsten Niveau 
seit der Schaffung der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende im Jahr 2005. Nach einem deutlichen Rück-
gang um 4 516 Personen (-6,1 %) von 2018 auf 2019 
nahm die Zahl während der Corona-Pandemie im 
Jahr 2020 zwar wieder um +2 589 (+3,8 %) zu. Im 

Jahr 2022 folgte dann aber erneut ein starker Rück-
gang um 4 283 Personen (-6 %). Auch 2023 sank die 
Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften, wenn 
auch mit -634 (-0,9 %) weniger stark. 

Der starke Rückgang der Zahl der Personen in Be-
darfsgemeinschaften seit dem Jahr 2018 beruht 
vor allem auf einer deutlichen Abnahme der Anzahl 
der Menschen, die Teil einer Bedarfsgemeinschaft 
mit in Partnerschaft lebenden Erwachsenen und 
mindestens einem minderjährigen Kind sind (siehe 
Abbildung 4, Seite 70). In diesem Bedarfsgemein-
schaftstyp lebten im Jahr 2023 insgesamt 4 454 
Personen (-17,1 %) weniger als im Jahr 2018. 

Auch die Zahl der in einer Single-Bedarfsgemein-
schaft (-7,2 %) oder einer Partner-Bedarfsgemein-
schaft ohne Kind lebenden Personen (-8,5 %) 
sank merklich, wogegen es bei den Personen in 
Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften (-2 %) 
oder nicht zuordenbaren Bedarfsgemeinschaften 
(+2,4 %) nur geringe prozentuale Veränderungen 
zwischen 2018 und 2023 gab. Der Typ der nicht 
zuordenbaren Bedarfsgemeinschaft besteht haupt-
sächlich aus Alleinerziehenden mit unverheirateten 
Kindern im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, da der 
Typ der Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaft nur 
für Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem 
minderjährigen Kind vergeben wird (Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit, 2024c, S. 19 f.). Zusam-
mengefasst lässt sich also zwischen den Jahren 
2018 und 2023 ein deutlicher Rückgang der Anzahl 
der Personen in Bedarfsgemeinschaften feststellen, 
der vor allem auf einer gesunkenen Zahl an Perso-
nen in Bedarfsgemeinschaften mit zwei in Partner-
schaft lebenden Erwachsenen und mindestens ei-
nem minderjährigen Kind zurückzuführen ist.

Einfluss ukrainischer Geflüchteter auf Zusam-
mensetzung der Bedarfsgemeinschaften

Der Grund für die vergleichsweise geringe Abnahme 
der Personen in Alleinerziehenden- und nicht zuor-
denbaren Bedarfsgemeinschaften liegt dabei vor 
allem in der starken Zunahme an ukrainischen Per-
sonen und dem relativ hohen Anteil dieser beiden 
Bedarfsgemeinschaftstypen bei ukrainischen Per-
sonen. Während im Berichtsmonat Dezember 2023 
insgesamt der Anteil der Personen in den beiden 
besagten Bedarfsgemeinschaftstypen 30,6 Prozent 
(19 758 Personen) und bei deutschen Staatsange-
hörigen 33,9 Prozent (10 483 Personen) betrug, lag 
der Anteil bei ukrainischen Staatsangehörigen bei 
41,4 Prozent (1 865 Personen). Die Zahl der Perso-
nen in Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften 
sank von 2018 bis 2021 zunächst um -6,8 Prozent 
und stieg dann von 2021 bis 2023 wieder um 5,1 



69

Frankfurter Statistische Berichte 2024

Bürgergeld in Frankfurt

Prozent. Dabei nahm die Zahl der Ukrainerinnen 
und Ukrainer in Bedarfsgemeinschaften zwischen 
2021 und 2023 um 1 651 Personen zu, während 
die Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften 
mit einer anderen Staatsangehörigkeit inklusive der 
deutschen um insgesamt 772 Personen abnahm. 
Die hohe Zahl an alleinerziehenden ukrainischen 
Staatsangehörigen erklärt sich vermutlich damit, 
dass Männer im Rahmen einer Wehrpflicht einge-
zogen wurden, während sich insbesondere Frauen 
mit Kindern auf die Flucht begaben (vgl. Bruckmeier 
und andere, 2023). 

Die Flucht ukrainischer Staatsangehöriger wirkte 
sich auch auf die generelle Zusammensetzung der 
Bedarfsgemeinschaften in Bezug auf Geschlecht 
und Staatsangehörigkeit ihrer Mitglieder aus. 
Von 2018 bis 2021 gab es im Jahresdurchschnitt 
noch etwas mehr Männer als Frauen in Bedarfs-
gemeinschaften (siehe Abbildung 5, Seite 71). 
Dies änderte sich im Jahr 2022, erstmals lebten 
durchschnittlich mehr Frauen (33 732; 50,3 %) als 
Männer (33 380; 49,7 %) in Bedarfsgemeinschaften. 
Während die Zahl der Frauen von 2022 auf 2023 
nochmals leicht zunahm und im Schnitt bei 33 800 
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Personen (50,8 %) lag, ging die Zahl der Männer 
in Bedarfsgemeinschaften erneut auf im Schnitt 
32 679 Personen (49,2 %) zurück. 

Bereits in den Jahren vor den Fluchtbewegungen in 
Folge des russisch-ukrainischen Kriegs ab Februar 
2022 lag der Frauenanteil unter den ukrainischen 
Personen in Bedarfsgemeinschaften bei etwas mehr 
als zwei Dritteln. Zwar ging der Frauenanteil bei uk-
rainischen Staatsangehörigen bis Dezember 2023 
um -1,3 Prozentpunkte auf 65,8 Prozent zurück, 
die absolute Anzahl der ukrainischen Personen in 
Bedarfsgemeinschaften stieg jedoch erheblich von 
62 Männern im Jahr 2021 auf 1 541 Männer im Jahr 
2023 (+2 385,5 %) und von 126 Frauen im Jahr 2021 
auf 2 960 Frauen im Jahr 2023 (+2 249,2 %). Im glei-
chen Zeitraum sank die Zahl der Männer mit einer 
anderen Staatsangehörigkeit um 3 819 Personen 
(-11,2 %) und bei den Frauen um 3 629 Personen 
(-10,8 %). Auch wenn die Zahl der Frauen bei Perso-
nen mit einer anderen als der ukrainischen Staats-
angehörigkeit also weniger stark sank als die Zahl 
der Männer, wird deutlich, dass der höhere Frauen-
anteil an den Personen in Bedarfsgemeinschaften 

insgesamt vor allem auf die stark gestiegene Anzahl 
an ukrainischen Frauen zurückgeht.

Die starke Zunahme an Ukrainerinnen und Ukra-
inern ist ebenfalls ein Hauptfaktor dafür, dass es 
im Jahr 2023 im Durchschnitt erstmals mehr aus-
ländische (34 622; 52,1 %) als deutsche (31 858; 
47,9 %) Personen in Bedarfsgemeinschaften gab. 
Die Anzahl der Deutschen in Bedarfsgemeinschaf-
ten nahm zwischen Dezember 2018 und Dezember 
2023 um 6 795 Personen (-18 %) ab. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass es sich bei einem Teil der Ab-
gänge aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
um Personen handelt, welche die Regelaltersgren-
ze erreicht haben und damit in die Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII 
gewechselt sind. Die Zahl der Ausländerinnen und 
Ausländer stieg dagegen im selben Zeitraum um 
137 Personen (+0,4 %).  Ausschlaggebend war da-
bei insbesondere die starke Zunahme ukrainischer 
(+4 285, +1983,8 %) und in geringerem Umfang der 
Anstieg afghanischer Staatsangehöriger (+1 204, 
+48 %), wogegen die Zahl der Personen in Bedarfs-
gemeinschaften mit anderen Staatsangehörigkeiten 
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im Schnitt um -0,8 Prozent abnahm. Die ukraini-
schen Staatsangehörigen lösten so auch im Jahr 
2022 die türkischen Staatsangehörigen als größte 
ausländische Gruppe der Personen in Bedarfsge-
meinschaften in Frankfurt ab. 

Die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter in die 
Grundsicherung für Arbeitsuchende seit dem 1. Juni 
2022 führte zusammengefasst zu einer deutlichen 
Erhöhung des Anteils an Ausländerinnen und Aus-
ländern und an Frauen unter den Personen in Be-
darfsgemeinschaften in Frankfurt. Auch der Anteil 
an Personen, die in Alleinerziehenden- und nicht 
zuordenbaren Bedarfsgemeinschaften leben, nahm 
in der Folge deutlich zu. Der hohe Anteil alleinerzie-
hender Frauen an den Personen in Bedarfsgemein-
schaften mit ukrainischer Staatsangehörigkeit lässt 
sich auch für Deutschland insgesamt feststellen 
(Bruckmeier und andere, 2023). 

Der Typ der Bedarfsgemeinschaft hat Einfluss auf 
die Höhe des Bürgergeldes, gibt aber keine Aus-

kunft über den derzeitigen Stand der Arbeitsuche 
der Leistungsberechtigten. Hierzu dient der Arbeits-
vermittlungsstatus. Dieser zeigt an, ob erwerbsfähi-
ge Leistungsberechtigte im Berichtsmonat arbeits-
los, nicht arbeitslos und arbeitsuchend oder nicht 
arbeitsuchend gemeldet sind (Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit, 2024c, S. 23). 

Steigende Arbeitslosigkeit unter erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten durch Corona-Pandemie

Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosigkeit unter 
den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten lag in 
Frankfurt in den Jahren 2018 und 2019 noch unter 
30 Prozent (siehe Abbildung 5). Im Jahr 2020, dem 
ersten Jahr der Corona-Pandemie, stieg der Anteil 
Arbeitsloser an allen erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten deutlich um 6,1 Prozentpunkte auf 35,7 
Prozent. Nach einer erneuten Steigerung auf 37,3 
Prozent im Jahr 2021 ging der Anteil Arbeitsloser 
in den folgenden beiden Jahren nur geringfügig zu-
rück. Trotz der deutlich geringeren Auswirkungen 
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der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt und 
des weiterhin hohen Fachkräftebedarfs konnte in 
den Jahren 2022 und 2023 die Arbeitslosigkeit un-
ter den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nicht 
wieder auf das Niveau vor der Corona-Pandemie 
reduziert werden.

Die Aufnahme der ukrainischen Geflüchteten führ-
te nicht zu einer Zunahme der Arbeitslosigkeit un-
ter den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Im 
Dezember 2023 war der Anteil der Arbeitslosen bei 
ukrainischen Staatsangehörigen mit 31,8 Prozent 
sogar geringer als bei deutschen Staatsangehöri-
gen (37,3 %) und allen anderen Ausländerinnen und 
Ausländern (38,8 %). Etwas mehr als die Hälfte der 
ukrainischen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
ist nicht arbeitslos, aber arbeitsuchend gemeldet. 
Der Anteil der erwerbstätigen Leistungsberechtig-
ten unter den Arbeitsuchenden bei ukrainischen 
Staatsangehörigen war mit 13,1 Prozent deutlich 
geringer als bei allen anderen arbeitsuchenden er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten (46,7 %). Die 
meisten arbeitsuchenden ukrainischen Leistungs-
berechtigten nehmen also an Maßnahmen der Ar-
beitsmarktintegration und -förderung teil oder sind 
aus anderen Gründen nicht arbeitslos, aber arbeit-
suchend gemeldet. 

Auch die Bürgergeld-Reform hat keinen starken 
kurzfristigen Einfluss auf das Ausmaß an Arbeits-
losigkeit in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
in Frankfurt gehabt. Da viele der Maßnahmen zur 
Vermittlung und Eingliederung jedoch langfristig 
angelegt sind, ist zur Bewertung der Auswirkungen 
dieser Maßnahmen auch ein längerer Beobach-
tungszeitraum nötig. 

Demgegenüber lassen andere Maßnahmen der Bür-
gergeld-Reform bereits Ende 2023 deutliche Aus-
wirkungen auf die Zusammensetzung und Situation 
der Leistungsberechtigten in Frankfurt erkennen. 
Gleichzeitig stand das erste Jahr Bürgergeld noch 
unter dem Eindruck der wirtschaftlichen Auswir-
kungen des russisch-ukrainischen Kriegs und einer 
hohen Inflation. Die im Vergleich zu den Vorjahren 
erhebliche Erhöhung der Regelbedarfe war nicht 
zuletzt eine Reaktion auf diese Entwicklungen. In-
wieweit die Erhöhung der Regelbedarfe zu einer tat-
sächlichen Verbesserung der finanziellen Situation 
der Leistungsberechtigten beitragen konnte, wird 
im Folgenden genauer untersucht.

Inflation verringert realen Kaufkraftgewinn 
durch Erhöhung der Regelbedarfe deutlich

Die Erhöhung der Regelbedarfe ist insbesondere 
aufgrund der damit in Verbindung gebrachten An-

reize eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder abzu-
brechen ein immer wieder politisch kontrovers dis-
kutiertes Thema (Fitzenberger, 2024). Um bewerten 
zu können, wie stark die deutliche Erhöhung der Re-
gelbedarfe im Rahmen der Bürgergeld-Reform die 
finanzielle Situation der Leistungsberechtigten ver-
bessern konnte und wie stark Anreize zur Erwerbs-
tätigkeit einzuschätzen sind, muss die Entwick-
lung der Verbraucherpreise berücksichtigt werden 
(Schultz, 2023). Mehrfach konnte bereits gezeigt 
werden, dass die Erhöhung der Regelbedarfe durch 
die Bürgergeld-Reform aufgrund der hohen Inflati-
on seit 2022 zunächst nicht zu einer Steigerung des 
realen Einkommens der Leistungsberechtigten führ-
te (Fitzenberger, 2024; Schäfer und andere, 2024; 
Schultz, 2023). 

Der linke Teil von Abbildung 6 (siehe Seite 73) ver-
deutlicht dies anhand der Entwicklung des Regelbe-
darfs für alleinstehende Personen. Neben der nomi-
nalen Entwicklung des Regelbedarfs wird hier auch 
die reale Entwicklung anhand der Kaufkraftäquiva-
lente zum Dezember 2019 abgebildet, das heißt wie 
hoch die Kaufkraft des Regelbedarfs in einem be-
stimmten Monat war. Hierzu wurden zum einen der 
amtliche Verbrauchpreisindex für Deutschland und 
zum anderen der sogenannte regelbedarfsrelevan-
te Verbraucherpreisindex für die Berechnung der 
Kaufkraftäquivalente genutzt. Der regelbedarfsrele-
vante Verbraucherpreisindex bildet die Basis für die 
Ermittlung der Regelbedarfe und wird mit Hilfe der 
Verbrauchsausgaben von Haushalten mit niedrigem 
Einkommen und der Preisentwicklung der entspre-
chenden Güter gebildet (Schäfer und andere, 2024, 
S. 3). Der regelbedarfsrelevante Verbraucherpreis-
index soll somit die Konsumausgaben der Leis-
tungsberechtigten besser abbilden. Beispielsweise 
wird erwartet, dass Leistungsberechtigte aufgrund 
der Übernahme von Heizkosten weniger stark von 
steigenden Öl- und Gaspreisen betroffen sind, wo-
gegen davon ausgegangen wird, dass sie einen 
höheren Anteil ihres Einkommens für Lebensmittel 
aufwenden als der Durchschnitt (Fitzenberger, 2024; 
Schultz, 2023, S. 4). 

Am Verlauf der Kurven im linken Teil von Abbildung 
6 (siehe Seite 73) lässt sich erkennen, dass sich 
der amtliche und der regelbedarfsrelevante Ver-
braucherpreisindex bis Mitte 2022 fast gleichförmig 
entwickelten. Danach liegt die Kurve des durch den 
regelbedarfsrelevanten Preisindex bereinigten Re-
gelbedarfs durchgängig unter der Kurve des durch 
den amtlichen Preisindex bereinigten Regelbedarfs. 
Dies lässt darauf schließen, dass die Preise für die 
Güter, von denen angenommen wird, dass Leis-
tungsberechtigte für sie mehr als der Durchschnitt 
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Abb. 6 Nominale und inflationsbereinigte Regelbedarfe und Zahlungsansprüche für Regelleistungsberechtigte in 
Single-Bedarfsgemeinschaften zwischen 2018 und 2023 

Quelle: SGB XII Anlage (zu § 28); Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Statistisches Bundesamt (DESTATIS); Eigenberechnung.

VPI = Verbraucherpreisindex. VPI amtlich: Jahreswerte für Deutschland zum Basisjahr 2020. VPI Regelbedarf: Eigene Berechnung 
anhand der Verbrauchsausgaben für Einzelhaushalte nach §5 RBEG und des monatlichen Verbraucherpreisindex nach Verwendungs-
zweck des Individualkonsums für Deutschland zum Basismonat Dezember 2019. Durchschnittliche Zahlungsansprüche Regelbedarf 
zum Berichtsmonat Dezember des jeweiligen Jahres.

der Deutschen ausgeben, besonders stark gestie-
gen sind.

Bis Januar 2021 blieb der reale Regelbedarf für al-
leinstehende Personen nah am nominalen Wert. Da-
nach folgte ein nahezu linearer Kaufkraftverlust, der 
durch die geringfügige Erhöhung des Regelbedarfs 
zum Januar 2022 nicht aufgehalten werden konnte. 
Ab Januar 2022 sank die Kaufkraft mit steigender 
Inflation noch stärker. Die Erhöhung des Regelbe-
darfs mit Einführung des Bürgergeldes im Januar 
2023 führte zwar zu einer deutlichen Erhöhung der 
Kaufkraft im Vergleich zum Jahresende 2022, konn-
te aber den Kaufkraftverlust seit Januar 2021 nicht 
vollständig ausgleichen (Schultz, 2023, S. 74 f.). 
Real konnten sich die alleinstehenden Leistungsbe-
rechtigten also trotz der Erhöhung weniger von ih-
rem Regelbedarf leisten als im Januar 2021. Erst mit 
der erneuten Erhöhung des Regelbedarfs im Januar 

2024 konnte ein Kaufkraftgewinn gegenüber Januar 
2021 erreicht werden. Einer nominalen Steigerung 
des Regelbedarfs für Alleinstehende von 131 Euro 
steht nach Bereinigung durch den regelbedarfsrele-
vanten Preisindex eine reale Steigerung von knapp 
39 Euro gegenüber. Nicht dabei berücksichtigt ist 
die Einmalzahlung von 200 Euro für erwachsene 
Leistungsberechtigte im Juli 2022.

Eine ähnliche Entwicklung ist bei den Familienhaus-
halten zu beobachten, auch wenn die stärkere An-
hebung der Regelbedarfe für Jugendliche zwischen 
15 und 17 Jahren und Kindern unter sechs Jahren 
zum Jahr 2021 (siehe Abbildung 1, Seite 64) 
zu einer stärkeren Erhöhung der Kaufkraft führte 
(Schultz, 2023, S. 75). Die Entwicklung der realen 
Regelbedarfe zeigt darüber hinaus, dass die im 
Zuge der Bürgergeld-Reform überarbeitete und er-
gänzte Methode zur Berechnung der Regelbedarfe, 
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wie vom Gesetzgeber beabsichtigt, besser kurzfris-
tige Veränderungen der Preisentwicklung berück-
sichtigt, wenn auch mit einer gewissen Verzögerung 
(vgl. Schäfer und andere, 2024). 

Geringer Kaufkraftgewinn bei Zahlungsansprü-
chen für Regelbedarf

Aufgrund der Anrechnung von Einkommen und 
möglicher Leistungsminderungen liegen die Zah-
lungsansprüche in Bezug auf den Regelbedarf, also 
wie viel Geld Leistungsberechtigte tatsächlich er-
halten, im Durchschnitt unter dem Ausgangswert 
des Regelbedarfs. Der rechte Teil von Abbildung 6 
(siehe Seite 73) zeigt, dass einer stetigen positi-
ven Entwicklung der nominalen durchschnittlichen 
Zahlungsansprüche zwischen Dezember 2019 und 
Dezember 2022 ein realer Kaufkraftverlust von 13 
Euro gegenüberstand. Nach Erhöhung der Regelbe-
darfe im Rahmen der Bürgergeld-Reform ergab sich 
im Dezember 2023 für die durchschnittlichen Zah-
lungsansprüche für den Regelbedarf dann aber ein 
Kaufkraftgewinn von 18,25 Euro. Die deutliche Stei-
gerung der Zahlungsansprüche für den Regelbedarf 
nach der Bürgergeld-Reform ist dabei nicht allein 
auf die Erhöhung der Regelbedarfe, sondern auch 
auf die weniger starke Anrechnung von Erwerbsein-
kommen und die geringere Zahl an Leistungsminde-
rungen zurückzuführen.

Insgesamt lässt sich also feststellen, dass die Er-
höhung der Regelbedarfe im Rahmen der Bürger-
geld-Reform sowohl gemessen an den pauscha-
len gesetzlichen Regelbedarfen als auch an den 
tatsächlichen Zahlungsansprüchen für den Regel-
bedarf bei den Frankfurter Regelleistungsberech-
tigten zu einer leichten Erhöhung der Kaufkraft im 
Vergleich zum Ende des Jahres 2019 führte. Regel-
leistungsberechtigte können sich somit etwas mehr 
leisten als Ende 2019. Die inflationsbereinigte Ent-
wicklung der Regelbedarfe und Zahlungsansprüche 
bleibt allerdings aufgrund der hohen Kaufkraftver-
luste im Jahr 2022 deutlich hinter der in der Öffent-
lichkeit hauptsächlich wahrgenommenen nominalen 
Entwicklung der Regelbedarfe zurück (vgl. Schultz, 
2023).

Karenzzeit für Unterkunftskosten betrifft gerin-
ge Zahl der Regelleistungsberechtigten 

Im Gegensatz zur Erhöhung der Regelbedarfe be-
trifft die mit dem Bürgergeld neu eingeführte Ka-
renzzeit für die Kosten der Unterkunft ausschließlich 
neu oder erst wieder nach über drei Jahren in den 
Leistungsbezug eingetretene Leistungsberechtigte 
(§ 22 Abs. 1 SGB II). Leistungsberechtigte würden 
von der Karenzzeit profitieren, wenn die tatsächli-

chen Kosten ihrer Unterkunft über den angemesse-
nen Kosten liegen. Wie viele Leistungsberechtigte 
konnten also in Frankfurt im Jahr 2023 von der Ka-
renzzeit profitieren? 

Insgesamt gab es im Jahr 2023 in Frankfurt 22 979 
Zugänge in den Regelleistungsbezug. Dem stand 
eine Zahl von 25 945 Abgängen gegenüber. Monat-
lich gab es im Schnitt 1 915 Zugänge und 2 162 Ab-
gänge (Dezember 2023: 1 852 Zugänge und 2 123 
Abgänge). Bei den Zugängen wird jedoch nicht be-
rücksichtigt, ob die Personen schon im Zeitraum 
von drei Jahren vor dem Stichtag im Leistungsbe-
zug waren und es werden zudem bei Zugängen 
auch Wechsel von sonstigen Leistungsberechtigten 
in den Regelleistungsbezug gezählt.

Von den 61 535 Regelleistungsberechtigten im De-
zember 2023 waren insgesamt 9 688 Personen 
(15,7 %) 346 Tage und weniger durchgängig im 
Leistungsbezug und zudem innerhalb der letzten 
zwei Jahre weniger als 346 Tage insgesamt regel-
leistungsberechtigt. Der Zeitraum von 346 Tagen 
entspricht dem zeitlichen Abstand zwischen dem 1. 
Januar 2023 und dem Stichtag des Berichtsmonats 
Dezember, welcher auf den 13. Dezember 2023 
fiel. Das heißt der Zugang in den Leistungsbezug 
geschah in diesen Fällen erst nach dem 1. Januar 
2023. Von diesen 9 688 Regelleistungsberechtigten 
wohnten 8 285 (85,5 %) zur Miete und bei wiederum 
725 davon lagen die tatsächlichen Kosten der Un-
terkunft über den anerkannten Kosten der Unter-
kunft. Dadurch hätten diese 725 Personen potenzi-
ell von der Karenzzeit profitieren können. Da weiter 
zurückliegende Perioden des Leistungsbezugs und 
Unterbrechungen im Leistungsbezug bis zu 31 Ta-
gen nicht berücksichtigt werden, ist davon auszuge-
hen, dass die Zahl der Regelleistungsberechtigten, 
für die die Karenzzeit im Jahr 2023 galt, nochmals 
geringer ist. 

Keine Hinweise auf starken Zugang von Be-
darfsgemeinschaften mit hohen Wohnkosten

Über den Kreis der Personen, die potenziell von der 
Karenzzeit bei den Kosten der Unterkunft profitiert 
haben könnten, geben die Differenzen zwischen tat-
sächlichen und anerkannten Kosten vor und nach 
der Bürgergeld-Reform Hinweise auf die Auswir-
kungen der Reform. Da tatsächliche und anerkannte 
Unterkunftskosten auf Ebene der Bedarfsgemein-
schaften ermittelt werden, beziehen sich die folgen-
den Ausführungen auf die Bedarfsgemeinschaften 
in Frankfurt. Eine größere Differenz zwischen tat-
sächlichen und anerkannten Kosten der Unterkunft 
weist darauf hin, dass aufgrund der Karenzzeit mehr 
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Abb. 7 Differenz zwischen tatsächlichen und anerkannten Unterkunftskosten, Heizkosten und Nebenkosten der 
Bedarfsgemeinschaften von 2018 bis 2023

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Statistisches Bundesamt (DESTATIS); Eigenberechnung.

Zum Berichtsmonat Dezember des jeweiligen Jahres. Inflationsbereinigt anhand der monatlichen Verbraucherpreise für Deutschland 
zum Basismonat Dezember 2019.

Bedarfsgemeinschaften mit höheren Wohnkosten 
hinzukamen als in den Jahren zuvor. 

Die Differenz zwischen tatsächlichen und anerkann-
ten Kosten ist sowohl bei den Unterkunftskosten als 
auch bei Heiz- und Nebenkosten im Mittel eher ge-
ring (siehe Abbildung 7). Während bei Heiz- und Ne-
benkosten die Differenz im Mittel über den gesamten 
Zeitraum nur leicht über Null liegt, lässt sich für die 
Unterkunftskosten eine etwas höhere Differenz von 
im Schnitt zwischen 15 und 20 Euro beobachten. 
Grund für die im Schnitt generell geringe Differenz 
ist der hohe Anteil an Bedarfsgemeinschaften, de-
ren tatsächliche Kosten der Unterkunft vollständig 
anerkannt werden. Im Dezember 2023 lagen nur bei 
2 822 (9,6 %) der 29 322 zur Miete wohnenden Be-
darfsgemeinschaften die tatsächlichen Unterkunfts-
kosten über den anerkannten Unterkunftskosten. 

Die Einführung der Karenzzeit hat nicht zu einem 
maßgeblichen stärkeren Zugang von Bedarfsge-
meinschaften mit hohen Unterkunftskosten geführt. 
Stattdessen sank die durchschnittliche Differenz 
zwischen tatsächlichen und anerkannten Kosten ab 
Ende 2021 und blieb von Ende 2022 bis Ende 2023 
relativ stabil. Wie deutlicher zu erkennen ist, wenn 
die Werte innerhalb einer Standardabweichung 

über dem Mittelwert berücksichtigt werden, lagen 
tatsächliche und anerkannte Kosten gerade in den 
Pandemie-Jahren 2020 und 2021 häufig weiter aus-
einander.

Zusammengefasst lässt sich für die Karenzzeit für 
die Kosten der Unterkunft feststellen, dass diese 
wohl eher für einen kleinen Personenkreis relevant 
ist. Die Differenz zwischen tatsächlichen und aner-
kannten Kosten ist im Schnitt eher gering und es 
finden sich keine Hinweise auf einen verstärkten Zu-
gang von Bedarfsgemeinschaften mit hohen Wohn-
kosten. 

Ziel der Karenzzeit ist insbesondere, dass Perso-
nen, die in den Leistungsbezug eintreten, sich auf 
die Arbeitsuche konzentrieren, ohne kurzfristig die 
eigene Wohnsituation verändern zu müssen. Un-
abhängig davon, ob Leistungsberechtigte erst kurz 
oder schon länger im Leistungsbezug sind, wur-
den mit der Bürgergeld-Reform die Erwerbsanreize 
durch erweiterte Zuverdienstgrenzen erhöht. 

Rückgang der Zahl erwerbstätiger erwerbsfähi-
ger Leistungsberechtigter

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte sind nicht al-
lein auf die Regelleistungen angewiesen, sondern 
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können durch eigene Erwerbstätigkeit zum Haus-
haltsbudget ihrer Bedarfsgemeinschaft beitragen. 
Erwerbsfähige Leistungsberechtige, die Einkommen 
aus abhängiger und/oder selbständiger Erwerbstä-
tigkeit erzielen, werden als erwerbstätige erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte bezeichnet. Aufgrund 
des deutlichen Rückgangs dieser Gruppe in Frank-
furt im Zeitraum von Dezember 2018 bis Dezember 
2023, konnten ab dem 1. Juli 2023 weniger Perso-
nen von den höheren Freibeträgen auf Erwerbsein-
kommen profitieren als früher. Im Dezember 2018 
waren in Frankfurt noch 13 141 erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte erwerbstätig, im Dezember 2023 
traf dies nur noch auf 9 773 Personen zu. Dieser 
Rückgang ist nicht allein auf den bereits beschriebe-
nen allgemeinen Rückgang der Zahl der Leistungs-
berechtigten zurückzuführen. Im gleichen Zeitraum 
sank auch der Anteil der erwerbstätigen Personen 
an allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten von 
27,8 auf 22,4 Prozent. 

Einen höheren Freibetrag von 30 Prozent gab es 
durch das Bürgergeld-Gesetz für den Teil des mo-
natlichen verfügbaren Einkommens aus Erwerbs-
tätigkeit, der zwischen 520 und 1 000 Euro liegt. 
Dementsprechend profitierten alle erwerbstätigen 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit einem 
Einkommen über 520 Euro von dem höheren Frei-
betrag. Im Dezember 2023 hatten in Frankfurt 5 545 
Personen und somit 56,7 Prozent der erwerbstätigen 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ein Erwerbs-
einkommen über 520 Euro, 3 252 Personen (33,3 %) 
befanden sich mit ihren Erwerbseinkommen genau 
im Bereich zwischen 520 und 1 000 Euro.

Bei einem Einkommen von 1 000 Euro liegt der er-
höhte Freibetrag für den Einkommensanteil zwi-
schen 520 und 1 000 Euro bei 144 Euro und damit 
48 Euro höher als beim früheren Freibetrag. Im 
Dezember 2023 ergab sich mit Blick auf das ver-
fügbare Erwerbseinkommen der erwerbstätigen 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bei einem 
durchschnittlichen Erwerbseinkommen von 320,71 
Euro im Einkommensteil zwischen 520 und 1 000 
Euro ein durchschnittlicher Freibetrag von 96,34 
Euro. Mit dem alten Freibetrag hätte sich ein Betrag 
von 64,14 Euro ergeben. Im Durchschnitt wurden 
somit 32,11 Euro weniger angerechnet, als dies mit 
der bis Ende Juni 2023 geltenden Regelung der Fall 
gewesen wäre.

Anteil des anrechenbaren am verfügbaren Ein-
kommen sinkt in allen Einkommensgruppen

Die Bedeutung der Höhe der Freibeträge wird 
deutlich, wenn der Anteil des anrechenbaren Ein-
kommens am gesamten verfügbaren Einkommen 

betrachtet wird. Der Anteil des anrechenbaren am 
verfügbaren Einkommen gibt an, wie viel vom ver-
fügbaren Einkommen zu einer Minderung der Leis-
tungen führt. Mit höheren Freibeträgen wird weniger 
vom verfügbaren Einkommen auf das Bürgergeld 
angerechnet. Dementsprechend sinkt der Anteil 
des anrechenbaren am verfügbaren Einkommen. Je 
niedriger der Anteil des anrechenbaren am verfüg-
baren Einkommen ist, desto mehr vom verfügbaren 
Einkommen verbleibt also nach Anrechnung in der 
Bedarfsgemeinschaft. Wie Abbildung 8 (siehe Sei-
te 77) zeigt, blieb der Anteil des anrechenbaren 
am verfügbaren Einkommen bei erwerbstätigen 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit Einkom-
men bis 520 Euro im Median (durchgezogene verti-
kale Linien) relativ stabil bei um die 60 Prozent. 

Bei allen anderen Einkommensgruppen ab einem 
Einkommen über 520 Euro lässt sich eine Verschie-
bung der Verteilungen hin zu einem geringeren An-
teil des anrechenbaren am verfügbaren Einkommen 
feststellen. Am deutlichsten geschah dies bei Ein-
kommen über 1 000 bis 1 200 Euro, hier sank der 
Median des Anteils des anrechenbaren am verfüg-

Einkommensanrechnung

Einkommen wie Einnahmen aus selbständi-
ger und abhängiger Erwerbstätigkeit, Kinder-
geld, Unterhalt, Sozialleistungen, Kapitaler-
trägen, Vermietung und Verpachtung werden 
auf die Leistungen der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende angerechnet (Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit, 2024b). Alle diese 
Einkommensarten zählen zum „zu berück-
sichtigenden Einkommen“. Sogenannte „pri-
vilegierte Einkommen“ wie beispielsweise 
Grundrenten nach dem Bundesversorgungs-
gesetz und Renten oder Beihilfen nach dem 
Bundesentschädigungsgesetz werden nicht 
bei der Einkommensanrechnung berücksich-
tigt. Das „verfügbare Einkommen“ ergibt sich 
aus dem zu berücksichtigenden Einkommen 
nach Abzug von Steuern und Sozialausgaben 
beziehungsweise der Betriebsausgaben. Es 
entspricht somit dem Netto-Einkommen oder 
Betriebsgewinn. Vom verfügbaren Einkommen 
werden danach noch Absetz- beziehungswei-
se Freibeträge abgezogen, woraus sich dann 
das „anrechenbare Einkommen“ ergibt. Das 
anrechenbare Einkommen der Bedarfsgemein-
schaftsmitglieder wird dann summiert, nach 
den Bedarfsanteilen der einzelnen Mitglieder 
aufgeteilt und auf deren Bedarfe angerechnet.



77

Frankfurter Statistische Berichte 2024

Bürgergeld in Frankfurt

über 1 000 bis 1 200 € über 1 200 €

über 100 bis 520 € über 520 bis 1 000 €

0 25 50 75 100 0 25 50 75 100

0

100

200

300

400

500

0

100

200

300

400

500

Anteil des anrechenbaren am verfügbaren Einkommen in %

A
nz

ah
l e

rw
er

b
st

ät
ig

e 
er

w
er

b
sf

äh
ig

e 
Le

is
tu

ng
sb

er
ec

ht
ig

te

2022 2023 –– Median

0

100

200

300

400

500

0

100

200

300

400

500

0 25 50 75 100 0 25 50 75 100

Abb. 8 Verteilung des Anteils des anrechenbaren am verfügbaren Einkommen nach Einkommensgruppen in den 
Jahren 2022 und 2023

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Eigenberechnung.

Zum Berichtsmonat Dezember des jeweiligen Jahres.
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baren Einkommen um 4,3 Prozentpunkte von 72,1 
auf 67,8 Prozent. Für die Verringerung des Anteils 
des anrechenbaren am verfügbaren Einkommen 
kann neben den Freibeträgen auf Erwerbseinkom-
men auch eine Veränderung der Zusammensetzung 
der Einkommensquellen im Gesamteinkommen eine 
Rolle spielen. Allerdings ist das Erwerbseinkommen 
bei erwerbstätigen erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten der größte Faktor. Der Anteil des Einkom-
mens aus abhängiger und selbstständiger Erwerbs-
tätigkeit am gesamten verfügbaren Einkommen lag 
im Berichtsmonat Dezember 2023 im Durchschnitt 
bei 94,1 Prozent. 

In Abbildung 8 (siehe Seite 77) lässt sich eine wei-
tere Auswirkung der Bürgergeld-Reform erkennen. 
Auffällig ist die Zunahme an erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten mit einem Einkommen zwischen 
520 und 1 000 Euro und einem Anteil des anrechen-
baren am verfügbaren Einkommen im Bereich von 
etwa 25 bis 50 Prozent. Eine genauere Analyse der 
etwa 425 Personen mit diesen Merkmalen zeigt, 
dass diese im Median 20 Jahre alt sind und zu 97,4 
Prozent noch keine abgeschlossene Berufsausbil-
dung haben. Daher liegt nahe, dass diese Personen 
von den mit dem Bürgergeld-Gesetz eingeführten 
Freibeträgen von 100 Prozent auf Einkommen aus 
Schüler- und Studentenjobs, einer beruflichen Aus-
bildung oder einem Freiwilligen Sozialen Jahr bezie-
hungsweise Bundesfreiwilligendienst bis zur dama-
ligen Minijob-Grenze von 520 Euro profitiert haben.

Insgesamt hat sich die Bürgergeld-Reform merk-
lich auf die Zuverdienstmöglichkeiten und Einkom-
menssituation der erwerbstätigen erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten ausgewirkt. Inwieweit sich 
die aus den erhöhten Freibeträgen ergebenden 
Zugewinne auf eine stärkere Erwerbstätigkeit der 
Leistungsberechtigten auswirkt, wird sich erst nach 
einer längeren Beobachtungszeit feststellen lassen.

Starker Rückgang der Leistungsminderungen 
bereits vor Bürgergeld-Reform

Die gesetzlichen Änderungen der Sanktionierung 
von Pflichtverletzungen und Meldeversäumnissen 
ab dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 
2019 hat sich deutlich in der Anzahl und Art der 
Leistungsminderungen niedergeschlagen. Wurden 
im Jahr 2018 in Frankfurt noch insgesamt 11 010 
Leistungsminderungen (damals Sanktionen) neu 
festgestellt, waren es im Jahr 2023 nur noch 2 449, 
was einem Rückgang von 77,8 Prozent entspricht. 
Dabei ist Frankfurt kein Ausnahmefall, denn ein ähn-
lich hoher Rückgang in der Anzahl neu festgestellter 
Leistungsminderung lässt sich im selben Zeitraum 

auch für Hessen (-76,5 %) und Deutschland insge-
samt (-75,0 %) beobachten.

Um das Vorkommen von Leistungsminderungen 
in Frankfurt über die Zeit vergleichen zu können, 
werden sogenannte Leistungsminderungsquoten 
berechnet. Diese geben an, wie hoch die Zahl der 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit mindes-
tens einer Leistungsminderung relativ zu der Ge-
samtzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
ist. In der Statistik zu Leistungsminderungen werden 
zwei Quoten berücksichtigt: der Durchschnitt der 
monatlichen Leistungsminderungsquoten für das 
jeweilige Jahr (jahresdurchschnittliche Leistungs-
minderungsquote) und die jährliche Leistungsmin-
derungsverlaufsquote. Bei beiden Quoten ist zu be-
rücksichtigen, dass nicht bei allen erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten alle Pflichtverletzungen mög-
lich sind, da sie beispielsweise, wie im Fall von Al-
leinerziehenden mit Kindern unter drei Jahren, nicht 
verpflichtet sind, eine Arbeit aufzunehmen (Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit, 2024a, S. 44). Dem-
entsprechend bestehen unter den erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten unterschiedlich umfangrei-
che Möglichkeiten, von einer Leistungsminderung 
betroffen zu sein. 

Die jahresdurchschnittliche Leistungsminderungs-
quote ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen dem 
Jahresdurchschnitt der monatlichen Zahl erwerbs-
fähiger Leistungsberechtigter mit mindestens einer 
Leistungsminderung und dem Jahresdurchschnitt 
der monatlichen Zahl der erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten insgesamt (Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit, 2020, S. 13 f.). Sie basiert auf der 
monatlichen Leistungsminderungsquote, die an-
gibt, welcher Anteil der erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten in einem Berichtsmonat sanktioniert 
ist  (Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2020, 
S. 5). Die jahresdurchschnittliche Leistungsminde-
rungsquote stellt den Durchschnitt der monatlichen 
Leistungsminderungsquoten aller Berichtsmonate 
eines Jahres dar.

Im Jahr 2019 waren monatlich im Schnitt 3,5 Pro-
zent der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten von 
mindestens einer Leistungsminderung betroffen 
(Abbildung 9 links, Seite 79). Die jahresdurch-
schnittliche Leistungsminderungsquote in Frank-
furt lag damit etwas höher als die entsprechenden 
Quoten in Hessen (3 %) und Deutschland insgesamt 
(3,1 %). Sowohl in Frankfurt als auch in Hessen und 
Deutschland insgesamt sank die Leistungsminde-
rungsquote von 2019 zu 2020 auf knapp unter ein 
Prozent. Die Auswirkungen des Urteils des Bundes-



79

Frankfurter Statistische Berichte 2024

Bürgergeld in Frankfurt

verfassungsgerichts sind so über alle drei Ebenen 
hinweg klar feststellbar. Auch in den Jahren 2021 
und 2022 verblieb die Leistungsminderungsquote 
auf allen drei Ebenen auf einem Niveau um etwa ein 
Prozent. 

Trotz der Verschärfung der Leistungsminderungen 
im Vergleich zum Sanktionsmoratorium bei gleich-
zeitiger Abnahme der Zahl erwerbsfähiger Leis-
tungsberechtigter führte die Bürgergeld-Reform 
nicht wieder zu einer Erhöhung der Leistungsminde-
rungsquote. Stattdessen sank die Leistungsminde-
rungsquote in Frankfurt, Hessen und Deutschland 
weiter auf um die 0,5 Prozent. Im Jahresdurch-
schnitt war also im Jahr 2023 monatlich nur einer 
von zweihundert erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten von einer Leistungsminderung betroffen. 

Anhand der jahresdurchschnittlichen Leistungsmin-
derungsquote können keine Aussagen über den 
Anteil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, 
der innerhalb eines Jahres insgesamt sanktioniert 
worden ist, gemacht werden (Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit, 2020, S. 15). Hierzu dient die 
jährliche Leistungsminderungsverlaufsquote (siehe 

Abbildung 9 rechts). Sie setzt die Zahl der erwerbs-
fähigen Leistungsberechtigten, die im Verlauf des 
Jahres mindestens eine Leistungsminderung hat-
ten, ins Verhältnis zur Zahl der Menschen, die min-
destens einen Monat des entsprechenden Jahres 
als erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Bestand 
geführt waren (Statistik der Bundesagentur für Ar-
beit, 2024a, S. 43). Unterschiede zwischen jahres-
durchschnittlicher Leistungsminderungsquote und 
jährlicher Leistungsminderungsverlaufsquote erge-
ben sich insbesondere durch die Anzahl mehrfach 
innerhalb eines Jahres sanktionierter Leistungsbe-
rechtigter (Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 
2020, S. 16). Bei der jährlichen Leistungsminde-
rungsverlaufsquote wird jede Leistungsberechtigte 
und jeder Leistungsberechtigte unabhängig von der 
Häufigkeit der Leistungsminderungen nur einmal 
gezählt. Bei der jahresdurchschnittlichen Leistungs-
minderungsquote wird hingegen eine Person, die in 
mehreren Monaten sanktioniert war, auch in jedem 
dieser Monate berücksichtigt. Da normalerweise die 
Zahl der nur einmal innerhalb eines Jahres sanktio-
nierten Leistungsberechtigten die Zahl der mehrfach 
sanktionierten Leistungsberechtigten übersteigt, ist 
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
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die jährliche Leistungsminderungsverlaufsquote hö-
her als die jahresdurchschnittliche Leistungsminde-
rungsquote. Die jahresdurchschnittliche Leistungs-
minderungsquote nähert sich mit zunehmendem 
Anteil an Leistungsberechtigten mit mehreren Leis-
tungsminderungen innerhalb eines Jahres der jähr-
lichen Leistungsminderungsverlaufsquote an. Die 
Leistungsminderungsverlaufsquote war in Frankfurt 
zwischen 2019 und 2023 mehr als doppelt so hoch 
wie die jahresdurchschnittliche Leistungsminde-
rungsquote. Die Entwicklung verlief jedoch ähnlich. 

Im Jahr 2019 waren 8,8 Prozent der Frankfurter 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten von min-
destens einer Leistungsminderung betroffen. Auch 
hier war der entsprechende Wert in Hessen (8,2 %) 
und Deutschland insgesamt (8,3 %) etwas nied-
riger. Nach der Bürgergeld-Reform wurde im Jahr 
2023 nur noch gegen weniger als jede dreißigste 
erwerbsfähige leistungsberechtigte Person eine 
Leistungsminderung in Frankfurt ausgesprochen. 
Damit lag die Leistungsminderungsverlaufsquote 
in Frankfurt auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie 
in Deutschland insgesamt. In Hessen war sie 2023 
mit 2,1 Prozent noch etwas niedriger. Sowohl die 
jahresdurchschnittliche Leistungsminderungsquo-
te als auch die jährliche Leistungsminderungsver-
laufsquote machen deutlich, dass bereits nach dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts die relative 
Häufigkeit von Leistungsminderungen deutlich zu-
rückgegangen ist und in den nachfolgenden Jah-
ren auf einem niedrigen Niveau stabil blieb. Beide 
Quoten sanken im Jahr 2023 nochmals leicht, so-
dass nur noch gegen einen relativ kleinen Anteil der 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten eine Leis-
tungsminderung ausgesprochen wurde. Solange 
diese Sanktionspraxis von den Jobcentern weiter-
geführt wird, werden auch zukünftig nur relativ we-
nige Personen direkt von den Änderungen der Höhe 
der Leistungsminderungen betroffen sein.

Arbeitsverweigerung nur selten Grund für Leis-
tungsminderungen

Die Verschärfung der Leistungsminderungen hin zu 
einem vollständigen Entzug des Regelbedarfs durch 
das zweite Haushaltsfinanzierungsgesetz vom 
27. März 2024 richtet sich an erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte, die innerhalb des letzten Jahres 
die Aufnahme oder Fortführung einer Arbeit verwei-
gert oder aufgrund einer Sperrzeit kein Arbeitslo-
sengeld erhalten haben und eine zumutbare Arbeit 
nicht aufnehmen (§ 31a Abs. 7). 

Während von Februar 2021 bis Januar 2022 Pflicht-
verletzungen, die zu einem Leistungsanspruchsent-
fall führen können, noch 31,5 Prozent aller neu aus-

gesprochenen Leistungsminderungen ausmachten, 
waren es von Februar 2023 bis Januar 2024 nur 
noch 12,6 Prozent (siehe Abbildung 10, Seite 81). 
Damit sank der Anteil fast wieder auf das Niveau 
der Jahre 2018 (9,9 %) und 2019 (10,4 %). Die ver-
gleichsweise hohen Anteile in den Pandemie-Jah-
ren 2020 und 2021 scheinen eher eine Ausnahme 
gewesen zu sein.

Pflichtverletzungen aufgrund der Weigerung eine 
Arbeit aufzunehmen oder fortzuführen waren von 
Februar 2023 bis Januar 2024 für 5,8 Prozent al-
ler neu ausgesprochenen Leistungsminderungen 
verantwortlich. Der Eintritt einer Sperrzeit beim 
Arbeitslosengeld wurde als Grund bei 4,1 Prozent 
der Leistungsminderungen genannt. Das Erfüllen 
der Voraussetzungen solch einer Sperrzeit stell-
te 2,7 Prozent aller neuen Leistungsminderungen 
dar. Andere Pflichtverletzungen spielten nach der 
Bürgergeld-Reform kaum mehr eine Rolle, wogegen 
der Anteil der Meldeversäumnisse mit 85,9 Prozent 
auf den höchsten Wert im beobachten Zeitraum 
stieg. In allen Jahren stellten Meldeversäumnisse 
die absolute Mehrheit der Gründe für Leistungsmin-
derungen dar. Nur ein kleiner Teil der Leistungsmin-
derungen ergab sich also aus der Weigerung, eine 
Arbeit aufzunehmen oder fortzuführen oder im Zu-
sammenhang mit einer Sperrzeit für den Anspruch 
auf Arbeitslosengeld.

Kaum noch Leistungsminderungen im Rahmen 
des Eingliederungsprozesses

Deutlich stärker wirkte sich die Bürgergeld-Reform 
auf den Anteil anderer Pflichtverletzungen aus. Dies 
betrifft insbesondere Pflichtverletzungen im Rah-
men des Eingliederungsprozesses. Die Weigerung, 
die in der damaligen Eingliederungsvereinbarung 
festgelegten Pflichten zu erfüllen, stellte in den Jah-
ren vor der Bürgergeld-Reform einen nicht unerheb-
lichen Anteil von zwischen 4,7 und 10,2 Prozent dar. 
Im ersten Jahr der Bürgergeld-Reform betrug der 
Anteil der Pflichtverletzungen aufgrund der Weige-
rung den Aufforderungen, die Absprachen aus dem 
Kooperationsplan einzuhalten beziehungsweise an 
dessen Erstellung mitzuwirken, nachzukommen nur 
noch 0,7 Prozent aller neuausgesprochenen Leis-
tungsminderungen. 

Mehrfache laufende Leistungsminderungen 
kommen sehr selten vor

Neben dem Leistungsminderungsgrund spielt für 
die Höhe und Dauer der Leistungsminderung auch 
eine Rolle, ob mehrfach Pflichtverletzungen inner-
halb des Zeitraums eines Jahres aufgetreten sind. 
Wie hoch ist der Anteil erwerbsfähiger Leistungsbe-
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Abb. 10 Leistungsminderungen nach Minderungsgrund von 2018 bis 2023

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Eigenberechnung.

Da während des Sanktionsmoratoriums keine Pflichtverletzungen möglich waren, ist das Jahr 2022 nicht aufgeführt Das Sanktionsmo-
ratorium wirkte sich bis Januar 2023 auf die Art und Zahl der Leistungsminderungen aus, weshalb für das Jahr 2023 und aus Gründen 
der Vergleichbarkeit auch für jedes andere Jahr die gleitende Jahressumme der Berichtsmonate Februar des jeweiligen Jahres bis 
Januar des darauffolgenden Jahres dargestellt ist.

rechtigter mit mehr als einer Leistungsminderung? 
Und bei welchen Personengruppen treten mehr-
fache Leistungsminderungen häufiger auf? Nach 
§ 31a Abs. 1 SGB II liegt eine wiederholte Pflicht-
verletzung vor, wenn der Beginn der vorangegan-
genen Leistungsminderung nicht länger als ein Jahr 
zurückliegt. Statistisch wird jedoch nur erfasst, wie 
viele Leistungsminderungen zum Stichtag eines Be-
richtsmonats für eine leistungsberechtigte Person 
wirksam sind, deren Gültigkeitsdauer also über den 
Stichtag hinausgeht (Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit, 2024c, S. 39). Dementsprechend liegt die 
Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit 
mehr als einer laufenden Leistungsminderung unter 
der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
deren Leistungen aufgrund mehrfacher Pflichtver-
letzungen stärker gemindert wurde. Die Zahl der 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit mehr als 

einer laufenden Leistungsminderung gibt jedoch 
näherungsweise einen Eindruck davon, wie häufig 
mehrfache Leistungsminderungen auftreten.

Insgesamt betrug der Anteil erwerbsfähiger Leis-
tungsberechtigter mit mehr als einer Leistungsmin-
derung an den erwerbsfähigen Leistungsberechtig-
ten mit mindestens einer Leistungsminderung im 
Dezember 2023 in Frankfurt 7,3 Prozent oder in ab-
soluten Zahlen 17 von 233 Personen. Anhand von 
Abbildung 11 (siehe Seite 82) lässt sich erkennen, 
dass mehrfache Leistungsminderungen im Dezem-
ber 2023 relativ häufiger bei alleinerziehenden er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten auftraten. Dies 
zeigt sich auch beim Bedarfsgemeinschaftstyp, wo 
die Anteile an erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten mit mehrfachen Leistungsminderungen bei 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in alleiner-
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ziehenden und nicht zuordenbaren Bedarfsgemein-
schaften am höchsten sind. Allerdings beträgt die 
absolute Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten mit mindestens einer Leistungsminde-
rung in den genannten Personengruppen jeweils 
weniger als 30 Personen und macht so nur einen 
kleinen Anteil der Gesamtzahl an erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten mit Leistungsminderungen 
aus. 

Überwiegende Mehrheit der Personen mit 
mehrfachen Leistungsminderungen noch ohne 
abgeschlossen Ausbildung

In Abbildung 11 (siehe Seite 82) wird darüber 
hinaus ersichtlich, dass mehrfache Leistungsmin-
derungen sowohl bei erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten im Langzeitbezug als auch bei arbeitslo-
sen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten seltener 
auftreten als im Durchschnitt. Bei arbeitslosen er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten liegt der relati-
ve Anteil mit 4,1 Prozent sogar erheblich unter dem 
Durchschnitt. 

Beim Großteil der erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten mit mehrfacher Leistungsminderung im De-
zember 2023 handelt es sich um männliche, deut-
sche Personen, die keinen Schulabschluss oder 
einen Hauptschulabschluss besitzen und zu über 
80 Prozent über keine abgeschlossene Berufsaus-
bildung verfügen. Etwas mehr als drei Viertel der 
Personen befinden sich schon seit 21 Monaten 
oder länger im Leistungsbezug und können daher 
als Langzeitbeziehende eingeordnet werden. Da zu-
dem drei Viertel der Personen nicht arbeitsuchend 
gemeldet sind und etwas mehr als die Hälfte jünger 
als 25 Jahre ist, kann davon ausgegangen werden, 
dass sich die Mehrheit dieser Personen in einer 
schulischen oder beruflichen Ausbildung oder einer 
Maßnahme der Arbeitsmarktintegration und -förde-
rung befindet. 

Über die Gründe der Leistungsminderungen kann 
basierend auf den vorliegenden Daten keine Aus-
sage gemacht werden. Da aber wie bereits oben 
beschrieben die überwiegende Mehrheit der Leis-
tungsminderungen auf Meldeversäumnisse zurück-
geht, ist zu vermuten, dass auch bei mehrfachen 
laufenden Leistungsminderungen Meldeversäum-
nisse eine große Rolle spielen. So wurden im De-
zember 2023 in Frankfurt nur 34 Pflichtverletzung 
aber 219 Meldeversäumnisse neu festgestellt.

Die Reform der Sanktionen durch das Bürgergeld-
Gesetz fand bereits unter einer im Vergleich zur Zeit 
vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im 
Jahr 2019 stark reduzierten Sanktionspraxis statt  

(vgl. Bernhard und andere, 2023). Die Zahl der 
Leistungsminderungen ging in Frankfurt nach Ein-
führung des Bürgergelds im Jahr 2023 nochmals 
zurück, wobei insbesondere Leistungsminderun-
gen aufgrund von Pflichtverletzungen im Rahmen 
des Eingliederungsprozesses kaum mehr ausge-
sprochen wurden. Hier scheint sich der von der 
Bürgergeld-Reform beabsichtigte Ansatz, stärker 
auf Kooperation zwischen Jobcentern und Leis-
tungsberechtigten zu setzen, schon erkennbar in 
der Sanktionspraxis der Jobcenter widerzuspiegeln.

Wenige Personen mit mehrfachen Leistungs-
minderungen sind arbeitslos

Die im Frühjahr 2024 im SGB II ergänzte Möglich-
keit eines vollständigen Entfalls des Leistungsan-
spruchs in Höhe des Regelbedarfs bei mehrfacher 
Verweigerung der Aufnahme oder Fortführung der 
Arbeit trifft in Frankfurt wie auch deutschlandweit 
(vgl. Schupp, 2024) nur auf einen sehr kleinen Teil 
der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zu. Zwar 
sind viele der Leistungsberechtigten mit mehrfachen 
laufenden Leistungsminderungen schon länger im 
Leistungsbezug, sie sind aber zum überwiegenden 
Teil nicht arbeitslos, sondern arbeitsuchend ge-
meldet. Dementsprechend war hier in den meisten 
Fällen auch keine Verweigerung der Aufnahme oder 
Fortführung einer Arbeit möglich. Aufgrund des re-
lativ häufigeren Vorkommens mehrfacher laufender 
Leistungsminderungen bei jüngeren Personen mit 
Hauptschulabschluss oder keinem Schulabschluss, 
ist zu vermuten, dass häufig Meldeversäumnisse 
oder Pflichtverletzungen im Rahmen von Quali-
fizierungsmaßnahmen zu mehrfachen laufenden 
Leistungsminderungen führen. Hinweise auf eine 
nennenswerte Zahl an sogenannten „Totalverwei-
gerern“ lassen sich anhand der vorliegenden Daten 
nicht finden.

Konsequenzen und Grenzen der Bürgergeld-
Reform in bewegten Zeiten

Die Bürgergeld-Reform hat nicht nur eine kontro-
verse politische Debatte mit sich gebracht, sondern 
auch die Lebenssituation der Leistungsberechtigten 
verändert. Der vorliegende Beitrag zeigt anhand 
einiger zentraler Reformmaßnahmen, dass deren 
Auswirkungen und die Größe des betroffenen Per-
sonenkreises in Frankfurt je nach Maßnahme vari-
ieren. So kam die Erhöhung der Regelbedarfe allen 
Regelleistungsberechtigten zugute. Die Verände-
rung der Berechnungsmethode für die Regelbedar-
fe führte aber erst mit einer weiteren Erhöhung zu 
Beginn des Jahres 2024 zu einer realen Verbesse-
rung für die Regelleistungsberechtigten im Vergleich 
zur Situation vor fünf Jahren. Die inflationsbereinig-
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te Betrachtung der Entwicklung von Regelbedarfen 
und Zahlungsansprüchen liefert dabei ein besseres 
Abbild der finanziellen Situation der Leistungsbe-
rechtigten (vgl. Fitzenberger, 2024; Schäfer und an-
dere, 2024; Schultz, 2023). 

Auch die Reform der Sanktionen bei Pflichtverlet-
zungen und Meldeversäumnissen betrifft potenziell 
alle Leistungsberechtigten. Wie dieser Beitrag deut-
lich macht, sank die Zahl der Sanktionen bereits vor 
der Bürgergeld-Reform stark, sodass nur noch bei 
einem kleinen Anteil der erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten Leistungen gemindert wurden. Noch 
geringer ist die Zahl der erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten mit mehrfachen laufenden Leistungs-
minderungen. Angesichts der derzeitigen Sankti-
onspraxis und den in diesem Beitrag berichteten 
Merkmalen der mehrfach sanktionierten Personen 
scheint die im Frühjahr 2024 ergänzte Möglichkeit, 
bei mehrfachen Pflichtverletzungen die Bezüge um 
die vollständige Höhe des Regelbedarfs kürzen zu 
können, nur äußerst selten anwendbar zu sein. Die 
Debatte um sogenannte „Totalverweigerer“ behan-
delt trotz hoher öffentlicher Aufmerksamkeit eher 
ein Randphänomen (vgl. dpa, 2024; Fitzenberger, 
2024; Schupp, 2024; Walker und andere, 2024).

Die Einführung der Karenzzeit für die Kosten der Un-
terkunft und die erhöhten Freibeträge auf Erwerbs-
einkommen betreffen gemessen an der Gesamtzahl 
nur einen kleinen Teil der Regelleistungsberechtig-
ten. Gerade die Karenzzeit für die Kosten der Unter-
kunft ist aufgrund der überwiegenden vollständigen 
Anerkennung der tatsächlichen Unterkunftskosten 

nur für einen kleinen Personenkreis relevant. Für 
diese Personen mag die Karenzzeit aber zu einer 
merklichen Entlastung führen. 

Die erhöhten Freibeträge führten für mehr als die 
Hälfte der erwerbstätigen erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten zu einem merklich höheren ver-
fügbaren Einkommen, auch wenn der Zugewinn im 
Vergleich zur Erhöhung der Regelbedarfe zum 1. 
Januar 2024 niedrig ausfällt. Es bleibt abzuwarten, 
inwieweit die erhöhten Freibeträge die Anreize für 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte, erwerbstätig 
zu werden, verstärken können. Das weiterhin vor-
handene Problem eines geringen zusätzlichen fi-
nanziellen Nutzens der Aufnahme oder Ausweitung 
einer Erwerbstätigkeit wird auch mit Blick auf den 
nun vorliegenden Vorschlag der Kommission zu den 
Transferentzugsraten (Peichl und andere, 2023) eine 
Aufgabe für die Politik darstellen.

Welche Auswirkungen diese und die vielen wei-
teren Maßnahmen der Bürgergeld-Reform in den 
kommenden Jahren auf die Inanspruchnahme der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende und die Le-
benssituation der Leistungsberechtigten haben 
wird, bleibt ein zentrales sozialpolitisches Thema. 
Die in diesem Beitrag beschriebenen Veränderungen 
in der Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaf-
ten, insbesondere durch die Aufnahme geflüchteter 
Ukrainerinnen und Ukrainer, im Zusammenspiel mit 
den Maßnahmen der Bürgergeld-Reform, werden in 
den nächsten Jahren wichtige Faktoren für die Ent-
wicklung der sozialen Mindestsicherung in Frankfurt 
sein.
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 Erläuterungen

Hinweise

Die Angaben beziehen sich auf den jeweiligen Gebietsstand, wenn nichts anderes vermerkt ist.

Bestandszahlen gelten für das Ende der jeweiligen Berichtszeit, falls nichts anderes angegeben ist.  

Abweichungen durch Rundungen sind möglich. 

In den Karten werden die Ergebnisse überwiegend in Quartilen dargestellt.

Maß- und Mengeneinheiten

% Prozent
gr Gramm
m2 Quadratmeter 
€ Euro

Zeichenerklärungen

– nichts vorhanden (genau null)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts 

Sonstige Abkürzungen

§ Paragraf
Abs. Absatz
BKG Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
CAWI Computergestützte Web-Interviews
ELB-Quote Anteil von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) nach dem SGB II an der Bevölkerung von 15 

Jahren bis zur Regelaltersgrenze
FDP Freie Demokratische Partei
FSA Frankfurt Statistik aktuell
Grüne BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
NEF-Quote Anteil von nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (NEF) unter 15 Jahren nach dem SGB II an der 

Bevölkerung unter 15 Jahren
PAPI Schriftliche Befragungen
PKS Polizeiliche Kriminalstatistik
QR-Code Ein Quick-Response-Code ist eine quadratische Schwarz-weiß-Matrix, in der codierte Textdaten wie 

z. B. Internetadressen codiert und damit schnell aufrufbar gemacht werden.
Rd.-Nr. Randnummer
SGB Sozialgesetzbuch
SGB-II-Quote Anteil der Leistungsberechtigten (LB) nach dem SGB II an der Bevölkerung bis zur Regelaltersgrenze
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
vgl. vergleiche
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